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Liebe Chomerinnen und Chomer

Da meinen wir Wynentaler doch, die Gemeinde 
Unterkulm sei nur mit einem Tunnel als Mittel ge-
gen den wachsenden Verkehr zu retten. Greta und 
viele Wissenschaftler sind der Ansicht, dass nur mit 
einer starken Reduktion der privaten und berufli-
chen Aktivitäten der explodierende CO2 Ausstoss 
und somit die Weltklimaerwärmung zu retten sei. 
Da kommt plötzlich und unerwartet ein winziger, 
unsichtbarer Virus Namens Corona resp. COVID-19 
und reduziert innert ein, zwei Monaten das Verkehrsaufkommen und damit den CO2 Aus-
stoss weltweit drastisch. Wir realisieren auch, dass die Natur ihre eigenen Mittel und Geset-
ze gegenüber uns Menschen durchsetzt. Wir, das heisst jeder von uns, hat plötzlich ganz 
andere Probleme und muss schauen, wie man überhaupt die täglichen Grundbedürfnisse 
erfüllen kann. Ich meine, dieses Corona-Erlebnis wird uns noch länger prägen und viele bis-
herigen Prioritäten jedes einzelnen neu sortieren. 

Nur gut haben die Gemeindeverwaltung und der Gemeinderat schon vor Jahren auf die di-
gitale Bearbeitung des Tagesgeschäftes umgestellt. So mussten wir uns ans Homeoffice nicht 
zuerst gewöhnen und auch der intensive Austausch über Chats gehört zum Daily Business. 
Lediglich die Gemeinderatssitzung via Skype-Konferenz war auch für den Gemeinderat etwas 
ungewohnt aber ich kann Ihnen versichern, das Tagesgeschäft hat nicht darunter gelitten. 
Leider mussten wir auch die Verwaltungsdienstleistung für Sie den Umständen anpassen und 
nur noch für dringende Fälle sowie nach telefonischer Anmeldung die Türen für ein persön-
liches Gespräch öffnen. Nur mit dieser Einschränkung war es möglich, die Verwaltungsan-
gestellten und die Bevölkerung Kulms zu schützen. Danke für das Verständnis!

Noch etwas Positives: Den Rechnungsabschluss mit einem schönen Plus statt dem budge-
tierten Verlust hat der Gemeinderat erfreut zur Kenntnis genommen. 
 
Das neue Jahrzehnt hat nun mit einem negativen Paukenschlag begonnen. Nun hoffe ich, 
dass das Coronavirus uns Menschen und der Wirtschaft nicht allzu sehr zugesetzt hat und 
wir möglichst schnell zum Normalzustand zurückkehren können. Ich glaube es ist wichtig, 
dass wir uns wieder austauschen und zusammenkommen, dafür ist die Gemeindeversamm-
lung ein wichtiges Gefäss. Ich freue mich, Sie gesund und munter zu sehen. 

Herzlichen Dank.

Emil Huber
Gemeindeammann

TUNNEL – KLIMA – CORONA



HINWEIS

Das Verhandlungsprotokoll der 
Gemeindeversammlung vom 
21. November 2019 und die 
Akten zu den vorerwähnten 
Traktanden liegen in der Zeit 
vom 10. August bis 27.  August 
2020 in der Gemeindekanzlei 
zur Einsichtnahme auf.

Auf der Website der 
Gemeinde Unterkulm 
können verschiedene 

Unterlagen zur Gemeindever-
sammlung heruntergeladen 
werden. Diese finden Sie unter 
folgendem Link:  
www.unterkulm.ch/politik/
gemeindeversammlung. 

Die Beschlussfähigkeit der Ver-
sammlung wird aufgrund der 
Stimmrechtsausweise ermittelt. 
Die Stimmberechtigten werden 
deshalb gebeten, den zugestell-
ten Stimmrechtsausweis bei der 
Zugangskontrolle abzugeben.

Diese Broschüre wurde auf 100 % 
Recyclingpapier gedruckt. 
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Das Protokoll der letzten Einwohner- 
Gemeindeversammlung vom 21. No-
vember 2019 liegt zusammen mit den 
übrigen Gemeindeversammlungsakten 
vom 10. August bis 27. August 2020 in 
der Gemeindekanzlei zur Einsichtnah-
me auf. 

Gemäss § 37 Abs. 2 lit. c) des Gemein-
degesetzes hat der Gemeinderat die 
Pflicht, alljährlich einen Rechenschafts-
bericht über die Gemeindeverwaltung 
zu Handen der Gemeindeversammlung 
zu erstellen. Der Rechenschaftsbericht 
wurde wie üblich in schriftlicher Form 
erstellt und ist im Anhang zur Bot-
schaft ab Seite 27 vollständig abge-
druckt.

01/
TRAKTANDUM

02/
TRAKTANDUM

PROTOKOLLGENEHMIGUNG

RECHENSCHAFTSBERICHT 
2019

ANTRAG

Genehmigung des Protokolls  
der letzten Einwohner- 

Gemeindeversammlung vom  
21. November 2019.

ANTRAG

Genehmigung des Rechenschafts-
berichtes 2019 der Einwohner-

gemeinde Unterkulm.

ERGEBNIS
Der Rechnungsabschluss 2019 weist 
einen erfreulichen Ertragsüberschuss 
von Fr. 155’113.90 aus. Gegenüber 
dem budgetierten Aufwandüber-
schuss von Fr. 275’160.00 fällt das Er-
gebnis um Fr. 430’273.90 besser aus, 
als erwartet. Massgeblich zu diesem 
Resultat beigetragen hat der Steuerab-
schluss mit Mehreinnahmen von insge-
samt Fr. 324’757.10. Dieser präsentiert 
sich mit einem unveränderten Steuer-
fuss von 115 % wie folgt: Total Steu-
ereinnahmen Fr. 6’628’757.10 (Vor-
jahr Fr. 6’190’932.90), budgetiert 
waren Fr. 6’304’000.00. Das bessere 
Ergebnis ist auf Mehreinnahmen  
bei den Einkommenssteuern von  
Fr. 51’791.20 im Rechnungsjahr und 
Fr. 119’802.23 aus Vorjahren zurück-
zuführen. Zusätzlich liegen die Nach-
steuern mit Fr. 94’368.30, die Aktien-
steuern mit Fr. 107’812.20 und die 
Quellensteuern mit Fr. 46’484.90 über 
dem Budget. Die Grundstückgewinn-
steuern sowie die Erbschafts- und 
Schenkungssteuern liegen jedoch bei-
de unter den Erwartungen. Ebenfalls 
positiv ausgewirkt haben sich die 
Mehreinnahmen bei den Rückerstat-
tungen Sozialhilfe von Fr. 338’523.50. 
Dem gegenüber stehen jedoch Mehr-
kosten von Fr. 220’391.40 bei der 
Ausrichtung von Sozialhilfe. Negativ 
ausgewirkt hat sich der Umstand, 
dass ein Teil der in den Vorjahren ak-
tivierten Lärmschutzmassnahmen ent-
lang der Kantonsstrasse der Erfolgs-
rechnung belastet werden musste. 
Erst aufgrund der Schlussrechnung 
des Kantons zeigte sich, dass die  
geleisteten Dekretsbeiträge auf  
aktivierbare Lärmschutzwände von  
Fr. 197’164.10 sowie auf der Erfolgs-
rechnung zu belastende Schallschutz-
fenster von Fr. 103’625.90 aufzuteilen 
sind. Über alle Bereiche hinweg kann 
festgehalten werden, dass auch eine 
gute Budgetdisziplin zu diesem Erfolg 
beigetragen hat.

ERFOLGSRECHNUNG
Dem betrieblichen Aufwand von 13.9 
Millionen Franken steht ein betriebli-
cher Ertrag von 12.2 Millionen Fran-
ken gegenüber. Demzufolge resultiert 
beim Ergebnis aus betrieblicher 
Tätigkeit ein Verlust von 1.7 Millio-
nen Franken (siehe Tabelle 1). Einzel-
heiten zur Entwicklung der Nettoauf-
wendungen können der Tabelle «Net-
toaufwand» (siehe Tabelle 2) 
entnommen werden. Der Personalauf-
wand liegt mit 3.0 Millionen Franken 
rund 4.3 % unter dem Budget. Insge-
samt beträgt der Sach- und übrige Be-
triebsaufwand 2.1 Millionen Franken 
und liegt damit 6.5 % unter den bud-
getierten Erwartungen. Die Abschrei-
bungen auf dem Verwaltungsvermö-
gen belaufen sich auf 890’703.83 
Franken und liegen damit um 4.1 % 
unter dem Budget. Einzig der Trans-
feraufwand liegt mit 7.8 Millionen 
Franken um 4.6 % höher als budge-
tiert. Die grössten darin enthaltenen 
Posten sind die Entschädigungen an 
Gemeinde und Gemeindeverbände 
(Kreisschule, Feuerwehr, Schwimm-
bad, ARA) mit 2.4 Millionen Franken, 
die Beiträge an den Kanton (Lehrer-
besoldung, Restkosten Altersheime, 
Sonderschulen/Heime/Werkstätten) 
mit 2.1 Millionen Franken sowie die 
Beiträge an private Haushalte (Sozial-
hilfe) mit ebenfalls 2.1 Millionen Fran-
ken. Ein Vergleich der verschiedenen 
Abteilungen zeigt, dass die Abteilung 
Bildung den grössten Anteil am Netto-
aufwand beansprucht (siehe Dia-
gramm 1). Der Steuerertrag mit 6.8 
Millionen Franken entspricht einer Zu-
nahme gegenüber dem Budget von Fr. 
502’135.10 oder 7.9 %. Der Finanz- 
und Lastenausgleich entspricht mit 
1.7 Millionen Franken dem Budget.

Das Ergebnis aus Finanzierung be-
inhaltet einerseits Zinsaufwand sowie 
Zinsertrag und andererseits Miet- und 
Pachtzinsen und liegt bei 1.06 Millio-
nen Franken. Die Mietzinseinnahmen 
der Schulliegenschaften betragen  

03/
TRAKTANDUM

JAHRESRECHNUNG 2019
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Genehmigung der Jahresrechnung 
2019 der Einwohnergemeinde 

Unterkulm.
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Tabelle 1:
Dreistufige  
Erfolgsrechnung

Tabelle 2:
Erfolgsrechnung
Nettoaufwand

EINWOHNERGEMEINDE  
ohne Spezialfinanzierung RECHNUNG 2019 BUDGET 2019 RECHNUNG 2018

Betrieblicher Aufwand 13’882’337.55 13’675’627.00 13’407’363.84

Betrieblicher Ertrag 12’173’914.01 11’562’750.00 12’265’917.79

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit –1’708’423.54 –2’112’877.00 –1’141’446.05

Ergebnis aus Finanzierung 1’059’160.97 1’033’750.00 1’032’575.70

Operatives Ergebnis –649’262.57 –1’079’127.00 –108’870.35

Ausserordentliches Ergebnis 804’376.47 803’967.00 844’506.95

GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG 155’113.90 -275’160.00 735’636.60

NETTOAUFWAND
RECHNUNG 2019

 Aufwand Ertrag
BUDGET 2019

 Aufwand Ertrag
RECHNUNG 2018

 Aufwand Ertrag

ERFOLGSRECHNUNG
ZUSAMMENZUG 15’810’014 15’810’014 15’495’107 15’495’107 15’831’837 15’831’837

Allgemeine Verwaltung
Nettoaufwand

1’953’176 958’185
994’991

2’127’867 977’850
1’150’017

2’002’362 972’160
1’030’202

Öffentl. Ordnung und  
Sicherheit, Verteidigung
Nettoaufwand

1’484’098 754’427

729’672

1’355’040 684’100

670’940

1’432’327 828’828

603’499

Bildung
Nettoaufwand

5’027’448 1’432’265
3’595’183

4’908’720 1’426’800
3’481’920

4’747’155 1’413’048
3’334’108

Kultur, Sport und Freizeit
Nettoaufwand

300’042 40
300’002

330’040
330’040

309’044
309’044

Gesundheit
Nettoaufwand

458’835
458’835

486’050
486’050

485’364
485’364

Soziale Sicherheit
Nettoaufwand

3’207’771 1’260’736
1’947’035

3’287’610 1’224’250
2’063’360

3’280’426 1’838’728
1’441’698

Verkehr und  
Nachrichtenüberm.
Nettoaufwand

876’377 40’002

836’374

740’050 31’000

709’050

720’341 74’731

645’610

Umweltschutz und  
Raumordnung
Nettoaufwand

1’669’852 1’569’368

100’484

1’578’930 1’431’880

147’050

1’416’922 1’295’895

121’027

Volkswirtschaft
Nettoaufwand

137’164 97’455
39’709

129’920 85’300
44’620

137’774 96’485
41’289

Finanzen und Steuern
Nettoertrag

695’251
9’002’285

9’697’536 550’880
9’083’047

9’633’927 1’300’122
8’011’840

9’311’962

Diagramm 1:
Aufteilung 
 Nettoaufwand

 Allgemeine Verwaltung (1)

  Öffentliche Ordnung und Sicherheit,  

Verteidigung (2)

 Bildung (3)

 Kultur, Sport und Freizeit (4)

 Gesundheit (5)

 Soziale Sicherheit (6)

 Verkehr und Nachrichtenüberm. (7) 

 Umweltschutz und Raumordnung (8) 

 Volkswirtschaft (9)

1

2

34
5

6

7

8 9

Fr. 757’869 und liegen im Rahmen des 
Budgets.

Der Aufwertungsreserve wurden  
Fr. 803’967.00 entnommen. Die Ent-
nahme ist im ausserordentlichen Er-
gebnis ausgewiesen. Nach dieser Ent-
nahme resultiert als Gesamtergebnis 
Erfolgsrechnung ein Ertragsüber-
schuss von Fr. 155’113.90, welcher 
ins Eigenkapital eingelegt wird. Ge-
mäss der Weisung des Departementes 
Volkswirtschaft und Inneres hat ab 
dem Jahr 2019 – in Analogie zum kon-
tinuierlichen Erreichen der Nutzungs-
dauern – eine jährliche Kürzung des 
Entnahmebetrages zu erfolgen (Be-

schluss GV vom 23. November 2017). 
Der Bestand der Aufwertungsreserve 
übrige Anlagen beträgt per 31. De-
zember 2019 12.4 Millionen Franken. 
Der Bilanzüberschuss ohne Spezialfi-
nanzierungen wächst auf 9.7 Millio-
nen Franken an.
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ALLGEMEINE VERWALTUNG

Nettoaufwand Rechnung 2019: Fr.  994’990.99 
Nettoaufwand Budget 2019: Fr.  1’150’017.00 
Nettoaufwand Rechnung 2018: Fr. 1’030’201.85

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

Nettoaufwand Rechnung 2019: Fr. 300’002.05 
Nettoaufwand Budget 2019: Fr. 330’040.00 
Nettoaufwand Rechnung 2018: Fr. 309’044.35

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

Nettoaufwand Rechnung 2019: Fr. 729’671.57 
Nettoaufwand Budget 2019: Fr. 670’940.00 
Nettoaufwand Rechnung 2018: Fr. 603’499.06

GESUNDHEIT

Nettoaufwand Rechnung 2019: Fr. 458’835.40 
Nettoaufwand Budget 2019: Fr. 486’050.00 
Nettoaufwand Rechnung 2018: Fr. 485’363.75

BILDUNG

Nettoaufwand Rechnung 2019: Fr. 3’595’183.47 
Nettoaufwand Budget 2019: Fr. 3’481’920.00 
Nettoaufwand Rechnung 2018: Fr. 3’334’107.56

SOZIALE SICHERHEIT

Nettoaufwand Rechnung 2019: Fr. 1’947’034.63 
Nettoaufwand Budget 2019: Fr.  2’063’360.00 
Nettoaufwand Rechnung 2018: Fr. 1’441’697.68

Insgesamt liegt die Allgemeine Verwaltung um rund Fr. 155’026.01 unter dem 
budgetierten Nettoaufwand. Zu diesem Ergebnis beigetragen hat hauptsächlich 
die Umbuchung des in der Investitionsrechnung verbuchten Kantonsbeitrages 
für die Schallschutzfenster an Gemeindeliegenschaften von Fr. 67’210.00. Die-
se Umbuchung in die Erfolgsrechnung musste vorgenommen werden, weil die 
entsprechenden Baukosten nicht aktivierbar sind (siehe Konto 6130.3661.10). 
Bei den Drucksachen und Publikationen sowie bei den Dienstleistungen Dritter 
konnten Einsparungen erzielt werden. Der Liegenschaftsunterhalt an Verwal-
tungsliegenschaften viel ebenfalls tiefer aus. 

Das Regionale Schwimmbad Kulm verzeichnete in der Badesaison 2019 gute 
31’584 Einritte und erzielte damit Eintrittsgebühren von Fr. 94’366.20. Durch 
den neuen Pachtvertrag stiegen die Pacht- und Mietzinse auf Fr. 8’641.95 (2018 
Fr. 5’764.30). Der Gemeindebeitrag sank gegenüber dem Budget um Fr. 8’085.60 
auf Fr. 106’454.40. Der vorgesehene offene Bücherschrank konnte noch nicht 
realisiert werden. 

Die Kosten für die Mandatsführung im Bereich Kindes- und Erwachsenenschutz-
recht nahmen erneut zu und übersteigen das Budget um Fr. 37’031.10. Im 
Gegenzug erhöhten sich die erhaltenen Mandatsentschädigungen und stiegen 
auf Fr. 21’855.00. Der Überschuss des Reg. Betreibungsamtes hat die Erwartun-
gen um Fr. 21’042.30 übertroffen und steigt auf Fr. 72’542.30. Das Reg. Be-
treibungsamt konnte die Gebühren für Amtshandlungen gegenüber dem Budget 
um Fr. 42’665.40 steigern. Der Gemeindebeitrag an die Reg. Feuerwehr Mittle-
res Wynental steigt auf Fr. 173’765.20.

Die Gemeindebeiträge an das Departement Gesundheit und Soziales zur Rest-
kostenfinanzierung sanken erfreulicherweise auf Fr. 317’645.05. Gegenüber 
dem Budget bedeutet dies eine Einsparung von Fr. 32’354.95. In der stationären 
Krankenpflege sind die MiGeL-Kosten in den Pflegetarifen enthalten. Im Bereich 
der ambulanten Krankenpflege müssen nebst den Leistungen der Spitex auch 
die MiGeL-Kosten übernommen werden. Dadurch wurde das Budget leicht über-
schritten.

Die Nettoaufwendungen übersteigen das Budget um rund Fr. 113’000.00. Dies 
ist zur Hauptsache auf den Defizitanteil an die Kreisschule zurückzuführen. Die-
ser übersteigt das Budget aufgrund der höheren Schülerzahl um Fr. 159’259.40. 
Auch der Besoldungsanteil Kreisschule liegt um Fr. 51’242.90 über dem Budget. 
Der Besoldungsanteil der Primarschule ist jedoch um Fr. 35’744.15 gesunken. 
Der Kostenanteil an die Musikschule beträgt für die Gemeinden 55 %, derjenige 
der Eltern 45 %. Die Stromkosten der Schulliegenschaften unterschreiten das 
Budgets aufgrund des milden Winters um Fr. 21’606.85. Nötige Unterhaltsarbei-
ten an der Liftanlage sowie Feuerlöschkontrolle verursachen eine Budgetüber-
schreitung von Fr. 14’477.85.

Der Nettoaufwand verminderte sich gegenüber dem Budget um Fr. 116’325.37. 
Massgeblich zu diesem Ergebnis beigetragen haben die Rückerstattungen Drit-
ter, welche das Budget um Fr. 338’529.00 übertroffen haben und die Mehr-
kosten der Beiträge an private Haushalte von Fr. 220’391.40 mehr als kompen-
sieren konnten. Die Fallzahlen im Asylbereich sind aufgrund auslaufender «Sta-
tus Flüchtlinge» rückläufig. Diejenigen Personen, welche weiterhin auf 
Unterstützung angewiesen sind, werden durch die Sozialhilfe unterstützt und 
unter Beiträge an private Haushalte erfasst. Aus diesem Grund sind in diesem 
Bereich steigende Fallzahlen zu verzeichnen. Für zu übernehmende Verlustschei-
ne aus unbezahlten Krankenkassenprämien mussten Rückstellungen von Fr. 
113’600.00 gebildet werden.

DETAIL-ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELNEN ABTEILUNGEN
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VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

Nettoaufwand Rechnung 2019: Fr. 836’374.12 
Nettoaufwand Budget 2019: Fr.   709’050.00 
Nettoaufwand Rechnung 2018: Fr. 645’609.95

FINANZEN UND STEUERN

Nettoertrag Rechnung 2019: Fr. 9’002’285.23 
Nettoertrag Budget 2019: Fr. 9’083’047.00 
Nettoertrag Rechnung 2018: Fr. 8’011’839.90

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

Nettoaufwand Rechnung 2019: Fr. 100’484.30 
Nettoaufwand Budget 2019: Fr.  147’050.00 
Nettoaufwand Rechnung 2018: Fr. 121’026.60

VOLKSWIRTSCHAFT

Nettoaufwand Rechnung 2019: Fr. 39’708.70 
Nettoaufwand Budget 2019: Fr.  44’620.00 
Nettoaufwand Rechnung 2018: Fr. 41’289.10

Bei den über mehrere Jahre dauernden Lärmschutzmassnahmen entlang der 
Kantonsstrasse stellte sich heraus, dass nicht alle Massnahmen aktivierbar sind. 
Es mussten ausserplanmässige Abschreibungen im Umfang von Fr. 107’835.90 
für die nicht aktivierbaren Schallschutzfenster vorgenommen werden. Das Bud-
get für den Strassenunterhalt wurde durch unvorhergesehene Belagsarbeiten 
beim Schulhaus Färberacker im Betrag von Fr. 44’077.60 überschritten. Für die 
Verbreiterung der Rigistrasse sowie für die Verbindung des Veloweges wurde 
eine einmalige Abgeltung für das Fuss- und Fahrwegrecht an den Grundstück-
eigentümer bezahlt.

Mit einem Steuerfuss von 115 % präsentiert sich der Steuerabschluss der Ge-
meinde Unterkulm für das Jahr 2019 wie folgt: Total Steuereinnahmen von Fr. 
6’628’757.10 (Vorjahr Fr. 6’190’832.90). Budgetiert waren Fr. 6’304’000.00. Es 
resultiert ein Mehrertrag gegenüber dem Budget von Fr. 324’757.10 oder 
+5.2 %. Für dieses erfreuliche Ergebnis verantwortlich sind Mehreinnahmen bei 
den Einkommenssteuern von Fr. 170’651.18 sowie bei den Nachsteuern von Fr. 
94’368.30. Ebenfalls die Erwartungen übertroffen haben die Aktiensteuern mit 
Fr. 107’812.20 sowie die Quellensteuern mit Fr. 46’484.90. Das Budget nicht 
erreicht haben die Vermögens-, die Grundstückgewinn- sowie die Erbschafts- 
und Schenkungssteuern.

Der budgetierte Nettoaufwand wurde um Fr. 46’565.70 unterschritten. Erwäh-
nenswerte Überschreitungen hat es im Bereich der Wasserversorgung bei den 
Stromkosten für die Pumpwerke, beim Unterhalt Tiefbauten infolge Wasserlei-
tungsbrüchen und beim Unterhalt Maschinen/Fahrzeuge infolge Ersatz von Was-
seruhren gegeben. Die Wasserversorgung erwirtschaftet einen Ertragsüber-
schuss von Fr. 130’834.22. Die Abwasserbeseitigung schliesst ebenfalls mit ei-
nem Ertragsüberschuss von Fr. 5’498.61. Der budgetierte Aufwandüberschuss 
wurde durch die nachträgliche Erfassung der Entwässerung des Schulareals der 
Jahre 2017 und 2018 abgewendet. Ebenfalls dazu beigetragen hat, dass nicht 
alle geplanten Arbeiten realisiert werden konnten. Die Abfallwirtschaft schliesst 
einen Aufwandüberschuss von Fr. 43’615.13 ab. Für die Budgetüberschreitung 
sind einerseits die Supportgebühren für die Unterflurcontainer und andererseits 
die stagnierenden Erlöse aus Wertstoffen verantwortlich.

Der Nettoaufwand liegt insgesamt Fr. 4’911.30 unter dem Budget. Der Defizit-
anteil der Gemeinde Unterkulm am Forstbetrieb Gränichen-Unterkulm stieg auf 
Fr. 16’990.70 (Budget Fr. 4’300.00). Das grössere Defizit ist durch die Neube-
wertung des Holzlagers entstanden. Dadurch, dass einige geplante Arbeiten in 
den Bereichen Strukturverbesserungen und Produktionsverbesserungen nicht 
realisiert wurden, konnten die Mehrkosten des Forstbetriebes aufgefangen wer-
den. 
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RECHNUNG BUDGET DIFFERENZ

Einkommenssteuern nat. Personen  5’525’593.43  5’354’000.00  171’593.43 

Pauschale Steueranrechnung nat.Personen  –942.25 0  –942.25 

Vermögenssteuern nat. Personen  498’591.92  520’000.00  –21’408.08 

Quellensteuern nat. Personen  136’484.90  90’000.00  46’484.90 

Aktiensteuern  267’812.20  160’000.00  107’812.20 

Nachsteuern und Bussen nat. Personen  104’368.30  10’000.00  94’368.30 

Grundstückgewinnsteuern  93’508.60  150’000.00  –56’491.40 

Erbschafts- und Schenkungssteuern  3’340.00  20’000.00  –16’660.00 

TOTAL  6’628’757.10  6’304’000.00  324’757.10 

Diagramm 4:
Entwicklung 
 Nettoguthaben

 Nettoschuld
  Nettoschuld pro  

EinwohnerIn

Tabelle 3:
Steuererträge 2019

Diagramm 2:
Entwicklung ordentliche
Steuererträge
2003– 2019

 Natürliche Person
 Juristische Person
 Quellensteuern

 Nach- und Strafst.
 Grundstückgewinnst.
 Erb- und Schenkungsst.

Diagramm 3:
Entwicklung Erträge 
Sondersteuern
2003– 2019

Anfangsbestand Zuwachs Abgang Endbestand

 per 1.1.2019   per 31.12.2019

AKTIVEN 54’871’110 94’544’999 95’079’102 54’337’008

FINANZVERMÖGEN 12’551’113 86’149’275 87’113’179 11’587’209

Flüssige Mittel u.kurzfrist. 
Geldanlagen

4’443’155 25’669’997 25’708’681 4’404’472

Forderungen 3’836’574 59’850’291 59’778’029 3’908’836

Aktive Rechnungsabgrenzungen 812’166 593’517 812’166 593’517

Vorräte 2’630 6’874 9’504

Sachanlagen FV 3’456’588 28’596 804’800 2’680’384

VERWALTUNGSVERMÖGEN 42’319’997 8’395’724 7’965’923 42’749’798

Sachanlagen VV 35’507’702 8’060’096 7’374’219 36’193’579

Immaterielle Anlagen 489’467 75’317 26’910 537’874

Beteiligungen, Grundkapitalien 46’793 257 47’050

Investitionsbeiträge 6’276’036 260’054 564’794 5’971’296

PASSIVEN 54’871’110 26’706’482 27’240’585 54’337’008

FREMDKAPITAL 10’762’561 25’590’840 25’657’366 10’696’035

Laufende Verbindlichkeiten 3’237’017 22’646’307 22’905’027 2’978’297

Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 1’651 2’500’000 1’651 2’500’000

Passive Rechnungsabgrenzungen 101’663 127’542 106’968 122’237

Kurzfristige Rückstellungen 195’733 9’651 137’169 68’215

Langfristige  
Finanzverbindlichkeiten

7’198’497 58’741  2’500’000 4’757’237

Langfristige Rückstellungen 28’000 248’600 6’552 270’048

EIGENKAPITAL 44’108’549 1’115’642 1’583’219 43’640’973

Verpfl. (+), Vorschüsse(-) 
ggü.Spezialfin.

10’792’435 136’333 43’615 10’885’153

Fonds 88’559 88’559

Aufwertungsreserve 23’744’139 803’967 22’940’172

Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 9’571’975 890’751 735’637 9’727’089

BILANZ

Tabelle 4:
Bilanz
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Tabelle 6:
Finanzierungsausweis
Wasserwerk

INVESTITIONSRECHNUNG

Den Nettoinvestitionen von Fr. 1’722’788.13 steht eine erzielte Selbstfinanzierung von  
Fr. 738’518.73 gegenüber.

Im Wesentlichen sind Investitionsausgaben für folgende Projekte angefallen:  

• Sanierung Schulhaus Färberacker Fr. 1’281’287.23

EIGENWIRTSCHAFTSBETRIEBE

Wasser
Das Betriebs- und Verbrauchsmaterial liegt deutlich unter dem Budget. Hingegen stiegen der 
Stromverbrauch der Pumpwerke sowie die Kosten für die Behebung von Wasserleitungs-
brüchen und für Fahrzeugreparaturen. Dennoch erzielte die Wasserversorgung einen Ertrags-
überschuss von Fr. 130’834.22 (Budget Fr. 129’850.00).

Der Ertragsüberschuss von Fr. 130’834.22 wird dem Eigenkapital gutgeschrieben.

Abwasser
Der Bedarf an Betriebs- und Verbrauchsmaterial war wesentlich tiefer, als erwartet. Die Kos-
ten im Zusammenhang mit den GEP-Massnahmen sowie die Plannachführungen infolge der 
Bautätigkeit sind höher ausgefallen. Der Unterhalt Tiefbauten liegt unter dem Budget, da 
nicht alle geplanten Arbeiten realisiert werden konnten. Dadurch erzielte die Abwasserbe-
seitigung einen Ertragsüberschuss von Fr. 5’498.61. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss 
von Fr. 70’640.00.

Der Ertragsüberschuss von Fr. 5’498.61 wird dem Eigenkapital gutgeschrieben.

Abfall
Der höhere Aufwandüberschuss in der Abfallwirtschaft ist einerseits auf die Einführung von 
Unterflur-Containern und den damit verbundenen Supportkosten und andererseits auf die 
rückläufigen Einnahmen aus dem Verkauf von Wertstoffen zurückzuführen. Die Abfallwirt-
schaft realisierte einen Aufwandüberschuss von Fr. 43’615.13 (Budget Fr. 29’450.00). Dieser 
wird dem Eigenkapital entnommen.

Tabelle 7:
Finanzierungsausweis 
Abwasserbeseitigung

Tabelle 5:
Finanzierungsausweis 
Einwohnergemeinde

Tabelle 8:
Finanzierungsausweis 
Abfallwirtschaft

Die vollständige Rechnung kann von der  
Website der Gemeinde heruntergeladen 
werden.

RECHNUNG 2019 BUDGET 2019 RECHNUNG 2018

Investitionsausgaben 1’722’788 610’000 4’836’382

Investitionseinnahmen 0 0 21’465

Nettoinvestitionen 1’722’788 610’000 4’814’917

Selbstfinanzierung 738’519 –727 692’923

FINANZIERUNGSFEHLBETRAG (-) /
FINANZIERUNGSÜBERSCHUSS (+)

–984’269 –610’727 –4’121’994

RECHNUNG 2019 BUDGET 2019 RECHNUNG 2018

Investitionsausgaben 43’896 372’000 265’135

Investitionseinnahmen 63’063 319’000 391’749

Nettoinvestitionen –19’167 53’000 –126’614

Selbstfinanzierung 181’453 192’770 114’418

FINANZIERUNGSFEHLBETRAG (-) /
FINANZIERUNGSÜBERSCHUSS (+)

200’620 139’770 241’032

NETTOVERMÖGEN 1’539’249 1’338’629

RECHNUNG 2019 BUDGET 2019 RECHNUNG 2018

Investitionsausgaben 110’882 144’000 115’479

Investitionseinnahmen 142’524 375’000 710’445

Nettoinvestitionen –31’642 –231’000 –594’966

Selbstfinanzierung 52’170 –9’250 129’784

FINANZIERUNGSFEHLBETRAG (-) /
FINANZIERUNGSÜBERSCHUSS (+)

83’813 221’750 724’750

NETTOVERMÖGEN 2’727’202  2’643’390

RECHNUNG 2019 BUDGET 2019 RECHNUNG 2018

Investitionsausgaben 0 0 0

Investitionseinnahmen 0 0 0

Nettoinvestitionen 0 0 0

Selbstfinanzierung –42’645 –28’450 –22’182

FINANZIERUNGSFEHLBETRAG (-) /
FINANZIERUNGSÜBERSCHUSS (+)

–42’645 –28’450 –22’182

NETTOVERMÖGEN 196’545  239’190
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4.1 SANIERUNG SCHULHAUS 
FÄRBERACKER I
Für die Sanierung des Schulhauses Fär-
beracker I hat die Gemeindeversamm-
lung am 15. Mai 2014 einen Kredit in 
der Höhe von Fr. 4’350’000.00 inkl. 
MwSt. bewilligt. Während der Projekt-
bearbeitung wurden die Schulanlagen 
auf Schadstoffe untersucht. Es wurde 
festgestellt, dass Baumaterialien vor-
handen sind, welche durch Schadstoff-
sanierungsmassnahmen zu beheben 
sind. Aus diesem Grund wurde an der 
Gemeindeversammlung vom 23. No-
vember 2017 ein Zusatzkredit von Fr. 
1’558’000.00 inkl. MwSt. beantragt 
und ebenfalls bewilligt. Der Kostenvor-
anschlag beruhte auf einer Kostenge-
nauigkeit von +/– 10 %. Der Kredit 
wurde um Fr. 224’377.08 überschrit-
ten, was 3.57 % entspricht. Einige 
Mehrkosten konnten durch Vergabe-
erfolge kompensiert werden. Nachfol-

4.2 SANIERUNG KANALISATION 
HAUPTSTRASSE SÜD 2. ETAPPE
Für die Sanierung der Kanalisation 
Hauptstrasse Süd 2. Etappe genehmig-
te die Gemeindeversammlung am 24. 
November 2016 einen Kredit in der 
Höhe von Fr. 250’000.00 inkl. MwSt. 
Der Kostenvoranschlag beruhte auf 
einer Kostengenauigkeit von +/– 10 %. 
Der Kredit wurde um Fr. 108’735.95 
unterschritten, was –43.50 % ent-
spricht. Nachfolgend die grössten Pos-
ten, durch welche diese Kreditunter-
schreitung realisiert werden konnte:

gend die grössten Posten, welche zu 
dieser Kreditüberschreitung geführt 
haben:

–  Im Laufe der Betonsanierung wurden 
diverse zusätzliche Schadstellen ent-
deckt, welche behoben werden muss-
ten. Zusatzkosten Fr. 150’000.00. 

–  Die Aussentüren hätten aufgearbei-
tet werden sollen, mussten aber 
komplett ersetzt werden. Auch 
mussten aufgrund von Beanstandun-
gen der Beratungsstelle für Unfallver-
hütung (bfu) im Treppenhaus um-
fangreiche Verkleidungen der Gelän-
der und Handläufe installiert werden. 
Zusatzkosten Fr. 100’000.00.

–  Der Baumeister hat aufgrund vieler 
notwendiger Anpassungen im Laufe 
der Sanierungsarbeiten Mehrleistun-
gen im Umfang von Fr. 60’000.00 
erbracht.

–  Durch die Gesamtausschreibung aller 
Aufnahmen der Hausanschlüsse 
konnte ein günstiger Vergabepreis 
erzielt werden. Kosteneinsparung  
Fr. 7’862.35.

–  Durch die Gesamtausschreibung aller 
Sanierungs- und Reparaturarbeiten 
konnte ein günstiger Vergabepreis 
erzielt werden. Kosteneinsparung  
Fr. 71’082.85.

04/
TRAKTANDUM

KREDITABRECHNUNGEN

ANTRAG

Genehmigung der Kredit-
abrechnung für die Sanierung 

Schulhaus Färberacker I.

ANTRAG

Genehmigung der  
Kreditabrechnung für die  

Sanierung der Kanalisation 
Hauptstrasse Süd 2. Etappe.

Bruttoanlagekosten 6’132’377.08

Verpflichtungskredit 4’350’000.00

Zusatzkredit 1’558’000.00

KREDITÜBERSCHREITUNG 224’377.08

Bruttoanlagekosten 141’264.05

Verpflichtungskredit 250’000.00

KREDITUNTERSCHREITUNG –108’735.95

Tabelle 9:
Zusammenzug Kreditabrechnung 
Sanierung Schulhaus Färberacker I

Tabelle 10:
Zusammenzug Kreditabrechnung  
Sanierung der Kanalisation  
Hauptstrasse Süd 2. Etappe
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AUSGANGSLAGE
Untersuchungen der Hauptkanäle der 
Mischwasserkanalisation im Meierhof-
quartier aus dem Jahr 2008 haben auf-
gezeigt, dass sich die Kanalisation in 
einem schlechten Zustand befindet 
und sanierungsbedürftig ist. Die Ab-
wasserentsorgung im Meierhof ist his-
torisch gewachsen. Neue Liegenschaf-
ten wurden fortlaufend an bestehende 
private Sammelleitungen angeschlos-
sen. Eine formelle Anschlussregelung, 
verbunden mit einer Unterhaltsrege-
lung, wurde nie vereinbart. Demzufol-
ge ist unklar, wie sich die Eigentümer 
im Meierhof an einer Sanierung der 
Kanalisation zu beteiligen haben. Auf-
grund des indizierten Handlungsbe-
darfs haben sich die Meierhöfler zu-
sammengeschlossen und den Gemein-
derat Mitte 2015 darüber informiert, 
dass sie beabsichtigen, den Meierhof 
abwassertechnisch zu sanieren und 
gleichzeitig auch die private Meierhof-
strasse zu erneuern.

Nach intensiven Abklärungen und Vor-
projekten hat sich der Gemeinderat 
bereit erklärt, die Aufgabe der Bauher-
rin für das gesamte Projekt (Werklei-
tungen Wasser, Abwasser inkl. Strasse) 
zu übernehmen. Die Bodmer Bauinge-
nieure AG hat als Gewässerschutzfach-
stelle ein Gesamt-Sanierungsprojekt 
erarbeitet. 

SANIERUNGSPROJEKT
Das Projekt setzt sich aus folgenden 
Teilen zusammen:

Strasse 
Die Strassen im Meierhofquartier sind 
im privaten Eigentum. Die Strassen 
sind nicht ausgemarcht sondern ver-
laufen über die Privatparzellen. Die 
heutigen Strassenränder werden bei-
behalten. Der Belag weist zum gröss-
ten Teil Sanierungsbedarf auf und muss 
auf der gesamten Strassenfläche ent-

müssen von den privaten Eigentümern 
finanziert werden. Die Gemeinde über-
nimmt die Bauherrschaft und leistet 
eine Vorfinanzierung. Die Kosten für 
die Erneuerung von privaten Hausan-
schlüssen und Leitungen (Fr. 85’000.00) 
haben die Eigentümer vollumfänglich 
zu bezahlen. Die Gemeinde leistet keine 
Vorfinanzierung.

Wasserversorgung 
Für die Wasserversorgung ist die Ge-
meinde Unterkulm zuständig. Das Mei-
erhofquartier ist wassertechnisch 
grösstenteils erschlossen und die Lei-
tungen befinden sich trotz hohem Al-
ter in einem guten Zustand. Das tech-
nische Leitungsalter für Graugusslei-
tungen ist aber grösstenteils erreicht 
und eine Gesamterneuerung ist auf-
grund der umfangreichen Bauarbeiten 
angezeigt und wirtschaftlich sinnvoll. 
Im Bereich der östlichen Stichstrasse 
zum Grünauweg soll für die Trink- und 
Löschwasserversorgung der noch un-
bebauten Parzelle 240 eine neue Was-

fernt werden. Es wird ein 1-schichtiger 
Belag mit einer Stärke von 7 cm ein-
gebaut. Die Sanierungslänge beträgt 
total rund 460 Meter. Die Strassenbau-
kosten werden im KV mit Fr. 
279’000.00 (+/- 10 %) beziffert und 
müssen vollumfänglich von den priva-
ten Eigentümern finanziert werden. 
Die Gemeinde übernimmt die Bauherr-
schaft und leistet lediglich eine Vorfi-
nanzierung.

Kanalisation 
Die Leitungen im Meierhofquartier sind 
als private Sammelleitungen im Ent-
wässerungsplan des GEP nur informa-
tiv, d. h. soweit sie für das hydraulische 
Verständnis erforderlich sind, eingetra-
gen und nicht bezeichnet. Die Leitun-
gen im Projektierungsbereich gelten 
bisher als private Leitungen. Die be-
stehenden Kanalisationsleitungen, 
welche teilweise die Parzellen durch-
queren, sind gemäss den durchgeführ-
ten Zustandsuntersuchungen im Jahre 
2009 in einem sehr schlechten Zustand 
und müssen grösstenteils ersetzt wer-
den. Aus Umweltschutzgründen be-
steht dringender Handlungsbedarf. Die 
Erstellung einer neuen, öffentlichen 
Schmutzwasserleitung wird im Stras-
senbereich geplant. Im Rahmen einer 
Neuerschliessung werden die privaten 
und öffentlichen Leitungen neu klas-
siert. Als öffentliche Leitungen gelten 
zukünftig Leitungen, welche die An-
forderungen an öffentliche Kanalisati-
onen erfüllen. Leitungen, die diese An-
forderungen nicht erfüllen oder durch 
private Grundstücke mit erschwerten 
Zugangsmöglichkeiten verlaufen oder 
sogar durch Gebäude überbaut sind, 
werden nach der Sanierung von der 
Gemeinde nicht übernommen. Sie ver-
bleiben weiterhin im Privateigentum. 
Die Kosten für die abwassertechnische 
Neuerschliessung des Gebiets Meier-
hof werden mit Fr. 421’000.00 (+/– 
10 %) veranschlagt. Gemäss Regle-
ment Erschliessungsfinanzierung betei-
ligt sich die Gemeinde an diesen 
Kosten mit 30 %. Die übrigen 70 % 

serleitung als Ringschluss zur Erhöhung 
der Versorgungssicherheit erstellt wer-
den. Die Hausanschlussleitungen wer-
den bis an den Strassenrand durch die 
Wasserversorgung erneuert. Der Haus-
anschlussschieber geht zu Lasten der 
Eigentümer. Die Sanierungs- und Er-
weiterungskosten belaufen sich ge-
mäss KV auf Fr. 333’000.00 (+/- 10 %). 
Die Kosten sind vollumfänglich durch 
die Wasserversorgung zu tragen. Die 
Kosten für die Sanierung der privaten 
Hausanschlussleitungen gehen zu Las-
ten der privaten Eigentümer. Die Ge-
meinde leistet keine Vorfinanzierung.

Übrige Werke
Die bestehende Elektroversorgung 
im Meierhofquartier verläuft teilweise 
quer durch die Parzellen. Sie genügt 
den heutigen Ansprüchen nicht mehr. 
Die AEW Energie AG plant deshalb eine 
komplett neue Elektrorohrblockanlage 
im Strassenbereich zur besseren Er-
schliessung des Quartiers. Der Gemein-
de fallen keine Kosten an. Im Bereich 

05/
TRAKTANDUM

SANIERUNG  
MEIERHOF

ANTRAG

Genehmigung eines Kredites 
von Fr. 1’118’000.00 inkl. MwSt. 

für die Sanierung Meierhof  
(Wasser, Abwasser, Strasse).
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der neuen Erschliessung ist keine Gas-
versorgung vorhanden. Die Eniwa AG 
plant keinen Ausbau im Projektperime-
ter. Die Swisscom AG, Olten, verfügt 
über ein Telefon-Freileitungsnetz im 
Bereich des Meierhofquartiers. Die 
Swisscom plant keinen weiteren Aus-
bau. Eine Erneuerung oder Verlegung 
in eine erdverlegte Leitungstrasse hätte 
zu Lasten der Grundeigentümer zu er-
folgen. Das Fernsehkabel verläuft 
stark verästelt durch das Quartier, teil-
weise quer durch die Parzellen. Die WD 
Comtec AG plant, das Baugebiet mit 
einer komplett neuen Rohrblockanlage 
im Strassenbereich zu erschliessen. Die 
Anwohner im Meierhof werden sich 
mit einer pauschale an den Kosten zu 
beteiligen haben. Der Gemeinde fallen 
keine Kosten an.

FINANZEN
Der KV beruht auf einer Kostengenau-
igkeit von +/– 10 %. Die Gesamtkosten 
sind der Tabelle 11 zu entnehmen. Die 
Investitionen im Bereich Elektro und TV 
sind in der Aufstellung nicht berück-
sichtigt, da diese vollumfänglich von 
den jeweiligen Werken getragen und 
nach separaten Bedingungen an die 
Anwohner im Meierhof verrechnet 
werden. Für den Anteil der privaten 
Liegenschaftseigentümer leistet die 
Gemeinde eine Vorfinanzierung. Die 
Zahlungsverpflichtung wird pro Eigen-
tümer mit einem separaten Zahlungs-
versprechen verbindlich geregelt.

Tabelle 11:
Kosten Sanierung Meierhof

TOTAL SANIERUNG
IN FR.

ANTEIL GEMEINDE 
IN FR.

ANTEIL PRIVAT 
IN FR.

Strassenbau 279’000 0 279’000

Kanalisation, öffentlich 421’000 126’300 294’700

Kanalisation, privat 85’000 0 85’000

Wasserversorgung 333’000 333’000 0

BAUKOSTEN 1’118’000 459’300 658’700
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Die Vorjahreszahlen sind – soweit angegeben – jeweils 
in Klammern hinter den aktuellen Zahlen angegeben, 
sofern nichts anderes vermerkt ist. Die in diesem Be-
richt verwendeten Personenbezeichnungen beziehen 
sich auf beide Geschlechter.

 

ABFALLENTSORGUNG

Abfallentsorgung
Die im Jahr 2019 gesammelte Kehrichtmenge be-

trug 495.61 Tonnen und ist wiederum leicht höher als 
im Vorjahr. Das ist auf eine stetig steigende Einwohner-
zahl der Gemeinde zurückzuführen. Mit 23’812 Con-
tainerleerungen ergibt dies ein durchschnittliches 
 Gewicht von 20.81 kg pro Containerleerung. Im Sep-
tember 2019 konnte das dritte Unterflursystem in der 
Wynamatte in Betrieb genommen werden. Dieses 
neuzeitliche Kehrichtentsorgungssystem bringt für die 
Verbraucher sowie für die Gemeinde wesentliche Vor-
teile, da der zu entsorgende Kehrichtsack direkt beim 
Einwurf in den Unterflurcontainer mittels einer Benut-
zer ID-Karte gewogen und dem jeweiligen Verbraucher 
direkt zugeordnet wird. Der Zeitaufwand von der Firma 
Siegrist, Oberentfelden, für die Kehrichtentsorgung ist 
in den letzten Jahren praktisch immer identisch.

Bei der Grüngutentsorgung ist die Sammelmenge 
im Vergleich zum Vorjahr um 20.94 Tonnen angestie-
gen. Die Gesamtmenge betrug 379.56 Tonnen. Der 
Anstieg ist analog der Kehrichtmenge einerseits auf die 
steigende Einwohnerzahl der Gemeinde, andererseits 
auf ein bewussteres Verhalten von Seiten der Bevölke-
rung zur Trennung der Siedlungsabfälle zurückzufüh-
ren. Die Sammelmenge beim Altmetall betrug im Jahr 
2019 39.39 Tonnen und ist somit um 5.14 Tonnen 
angestiegen gegenüber zum Vorjahr. Die aktuelle 
Preisentwicklung beim Altmetall ist wie im Vorjahr im-
mer noch sehr schwach. Die Entsorgerfirma Wieder-
kehr, Anlikon, ist ein kompetenter Geschäftspartner. 
Bei der Glassammlung ist die Sammelmenge gegen-
über dem Vorjahr stark rückläufig. Im Jahr 2019 betrug 
die Menge 37.65 Tonnen. Die Preise für alle Altglas-
qualitäten sind seit 2011 immer noch stabil auf tiefem 
Niveau. Der Altglasmarkt reagiert nur stark verzögert 
auf sich positiv auswirkende wirtschaftliche Verände-
rungen. Es ist deshalb auch im Jahr 2019 nicht mit 
einer erhöhten Vergütung aus der vorgezogenen Ent-
sorgungsgebühr VEG durch die VetroSwiss zu rechnen. 
Die Rückvergütung 2018 betrug unverändert Fr. 91.00 
pro Tonne Altglas. Die Entsorgung erfolgt in Zusam-
menarbeit mit der Entsorgerfirma Frey, Sursee. Der 
Preis für das Altpapier wird durch den Euro bestimmt. 
Die Abnahmepreise auf dem Altpapiermarkt sind dau-
ernd massiv unter Druck. Die aktuelle Situation zeigt 
immer noch auf, dass eine ökologisch und ökonomisch 
verantwortungsvolle Altpapierentsorgung langfristig 
orientiert sein muss. Mehr als 90 % der gesamten 
schweizerischen Papier- und Kartonproduktion wird 
mittels Altpapier als Rohstoff auf qualitativ hohem 
Niveau abgedeckt. Diese nachhaltige Recyclierung von 
Papier und Karton soll trotz dem Preiszerfall nicht ge-
fährdet werden. Die Gemeinde Unterkulm ist stetig 
bestrebt, dass die Verwertung von Altpapier durch 
schweizerische Unternehmen abgedeckt werden kann. 
Der Export von Altpapier, hervorgerufen durch eine 
minimale Gewinnsteigerung, ist in einer Energiestadt, 
wie es die Gemeinde Unterkulm seit Jahren ist, aus 
ökologischer und ökonomischer Sicht nicht ange-
bracht. Die gesammelte Papiermenge 2019 betrug 
97.37 Tonnen. Dies entspricht einer Steigerung der 
Sammelmenge um 17.22 Tonnen gegenüber dem Vor-
jahr. Der Preis für den Papierverkauf ist mit Fr. 65.00 
bis Fr. 80.00 pro Tonne relativ stabil aber wiederum 
leicht tiefer als im Vorjahr. Auch in diesem Bereich er-
folgt die Zusammenarbeit mit der Entsorgerfirma Frey, 
Sursee. Die Entsorgung von Karton war in diesem Jahr 
mit 34.28 Tonnen leicht höher als im Vorjahr. Die Ver-
kaufspreise sind sehr schwach. Sie betragen max. Fr. 

45.00 pro Tonne. Dramatisch ist der Preiszerfall im 
europäischen Bereich der Altkartonentsorgung. Die 
Entschädigungen sind in den letzten Monaten um über 
50 % gefallen und teilweise nicht mehr kostende-
ckend. Mehr als 90 % der gesamten schweizerischen 
Kartonproduktion wird mittels Altkarton-/Papier als 
Rohstoff auf qualitativ hohem Niveau abgedeckt. Die 
nachhaltige Recyclierung von Altkarton darf trotz dem 
Preiszerfall nicht gefährdet werden. Die von Einwoh-
nern angelieferte Altölmenge im Jahre 2019 betrug 
2.91 Tonnen.

In der Sammelstelle Juch wurden in diesem Jahr 31 
Paletten Elektroschrott entgegen genommen. Dies ist 
eine Reduktion um 3 Paletten gegenüber dem Vorjahr. 
Die PET- Sammlung im Jahr 2019 ergab 3.63 Tonnen. 
Der Erlös betrug Fr. 146.00 pro Tonne. Die Gemeinde 
Unterkulm hat von PET-Recycling Schweiz wiederum 
ein Umweltzertifikat erhalten für 2’677 kg gesammel-
te PET-Flaschen im Jahre 2018. Dies entlastet unsere 
Umwelt mit rund 8’031 kg Treibhausgasen und 2’543 
lt. Erdöl. Durch die korrekte Entsorgung von PET-Fla-
schen wird mit wenig Aufwand der Klimaschutz ge-
fördert, Energie gespart, Abfall vermindert und nicht 
erneuerbare Ressourcen geschont. Die Schweiz recyc-
liert zu wenig Plastikabfälle. Unsere Nachbarländer 
sind bei der Wiederverwertung von Kunststoffabfällen 
weit voraus. In Sachen Recycling sieht sich die Schweiz 
gerne als Musterknabe. Tatsächlich handelt sie vorbild-
lich, wenn es um das Einsammeln und Wiederverwer-
ten von Behältern aus Glas und Aluminium sowie von 
PET-Flaschen und Altpapier geht. Laut Swiss Recycling 
finden bei diesen Materialien von dem, was landesweit 
konsumiert wird, zwischen 81 % und 94 % eine neue 
Verwendung. Mager fällt die Bilanz hingegen bei den 
vielfältigen Plastikabfällen aus, die nicht in den Unter-
bereich von PET-Flaschen fallen, also beispielsweise bei 
Folien, Tragtaschen, Fruchtschalen, Joghurtbechern 
oder Milch- und Shampooflaschen.

Im Jahr 2019 wurden in unserer Gemeinde insge-
samt 1’130.1 Tonnen recyclierbares, wiederverwert-
bares, brennbares oder kompostierbares Sammelgut 
bei Abfuhren oder bei den Sammelstellen angeliefert. 
Die Tell-Tex hat in der Gemeinde Unterkulm insgesamt 
rund 18 Tonnen Altkleider gesammelt, die nachhaltig 
wiederverwertet werden.

Neue Entsorgungsinformationen
Damit die Unterkulmer Bevölkerung weiss, welche 

umfassenden Entsorgungsmöglichkeiten zur Verfü-
gung stehen, wurden die Entsorgungsinformationen 
überarbeitet. Die Broschüre «Einfach richtig entsorgen» 
bietet einen umfassenden Überblick. Sie enthält Infor-
mationen, welche Wertstoffe wo und wie zu entsor-
gen sind und welche Kosten allenfalls anfallen. Die 
Infobroschüre kann von der Website der Gemeinde 
heruntergeladen werden. Im April 2019 bot der Tech-
nische Betrieb anlässlich dem «Tag der offenen Sam-
melstelle» einen erweiterten Einblick in die zentrale 
Sammelstelle.

Kehricht- und Litteringkommission
Die Kehricht- und Litteringkommission tagte im Jahr 

2019 an 3 Sitzungen. Öffentlichkeitsarbeit wurde auch 
in diesem Jahr gross geschrieben. Die Abfallstatistiken 
der verschiedenen Wertstoffe wurden an der ersten 
Sitzung in der Kommission besprochen. Im April 2019 
wurde die neu organisierte und beschriftete Sammel-
stelle Juch mit einem «Tag der offenen Sammelstelle» 
eröffnet. Am 25. Mai fand die traditionelle Dorfputze-
te statt. Der Publikumsaufmarsch war mit ca. 6 Perso-
nen eher ernüchternd. Die Kommission startete wieder 
einmal einen fachspezifischen Wettbewerb. Unter dem 
Titel «Wer baut die stärkste Brücke» sollten aus Recy-

A1/
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clingmaterialien möglichst tragfähige Brücken mit ei-
ner max. Länge von 1.5 Metern erbaut werden. Die 
Schulen von Unterkulm wurden ermuntert und auf-
gefordert, an diesem Wettbewerb teilzunehmen. Auch 
Privatpersonen konnten sich beteiligen. Anlässlich des 
Samstagsmarktes vom 21. September wurden alle Ob-
jekte geprüft und die drei Besten prämiert. Leider 
nahm aus den Schulen von Unterkulm niemand an 
diesem Wettbewerb teil. Während der Projektwoche 
der Primarschule sollte eigentlich die alljährliche Bäch-
liputzete mit den Schülern stattfinden. Dieser Anlass 
musste wegen sehr schlechtem Wetter kurzfristig ab-
gesagt werden. Es besteht ein Facebook-Profil mit ei-
ner Verknüpfung zum Internet für die Kehricht- und 
Litteringkommission. 

Deponie Rainengrube
Seit Jahren werden in der Rainengrube kleinere 

Mengen von Bauschutt und mineralischem Material 
deponiert. Gestützt auf einen anonymen Hinweis hat 
der Kanton der Gemeinde untersagt, weiteres Mate-
rial zu deponieren. Der Gemeinderat hat gegen diesen 
Entscheid ein Verfahren eingeleitet. 1995 hat der 
 Gemeinderat beim Kanton um eine entsprechende 
 Betriebsbewilligung ersucht, die bis heute nicht be-
antwortet wurde. Aus Sicht des Kantons stehe die 
 Gemeinde in der Pflicht, die Grube zu rekultivieren und 

ABWASSERBESEITIGUNG

Gewässerschutzfachstelle
Seit 2016 führt die Bodmer Bauingenieure AG, Aarau, 
die kommunale Gewässerschutzfachstelle und berät 
den Gemeinderat bei allen Fragen rund um die Ab-
wasserbeseitigung. Dabei plant, koordiniert und kon-
trolliert die Bodmer Bauingenieure AG Sanierungs- und 
Erneuerungsprojekte aus der Generellen Entwässe-
rungsplanung (GEP). 

Geoinformationssystem «GIS», Datenpool
In der Gemeinde sind heute diverse GIS Systeme im 
Einsatz. Die unterschiedlichen Verwaltungs- und Fach-
stellen benötigen für die tägliche Arbeit teilweise iden-
tische Geoinformationen. Im Rahmen der Systemeva-
luation wurden im Sommer 2018 von zwei Anbietern 
mögliche Geoinformationssysteme vorgeführt. Der 
Gemeinderat hat im Herbst 2018 einem Systemwech-
sel zugestimmt und beschlossen, die Katasternachfüh-
rungen zukünftig der ortansässigen Firma Zbinden Geo 
AG zu übertragen. Die Systemmigration wurde zwi-
schenzeitlich erfolgreich umgesetzt. Zur Optimierung 
der Datennutzung zwischen den Verwaltungs- und 
Fachstellen wurde im Jahr 2019 eine Datenpoolstrate-
gie entwickelt, die sich zurzeit noch in der Umset-
zungsphase befindet. Ziel ist eine gemeinsame verläss-
liche Datengrundlage.

 
Allgemeine Unterhaltsarbeiten

Der Pflicht zur Gewährleistung von dichten Kanalisa-
tionsleitungen unterstehen nicht nur die Leitungen 
selber sondern auch die Kontrollschächte. Diese sind 
periodisch zu prüfen und, wenn notwendig, zu sanie-
ren. Anhand des Spülplanes der Abwasserleitungen 

ARBEITSLOSE

Pilotprojekt Pforte Arbeitsmarkt
Als Pilotprojekt haben die IV-Stelle, das RAV und die 
Sozialdienste der Gemeinden Beinwil am See, Burg  
AG, Gontenschwil, Leimbach, Menziken, Oberkulm, 
Reinach AG, Schlossrued, Unterkulm und Zetzwil in 
Menziken das Kompetenzzentrum für Arbeitsmarkt-
integration betrieben. Die Projektphase endete defini-
tiv am 31. März 2019. 

Arbeitslosenstatistik
Per Ende 2019 waren in Unterkulm total 53 (41) Per-
sonen als arbeitslos gemeldet, was gegenüber dem 
Vorjahr einer Zunahme von rund 30  % entspricht. Als 
stellensuchend waren 94 (84) Personen registriert. Die 
Zahl der Arbeitslosen und Stellensuchenden entspricht 
im Verhältnis zur Wohnbevölkerung rund 4.8 %.

BAU- UND PLANUNGSWESEN

Gesamtrevision der Nutzungsplanung 
Siedlung und Kulturland

Seit der letzten Gesamtrevision der Allgemeinen Nut-
zungsplanung sind rund 20 Jahre vergangen. Mit der 
Genehmigung des Projektkredites im November 2014 
erteilte die Gemeindeversammlung dem Gemeinderat 
den Auftrag für die Totalrevision. Gemeinsam mit dem 
Raumplanungsbüro Planar AG, Zürich, erarbeitete eine 
siebenköpfige Planungskommission die raumplaneri-
schen Grundlagen. Die Bevölkerung konnte sich im 
Rahmen verschiedener Mitwirkungs- und Auflagever-
fahren massgeblich an der Planungsarbeit beteiligen. 
So gingen während dem öffentlichen Mitwirkungsver-
fahren 40 Anträge ein und der Gemeinderat hat mit 
den betroffenen Grundstückeigentümern zahlreiche 
Gespräche geführt. Während der öffentlichen Auflage 
der Planungsunterlagen gingen schlussendlich 14 Ein-
wendungen ein. Der Gemeinderat führte mit allen 
Parteien eine Einigungsverhandlung durch. Die Ein-
wendungsentscheide wurden den Einwendenden 
Ende März 2019 zugestellt. Mit drei Einwendenden 
konnte eine Einigung erzielt werden. Bei vier Einwen-
dungen konnte eine teilweise Einigung erreicht wer-
den. Bei sechs Einwendungen konnte keine Einigung 

dafür ein Baugesuch einzureichen. Ein Entscheid über 
das weitere Vorgehen konnte im Jahr 2019 nicht ge-
fasst werden.

Kompostierungsanlage Zinggenacher
Seit Januar 1987 betreiben die Gemeinden Gräni-

chen, Muhen, Oberentfelden, Unterentfelden, Unter-
kulm und Teufenthal die Kompostierungsanlage  
Zinggenacher in Gränichen. Im Jahr 1990 haben sich  
Biberstein und Suhr ebenfalls angeschlossen. Die Zu-
sammenarbeit erfolgt auf der Basis eines Gemeinde-
vertrages. Die Arbeitsgruppe Kompostierungsanlage 
Zinggenacher hatte in der Vergangenheit mehrfach 
informiert, dass der Kompostierungsplatz an seine 
Grenzen stösst (Geruchsimmissionen und Abfuhr Ma-
terial) und Alternativen geprüft werden müssen. Eine 
den umweltschutzrechtlichen Bestimmungen entspre-
chende Sanierung der Kompostierungsanlage wurde 
mit rund Fr. 778’000.00 veranschlagt. Eine nachhaltige 
und umweltschonende Lösung besteht in der Verwer-
tung der Bioabfälle in einer Biogasanlage. Im Interesse 
einer wirtschaftlichen Lösung (tiefe Entsorgungskos-
ten) prüfen die Vertragsgemeinden gemeinsame Lö-
sungen. Die Tendenz geht klar zur Entsorgung in eine 
Biogasanlage. Die Evaluation des Anbieters war bis 
zum Jahresende noch offen.

wurde im Jahr 2019 wiederum ein komplettes Dorf-
gebiet mit dem Spülwagen gespült. Alle Schacht-
sammler der Einlaufschächte von Gemeindestrassen 
wurden im Jahr 2019 geleert und gespült. Dieser Ar-
beitsvorgang erfordert einen Aufwand von ca. 4 Ar-
beitstagen und fördert in etwa 20 bis 25 Tonnen 
Schachtschlamm. 

Kanalisation Schulanlage «Färberacker»
Im Zusammenhang mit der Planung der Schulhaussa-
nierung Färberacker wurde im Januar 2017 der Zu-
stand der Liegenschaftsentwässerungsleitungen auf-
genommen. Die Auswertung der Kanalfernsehaufnah-
men zeigte übliche Schadenbilder wie Ablagerungen, 
Scherbenbildungen, verschobene Rohrverbindungen 
und Wurzeleinwüchse. Es bestand Handlungsbedarf 
bei zahlreichen Leitungen und Schächten. Die Sanie-
rungsarbeiten (Reparaturen, Relining) wurden im Früh-
jahr ausgeschrieben und konnten während den 
Herbstferien 2019 ausgeführt werden.

Kanalisation «Hauptstrasse Süd», 2 Etappe
Am 24. November 2016 beschloss die Gemeindever-
sammlung einen Kredit von Fr. 250’000.00 (inkl. 
MwSt.) für die Realisierung der zweiten Sanierungs-
etappe der öffentlichen Kanalisationsleitungen 
«Hauptstrasse Süd». Gemäss den gesetzlichen Bestim-
mungen sind bei Erneuerung und umfassender Reno-
vierung von öffentlichen Abwasseranlagen die priva-
ten Hausanschlussleitungen durch deren Eigentümer/
innen auf ihren Zustand zu überprüfen und bei Bedarf 
zu sanieren. Die Sanierungsarbeiten an den öffentli-
chen Kanalisationsleitungen wurden vom Frühjahr bis 
Sommer 2018 ausgeführt. Die Zustandsaufnahmen 
der privaten Hausanschlussleitungen mit den Auswer-
tungen und den daraus folgenden Sanierungsverfü-

BESTATTUNGSWESEN

Bestattungs-Statistik
Im Jahr 2019 waren in Unterkulm 29 Todesfälle zu ver-
zeichnen. Es fanden 19 (13) Bestattungen auf dem 
Friedhof in Unterkulm statt. Davon waren 3 (1) Erd-
bestattungen und 16 (12) Urnenbeisetzungen. Bei 10 
(17) verstorbenen Personen wurde die Urne von den 
Angehörigen an anderen Orten beigesetzt resp. erfolg-
te die Erdbestattung in einer anderen Gemeinde.

gungen wurden ebenfalls Jahr 2018 durchgeführt. 
Zwischenzeitlich wurden die Arbeiten an den öffentli-
chen Leitungen abgeschlossen und die Bauabrech-
nung erstellt. Die Arbeiten konnten durch günstige 
Vergaben deutlich unter dem Kredit abgeschlossen 
werden.

 
Meteorwasserleitung «Oberdorf»

Der rechtskräftige kommunale GEP – Genereller Ent-
wässerungsplan – der Gemeinde Unterkulm sieht vor, 
die Gebiete «Oberdorf» und «Mülimatt» im Trennsys-
tem zu entwässern. Das östliche Teileinzugsgebiet der 
Haldenstrasse ist bereits heute im Trennsystem entwäs-
sert, die getrennte Schmutz- und Meteorwasserleitung 
führt infolge fehlender Meteorwasserableitung auf 
Höhe der Wiesengrundstrasse zurzeit noch in die vor-
handene Mischwasserkanalisation. Im Zusammenhang 
mit der Eigentrassierung der WSB sowie dem Böhler- 
knoten und der damit verbundenen Kantonstrassen-
sanierung wurde ein gesamtheitliches Vorprojekt für 
die Neuerstellung der Meteorwasserleitung erstellt. 
Der Schwerpunkt der Projektierung bildete vor allem 
der Kantonstrassen- und WSB-Bereich, damit zum 
Realisierungszeitpunkt das Projekt der Meteorwasser-
leitung mindestens innerhalb dieses Bereiches umge-
setzt werden kann.

Kanalisation Meierhof
Die Abwasserentsorgung des Meierhofs erfolgt zu ei-
nem grossen Teil über private Abwasserleitungen. Seit 
Jahrzehnten wurden Liegenschaften an bestehende 
private Leitungen angeschlossen. Zustandsuntersu-
chungen an den öffentlichen und privaten Abwasser-
leitungen haben einen erheblichen Sanierungsbedarf 
aufgezeigt. Bereits im Jahr 2017 wurde auf Antrag der 
Anwohnerschaft ein erstes Vorprojekt erstellt. Die Ge-
meinde hat sich bereit erklärt, die Projektleitung zu 
übernehmen. Die Abwasserentsorgung wird als Neu-
erschliessung geplant. Die umfangreichen Sanierungs-
arbeiten beinhalten zusätzliche Arbeiten an der Stras-
se, der Wasserversorgung und Werken von Dritten 
(Strom, TV, Telefon). Mit der Koordination und Planung 
der Sanierungsarbeiten wurde die Gewässerschutz-
fachstelle beauftragt. Der Gemeindeversammlung vom 
Mai 2020 wird ein Brutto-Kredit beantragt.

Kanalisation Wynastrasse und Winkelmatte
Der rechtskräftige kommunale GEP – Genereller Ent-
wässerungsplan – der Gemeinde Unterkulm sieht auf-
grund der damals durchgeführten Kanalfernsehauf-
nahmen einen Sanierungsbedarf an den beiden öffent-
lichen Kanalisationsleitungen vor. Aufgrund des Alters 
der Kanalfernsehaufnahmen wurden diese im Sommer 
erneut durchgeführt und ausgewertet. Die Sanierungs-
arbeiten (Reparaturen, Relining) wurden im Herbst 
2019 ausgeschrieben und konnten per Ende Jahr noch 
abgeschlossen werden. Die Budgetbeträge konnten 
bei beiden Projektumsetzungen eingehalten werden.

Sanierung private  
Liegenschaftsentwässerungen

In den Gebieten «Böhlerstrasse / Meierhof», «Steinen-
bergstrasse / Juchstrasse» und «Hauptstrasse Süd» wur-
den aufgrund von Kanal-TV-Aufnahmen diverse Lie-
genschaftseigentümer aufgefordert, Schäden an ihren 
privaten Kanalisationen zu sanieren.

Die Gewässerschutzfachstelle steht den betroffenen 
Liegenschaftseigentümern im Zusammenhang mit der 
Planung der Sanierungsmassnahmen beratend zur Ver-
fügung. Laufend wurden in der Zwischenzeit Sanie-
rungsarbeiten termingerecht ausgeführt. Die Einhal-
tung der verfügten Sanierungsfristen wird anhand ei-
ner Pendenzenliste durch die Gemeinde überwacht. 
Jährlich werden diejenigen Liegenschaftseigentümer, 
welche ihre private Kanalisation nicht innert der ver-
fügten Frist saniert haben, aufgefordert, dies nachzu-
holen.

Ausserdem wurde 1 weitere Person auf dem Fried-
hof Unterkulm beigesetzt, welche nicht in Unterkulm 
wohnhaft war. In diesem Fall fand eine Urnenbeiset-
zung statt.

Bestattungskosten aufgrund fehlender finanzieller 
Mittel mussten von der Gemeinde Unterkulm bei einer 
Person getragen werden. Der Anspruch auf eine wür-
dige Bestattung ergibt sich aus dem Friedhofreglement 
der Gemeinde, weshalb die Gemeinde bei Zahlungs-
unfähigkeit der verstorbenen Person zur Übernahme 
der Bestattungskosten verpflichtet ist.

Baustatistik

BAUBEWILLIGUNGEN 2016 2017 2018 2019

Einfamilienhäuser 1 2 2 8

Mehrfamilienhäuser 3 1 2 6

Wohn- und Geschäftshäuser 2 0 0 1

An- und Umbauten 17 18 19 16

Gewerbliche Bauten 0 0 0 3

Garagen 7 2 2 2

Andere Bauten 21 12 13 12

Tiefbauten 4 1 11 10

Arealstatistik 
Aus der Arealstatistik des Grundbuchgeometers 
sind folgende, wesentliche Zahlen zu entnehmen:

KULTURART Fläche in m2

2019

Acker, Wiese, Weide 4’273’097

Waldfläche 3’230’385

Gartenanlagen 663’977

Strasse, Wege 289’774

Gebäude 217’782

Übrige Flächen 208’190

Gesamtfläche Gemeinde 8’883’205

erreicht werden. Eine Einwendung wurde vollständig 
gutgeheissen. Aufgrund der Einwendungsentscheide 
ergaben sich gegenüber der öffentlichen Auflage 
 verschiedene geringfügige Änderungen. An der Ge-
meindeversammlung vom 16. Mai 2019 wurden die 
Grundlagen der neuen Bau- und Nutzungsordnung 
verabschiedet und in der Folge beim Kanton zur Ge-
nehmigung eingereicht. Gegen den Genehmigungs-
entscheid der Gemeindeversammlung wurden beim 
Kanton zwei Beschwerden eingereicht. Diese konnten 
bis zum Jahresende nicht bereinigt werden, weshalb 
die neue BNO noch nicht rechtskräftig ist.

Erschliessung Feldmatte
Seit 2017 ist der Erschliessungspan Feldmatte recht-
kräftig. Seit Anfang 2018 laufen die Planungsarbeiten 
für die Baugebietserschliessung. Die Gemeindever-
sammlungen Unterkulm und Teufenthal haben die 
dafür notwendigen Kredite bereits im November 2016 
bewilligt. Im Zuge der Projekterarbeitung sind auf-
grund neuer Erkenntnisse Verzögerung eingetreten. 
Die Überprüfung der Leistungsfähigkeit der Kanalisa-
tion ergab, dass die geplanten Leitungen teilweise un-
genügend dimensioniert sind. Bei der Strassenentwäs-
serung mussten neue Anschlussmöglichkeiten geprüft 
werden. Anpassungen bei den Werkleitungen hatten 
zur Folge, dass auch die Beitragspläne der Grundeigen-
tümer angepasst werden mussten. Zahlreiche zusätz-
liche Abklärungen durch das projektierende Ingenieur-
büro kamen hinzu. Der notwendige Baukredit konnte 
nicht wie geplant im Herbst 2019 der Gemeindever-
sammlung zur Beschlussfassung vorgelegt werden. 

Erschliessung Baugebiete
Vom gesamten Gemeindegebiet (888 ha) sind insge-
samt 102.62 ha als Baugebiet ausgeschieden. Davon 
sind 89.84 ha überbaut, was rund 87.54 % der Bau-
landflächen entspricht. Die unüberbauten Bauge-
biets-Flächen von total 12.78 ha werden aufgeteilt in

–  baureif 6.72 ha  
(86.1 % Wohnzone, 11.9 % Arbeitszone,  
2 % ÖBA)

–  baureif in 5 Jahren 3.69 ha 
(50 % Wohnzone, 50 % Arbeitszone)

–  langfristige Reserven 2.37 ha 
(97.9 % Wohnzone, 2.1 % Arbeitszone) 

Baubewilligungen
Im Jahr 2019 wurden insgesamt 48 Baubewilligungen 
erteilt. Per Ende 2018 waren es 58 Baubewilligungen. 
Anzahlmässig führen die Baugesuche für Um- oder An-
bauten sowie für Kleinbauten die Rangliste an, gefolgt 
von den Baugesuchen für neue Einfamlienhäuser. Die 
rückläufige Bautätigkeit zeigt sich insbesondere beim 
Bau von Mehrfamilienhäusern. Wurden im Jahr 2018 
noch 6 Mehrfamilienhäuser bewilligt, war es im Jahr 
2019 lediglich noch 1 Mehrfamilienhaus. Neue Einfa-
milienhäuser wurden mehrheitlich zur Überbauung des 
Baulandes in der Binzhalde erteilt. Die verfügbaren, 
erschlossenen Baulandreserven sind weitgehend er-
schöpft. Die Nachfrage von Investoren ist jedoch un-
gebrochen hoch. Der Entscheid über die neue Bau- 
und Nutzungsordnung wird zur Rechtssicherheit bei-
tragen und mit Sicherheit weitere Bautätigkeiten 
auslösen. Erfreulich ist, dass zahlreiche Baugesuche 
energetische Sanierungen oder den Ersatz von Ölhei-
zungen beinhalten. 

KWC-Quartier
Auf dem ehemaligen Fabrikgelände der KWC entsteht 
auf einer Fläche von rund 27’000 m2 das neue 
KWC-Quartier mit zeitgemässen Mietwohnungen und 
Gewerberäumen. Das Ortsbild wird durch den domi-
nanten, 36 Meter hohen KWC-Tower geprägt. In vier 
verschiedenen Gebäuden entsteht ein Mix aus 2.5-, 
3.5- und 4.5-Zimmer-Wohnungen sowie 5.5-Zim-
mer-Reihenhäusern. In den unteren fünf Stockwerken 
des Towers wird die Verwaltung der KWC unterge-
bracht, in den oberen Etagen entstehen grosszügige 
Loftwohnungen. Alle Wohnungen sind ab Oktober 
2020 bezugsbereit. Die alte Giesserei und das Gebäu-
de der ehemaligen Mühle fielen nicht dem Umbau zum 
Opfer, sondern wurden im neuen Quartier eingebettet. 
Ein eingeschossiger Bau aus Glas verbindet die Neu-
bauten mit den historischen Gebäuden und dient der 
KWC als Ausstellungs-, Dienstleistungs- und Ausbil-
dungsstätte. Wasserspiele zwischen und vor den Bau-
ten dienen als gestalterische Elemente.

BETREIBUNGSWESEN

Jahresabschluss Regionales Betreibungsamt
Seit 1. Januar 2008 führt die Gemeinde Unterkulm im 
Sinne einer Dienstleistung die Betreibungsämter Unter-
kulm, Oberkulm, Teufenthal und Dürrenäsch. Für das 
Betreibungsamt wird eine Vollkostenrechnung geführt. 
Nach Abzug sämtlicher Aufwendungen resultiert  
aus den Gebühreneinnahmen ein Gewinn von  
Fr. 167’222.85 (Fr. 223’379.05). Dieser konnte unter 

Abfall-Statistik

ABFALL 2016 2017 2018 2019

Ablieferung in die  
Verbrennungsanlage t

482 491 493 460

Altglas t 49 46 45 33

Altpapier t 108 107 81 97

Altöl kg 3’610 3’340 3’210 2’910

Altmetalle t 53 40 40 39

Kompostierbarer Abfall t 341 347 358 380
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BEVÖLKERUNG

In der Gemeinde Unterkulm leben 363 Einwohnerbür-
gerinnen und -bürger.

Der Anteil der ausländischen Wohnbevölkerung  
im Vergleich zur gesamten Einwohnerzahl beträgt 
30.73 %. Diese stammen vorwiegend aus der Türkei 
(154), Bosnien und Herzegowina (124), Deutschland 
(117), Kosovo (96), Eritrea (77), Mazedonien (67),  
Italien (51), Serbien (47) und Kroatien (46).

Die Aufteilung nach Konfession ergibt  
 31.34 % reformiert
 15.53 % römisch-katholisch
 52.91 % unbekannt 

Die Aufteilung nach Zivilstand ergibt
 40.86 % ledig
 45.94 % verheiratet
   8.31 % geschieden
   4.79 % verwitwet

den Gemeinden im Verhältnis der eingereichten 
 Betreibungsbegehren verteilt werden. Unterkulm hat 

BÜRGERRECHT

Ordentliche Einbürgerungen
Im Jahr 2019 wurden 14 Einbürgerungsgesuche bei 
der Gemeindekanzlei eingereicht. Die Gesuche umfas-
sen total 20 Personen. 3 Gesuche wurden aufgrund 
fehlender Einbürgerungsvoraussetzungen, insbesonde-
re wegen ungenügenden Sprachkompetenzen und 
staatsbürgerrechtlichen Kenntnissen, freiwillig zurück-
gezogen. 1 Gesuch wurde aus den gleichen Gründen 
vom Gemeinderat abgelehnt. Insgesamt 12 Personen 
hat der Gemeinderat das Gemeindebürgerrecht zuge-
sichert. 3 Einbürgerungsgesuche waren am Jahresende 

Einwohner-Statistik

2016 2017 2018 2019

Einwohnerzahl Ende Jahr 3’019 3’059 3’085 3’130

- Geburten 25 39 22 33

- Todesfälle 32 21 30 28

- Zuzüge 285 275 256 269

- Wegzüge 222 262 222 229

Juristische Personen
Per 31. Dezember 2019 sind in Unterkulm insgesamt 
169 juristische Personen registriert. Weiter haben 28 
Ortsvereine in Unterkulm ihren Sitz.

E-Umzug
Einwohnerinnen und Einwohner sowie Neuzuziehende 
können sich seit Herbst 2018 rund um die Uhr bequem 
online in Unterkulm an-, ab- und ummelden (gesetz-
liche Meldefrist 14 Tage). Der Kanton Aargau und wei-
tere Kantone haben sich zum Verbund eUmzug 
Schweiz zusammengeschlossen und bieten eine ge-
meinsame Lösung für die online Adressänderung an. 
Mit der Erneuerung der Software wurden auch in Un-
terkulm die Voraussetzungen für diesen digitalen Ge-
schäftsprozess geschaffen.

einen Betrag von Fr. 72’542.30 (Fr. 95’398.10) ein-
nehmen können.

noch pendent. Die Gesuchstellenden stammten aus 
folgenden Herkunftsländern: Bosnien-Herzegowina 
(10), Deutschland (1), Türkei (1). 

Erleichterte Einbürgerungen
Im Rahmen der erleichterten Einbürgerung hat der Ge-
meinderat im vergangenen Jahr 2 Erhebungsberichte 
zu Handen des Departements Volkswirtschaft und In-
neres verfasst.

Bürgerrechts-Entlassungen
Im Jahr 2019 hat der Gemeinderat 1 Gesuch, beste-
hend aus einer Person, um Entlassung aus dem Ge-
meindebürgerrecht von Unterkulm bewilligt. 

 

ENERGIE

Energiestadt-Label
Die Gemeinde Unterkulm wurde 2013 zum ersten Mal 
mit dem Label «Energiestadt» ausgezeichnet. Im Jahr 
2017 erfolgte die Re-Zertifizierung. Das Aktivitäten-
programm enthält konkrete Massnahmen zur Zielerrei-
chung (siehe Ausführungen der Energiekommission). 
Alle Informationen zur Energiestadt Unterkulm sind auf 
der Website der Gemeinde aufgeschaltet.

Energiekommission
Die Energiekommission hat im Jahr 2019 an 2 Sitzun-
gen getagt. Für das bevorstehende 2. Re-Audit wurden 
erste Schritte in Angriff genommen. Ziel ist eine stetige 
Erhöhung der %-Punktzahl zur wiederholten Errei-
chung des Labels «Energiestadt» auf der Basis des 
Massnahmenkataloges. Die weiteren Aktivitäten der 
Energiekommission im Jahr 2019 wurden aus dem 
4-Jahres Aktivitätenprogramm 2017 – 2020 abgeleitet 
und entsprechend ausgeführt. Das Aktivitätenpro-
gramm sowie der Massnahmenkatalog sind auf der 
Website der Gemeinde ersichtlich. Mit Herrn Kaspar 
Schindler konnte erfreulicherweise ein fünftes Mitglied 
in die Energiekommission gewonnen werden.

Strombezug Zertifikat Energiestadt
Als zertifizierte Energiestadt-Gemeinde bezieht die Ge-
meinde Unterkulm seit 2013 von der AEW Energie AG 
100 % Naturstrom für sämtliche öffentlichen Liegen-
schaften und die Strassenbeleuchtung. Das Zertifikat 
Energiestadt beinhaltet 94 % Naturstrom (85 % Was-
serkraft, 15 % Windenergie) und 6 % Naturstrom+ 
(50 % Wasserkraft, 45 % Sonnenenergie, 5 % Wind-
energie), wobei beide Produkte ausschliesslich Strom 
aus erneuerbaren Energien beinhalten. Im Jahr 2019 
hat die Gemeinde 734 MWh à Fr. 13.00 bezogen. 

FEUERWEHR

Bestand
Ende 2019 zählte das Korps der Feuerwehr Mittleres 
Wynental 104 Angehörige der Feuerwehr (AdF).

Einsätze
Die Feuerwehr Mittleres Wynental (FWMW) musste 
auch im Jahr 2019 zahlreiche Einsätze leisten. Bei den 
Einsätzen der Feuerwehr handelt es sich bei Weitem 
nicht nur um Brandbekämpfung, wurden doch unter 
anderem Einsätze zugunsten von Notfällen/Rettungs-
dienst, Sturmwind, Wasserwehr und Gasalarm ge-
leistet. Die AdF bewältigten alle Einsätze dank der 
grossartigen und motivierten Arbeit jedes einzelnen 
Feuerwehrangehörigen erfolgreich.

Am 07. September 2019 fanden der zweite Rescue- 
Day sowie die Hauptübung der Feuerwehr Mittleres 
Wynental statt. Über den ganzen Tag verteilt zeigten 
die verschiedenen Akteure ihr Können und standen der 
Bevölkerung für Fragen zur Verfügung. Am Nachmit-
tag fand die Hauptübung der FWMW  zusammen mit 
der Jugendfeuerwehr, der Polizei und des Rettungs-
dienstes statt, an welcher auch eine Grosstierrettung 
gezeigt wurde. Der Anlass wurde sehr gut besucht.

Feuerwehrdienst
Das Jahresprogramm wurde wie vorgesehen durch-
geführt. Die Beteiligung am Übungsbetrieb kann wei-
terhin als gut bezeichnet werden. Es wird auf allen 
Stufen motiviert und gut gearbeitet.

FINANZEN

Rechnungsabschluss der  
Einwohnergemeinde 2019

Nachdem bereits das Vorjahr mit einem deutlich bes-
seren Ergebnis abgeschlossen hat, weist auch der 

Rechnungsabschluss 2019 einen erfreulichen Ertrags-
überschuss von Fr. 155’113.90 aus. Gegenüber dem 
budgetierten Aufwandüberschuss von Fr. 275’160.00 
fällt das Ergebnis somit um Fr. 430’273.90 besser aus. 
Massgeblich zu diesem Resultat beigetragen hat der 
Steuerabschluss mit Mehreinnahmen von insgesamt  
Fr. 324’757.10. Ebenfalls positiv ausgewirkt haben sich 
die Mehreinnahmen bei den Rückerstattungen der 
Sozialhilfe von Fr. 338’523.50. Dem gegenüber stehen 
jedoch Mehrkosten von Fr. 220’391.40 bei der Aus-
richtung von Sozialhilfe. Über alle Bereiche hinweg 
kann festgehalten werden, dass auch eine gute Bud-
getdisziplin zu diesem Erfolg beigetragen hat.

Dem betrieblichen Aufwand von 13.9 Millionen 
Franken steht ein betrieblicher Ertrag von 12.2 Millio-
nen Franken gegenüber. Demzufolge resultiert beim 
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit ein Verlust von 1.7 
Millionen Franken. Der Personalaufwand liegt mit 3.0 
Millionen Franken rund 4.3 % unter dem Budget. Ins-
gesamt beträgt der Sach- und übrige Betriebsaufwand 
2.1 Millionen Franken und liegt damit 6.5 % unter den 
budgetierten Erwartungen. Die Abschreibungen auf 
dem Verwaltungsvermögen belaufen sich auf 
890’703.83 Franken und liegen damit um 4.1 % unter 
dem Budget. Einzig der Transferaufwand liegt mit 7.8 
Millionen Franken um 4.6 % höher als budgetiert. Die 
grössten darin enthaltenen Posten sind die Entschädi-
gungen an Gemeinde und Gemeindeverbände mit 2.4 
Millionen Franken, die Beiträge an den Kanton mit 2.1 
Millionen Franken sowie die Beiträge an private Haus-
halte mit ebenfalls 2.1 Millionen Franken. Der Fiskal-
ertrag mit 6.8 Millionen Franken entspricht einer Zu-
nahme gegenüber dem Budget von Fr. 502’135.10 
oder 7.9 %. Darin enthalten ist die Mehrwertabgabe 
eines Landeigentümers von Fr. 177’118.00 für den 
Planungsvorteil aufgrund der Bau- und Nutzungsord-
nung. Der Finanz- und Lastenausgleich entspricht mit 
1.7 Millionen Franken dem Budget.

Das Ergebnis aus Finanzierung beinhaltet einerseits 
Zinsaufwand sowie Zinsertrag und andererseits Miet- 
und Pachtzinsen und liegt bei 1.06 Millionen Franken. 
Die Mietzinseinnahmen der Schulliegenschaften be-
tragen Fr. 757’869 und liegen im Rahmen des Budgets. 
Der Aufwertungsreserve wurden Fr. 803’967.00 ent-
nommen. Die Entnahme ist im ausserordentlichen Er-
gebnis ausgewiesen. Nach dieser Entnahme resultiert 

als Gesamtergebnis Erfolgsrechnung ein Ertragsüber-
schuss von Fr. 155’113.90.

Den Nettoinvestitionen von Fr. 1’722’788.13 steht 
eine erzielte Selbstfinanzierung von Fr. 738’518.73 
gegenüber. Die Nettoschuld der Gemeinde beträgt per 
Ende 2019 Fr. 814’584.90. Die Geldflussrechnung 
weist einen Mittelabfluss von rund Fr. 38’683.04 aus. 
Diese Entwicklung ist grösstenteils auf die Sanierung 
des Schulhauses Färberacker mit Investitionsausgaben 
im Rechnungsjahr von 1.28 (Vorjahr 4.36) Millionen 
Franken zurückzuführen.

FORSTBETRIEB  
GRÄNICHEN-UNTERKULM / 
WALDBEWIRTSCHAFTUNG

Zusammenarbeit Forstbetriebe
Seit rund 2 Jahren laufen die Abklärungsarbeiten für 
einen Zusammenschluss der Forstbetriebe Gräni-
chen-Unterkulm und Suhr-Buchs. In die Vernehmlas-
sungen zu den einzelnen Dokumenten, Regelungen 
und Verträgen wurden die Gemeinderäte, Finanzkom-
missionen, Forstbetriebskommissionen, Ortsbürger-
kommissionen sowie das Personal einbezogen. Der 
Gemeinderat Unterkulm hat im November 2019 einen 
ersten zustimmenden Grundsatzentscheid gefällt und 
den Entwurf des Gemeindevertrages genehmigt. Der 
neue Gemeindevertrag sieht analog der bisherigen 
Regelung vor, dass die wiederkehrenden Leistungen in 
den Bereichen Erholungsraum, Naturschutz im Wald, 
Grundwasserschutzareale, Strassenunterhalt sowie 
Führungen und Öffentlichkeitsarbeiten mit einem Pau-
schalbeitrag von Fr. 80.00 pro ha an den Forstbetrieb 
entschädigt wird. Aufgrund der laufenden Abklärun-
gen zum Zukunftsraum Aarau hat sich der Gemeinde-
rat Buchs entschieden, die Zusammenschlussarbeiten 
vorläufig zu sistieren. Geplant ist eine Abstimmung an 
der Winter-Gemeindeversammlung 2020. 

Holznutzung
Die Nutzung betrug im Jahr 2019 10’156 m3. Die 
Mehrnutzung ist auf den starken Käferbefall zurückzu-
führen. Dadurch mussten 3’095 m3 Käferholz aufge-

rüstet werden. Wegen der grossen Menge Käferholz 
konnten nur wenig Buchen aufgerüstet werden.

Holzverkauf
Durch das Sturmereignis und das anfallende Käferholz 
sind die Nadelholzpreise ständig weiter gesunken und 
haben gegen Ende Jahr neue Tiefststände erreicht. Die 
Buchenpreise sind auf tiefem Niveau stabil geblieben. 
Beim Nadelholz und beim Hackholz herrscht weiterhin 
ein grosses Überangebot auf dem Markt.

Aufforstungen
Um die Burglindbeiträge von Unterkulm zu erhalten, 
mussten die beitragsberechtigten Flächen bis Ende 
2019 mit Pflanzungen ergänzt werden. Auch in Gräni-
chen ist der grösste Teil der Flächen mit Pflanzungen 
oder Saat ergänzt, es konnten auch zwei nicht mehr 
benötigte Freihalteflächen und kleinere Käferflächen 
wieder instand gestellt werden.

Fahrzeugpark und Maschinen
Der überalterte Maschinenpark verursacht immer wie-
der grössere Reparaturen. Es müssen Überlegungen 
gemacht werden, wie der Maschinenpark vernünftig 
erneuert werden kann.
 

Naturschutz/Naturreservate
In der ehemaligen Grube Zinsenthal wurden wieder ein 
Pflegeeingriff und diverse Arbeiten an den Weihern 
zugunsten der Amphibien ausgeführt. In der Altholz-
insel Chilehübel mussten dürre Bäume entfernt 
 werden, um weitere Schäden zu vermeiden, da einer 
bereits auf ein benachbartes Grundstück gefallen war. 
Im Reservat Surberg mussten Käferbäume vorsorglich 
gefällt werden, damit sie nicht später in die darunter-
liegende Wiese fallen. Die Altholzinsel Chilehübel wur-
de um 0,8 ha erweitert.

Schnitzelproduktion und -verkauf
Da die Schnitzelheizungen im Frühling zum Teil bis in 
den Mai im Betrieb waren und im Herbst auch früher 
wieder gestartet wurden, war der Verbrauch etwas 
besser. Auch wurden im Dezember noch von einem 
Unternehmer 2’200 m3 Schnitzel übernommen, wegen 
dem Überangebot an Käferholz leider auch zu deutlich 
schlechteren Preisen. Insgesamt wurden 11’461 m3 
Schnitzel verkauft. Das entspricht rund 40 % der ge-
samten Holznutzung.

Naturereignisse
Durch den wiederum sehr trockenen und heissen Som-
mer hat sich der Borkenkäfer in einem noch nie er-
lebten Ausmass entwickelt. Am Anfang waren mehr-
heitlich Bestände mit wertvollem Altholz betroffen, 
gegen Herbst wurden dann auch junge Zukunftsbe-
stände vernichtet. Dem Sturm «Burglind» sind im 
 Aargau ca. 226’000 m3 Holz zum Opfer gefallen. Im 
Forstkreis 4 sind es ca. 106’000 m3. Es handelt sich um 
viele Streuschäden und um kantonal 144 ha Totalscha-
denfläche. In 18 Forstbetrieben mit mehr als einem 
Hiebsatz Schadholz kann für Schadenflächen von > 20 
Aren mit Beiträgen für die Ersatzaufforstung gerechnet 
werden. Voraussetzung ist die hälftige Beteiligung  
der Einwohnergemeinde für die Kategorie Natur- 
verjüngung mit ergänzender Pflanzung. Kurzfristige 
Auswirkungen infolge Trockenheit und Hitze sind Bor-
kenkäferbefall mit Massenvermehrung, Laub-/Nadel-
fall, Astbrüche, reduzierte Baumkronen, Absterben der 
Bäume. 2018 wurden etwa 100’000 m3 vom Käfer be-
fallen. Das bewirkte, dass die Holzlager übervoll und 
die Holzpreise im Keller sind. Trotzdem sollte das Holz 
möglichst abgeführt werden.

Wichtige Geschäfte
Wegen den grossen Sturm- und Käferschäden sind die 
Nadelholzpreise ständig gesunken. Bereits im Sommer 
war es kaum noch möglich, Käferholz rechtzeitig aus 
dem Wald abzuführen. Es stand auch Ende Jahr noch 
eine beträchtliche Menge Käferholz im Wald.

Betreibungs-Statistik

2016 2017 2018 2019

Betreibungen total 1’356 1’391 1’457 1’468

davon

 – Rückweisungen (ab 2009) 145 95 114 126

 – auf Pfändung/Konkurs 1’143 1’233 1’254 1’275

 – auf Wechsel 0 0 0 0

 – auf Faustpfand 0 0 0 0

 – auf Grundpfand 3 4 2 5

Rechtsvorschläge 76 95 90 86

vollzogene Pfändungen 862 884 920 861

Konkursandrohungen 12 19 20 41

Sach-Verwertungen 842 837 858 810

Verlustscheine 416 466 518 490

Betriebene Gesamtforderung in Fr. 3’183’321 2’928’738.82 2’995’623.08 3’538’666.24

Ergebnisse Eigenwirtschaftsbetriebe

Rechnung 2019 Budget 2019

Wasserversorgung  Fr. + 130’834.22 Fr. + 129’850.00

Abwasserbeseitigung  Fr. + 5’498.61 Fr. – 70’640.00

Abfallbewirtschaftung  Fr. – 43’615.13 Fr. – 29’450.00

Finanz-Statistik

BEREICH Unterkulm 2019

Steuerfuss 115 %

Nettoguthaben / Einwohner in Fr. 260.25 (– 86.17)

Nettoguthaben per 31.12. in Mio. Fr. 3.65 (– 0.27)

Nettoverschuldungsquotient 9.52 %

Zinsbelastungsanteil – 0.10 %

Selbstfinanzierungsgrad 42.87 %

Selbstfinanzierungsanteil 5.25 %

Kapitaldienstanteil 8.50 %

Steuer-Einnahmen 2019 in Mio. Fr. 6.19 (6.06)

Finanzausgleich 2019 in Fr. 1’728’300 (1’948’498)

Die Eigenwirtschaftsbetriebe der Gemeinde Unterkulm schliessen wie folgt ab:
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GEWERBE-APÉRO

Kleinhandelsbewilligungen
Seit 2018 sind die Gemeinden für die Erteilung der 
Bewilligung für den Kleinhandel mit Spirituosen (Klein-
handelsbewilligung) an Einzelanlässen zuständig. Un-
ter Einzelanlässen sind Dorffeste, Musik- und Turner-
abende, Veranstaltungen, Fasnachts- und Tanzanlässe, 
Partys etc. zu verstehen. Sofern an einem Einzelanlass 
von einem Verein, einem Landwirtschaftsbetrieb oder 
einer ähnlichen Organisation Spirituosen abgegeben 
werden, ist dafür die von der Gemeinde erteilte Klein-
handelsbewilligung erforderlich. Nicht betroffen von 
dieser Regelung sind dauerhafte Gastgewerbebetrie-
be. Diesen wird die Kleinhandelsbewilligung weiterhin 
vom Kanton erteilt. Der Gemeinderat hat im Jahr 2019 
total 12 Kleinhandelsbewilligungen ausgestellt. Weiter 
wurde für 7 Anlässe eine Verlängerung der Öffnungs-
zeiten bewilligt.

Gewerbe-Apéro
Der Gemeinderat hat auch im vergangenen Jahr alle 
Unterkulmer Gewerbetreibenden zu einem Apéro ein-
geladen. Von den Gemeindeversammlungs-Traktanden 
wurde nur das Budget 2020 vorgestellt. Im Zentrum 
der Gespräche stand auch an diesem Anlass das Pro-
jekt der WSB-Eigentrassierung Mitte mit der Sanierung 
des Böhlerknotens. Der Apéro bot im Anschluss wie-
derum Gelegenheit, zwanglos verschiedene Themen 
zu diskutieren. Der Gemeinderat hat sein Bestreben 
zum Ausdruck gebracht, das Unterkulmer Gewerbe 
weiterhin bei öffentlichen Aufträgen im Rahmen der 
submissionsrechtlichen Bestimmungen zu berücksich-
tigen. Der Apéro hat sich als konstruktiver Austausch 
bewährt und der Gemeinderat würde sich über eine 
weiterhin rege Beteiligung freuen.

Gastgewerbe-Betriebe
Im Jahr 2019 wurden in Unterkulm keine neuen Gast-
gewerbebetriebe eröffnet. Hingegen fanden bei den 
bestehenden Betrieben zahlreiche Mutationen bei den 
Personen mit dem Wirtefähigkeitsausweis statt. Für die 
gewerbliche Führung eines Gastgewerbebetriebes ist 
nach wie vor ein Fähigkeitsausweis notwendig. Fehlte 
dieser Ausweis, musste der Gemeinderat die Schlies-
sung des Betriebes androhen. Für den Betrieb eines 
Take-Aways oder eines Pizza-Kuriers ohne Restaurant-
betrieb ist kein Fähigkeitsausweis notwendig.

GEMEINDERAT –  
TÄTIGKEITSBERICHT

Ordentliche Gemeinderats-Sitzungen
Der Gemeinderat hat im Jahr 2019 50 ordentliche Sit-
zungen durchgeführt und 495 (526) Sachgeschäfte 
behandelt. Ausserordentliche Gemeinderats-Sitzungen 
mussten keine durchgeführt werden.

Mutationen im Gemeinderat
Anfang 2019 hat Gemeinderat Peter Michel seinen 
Rücktritt aus dem Gemeinderat bekannt gegeben. Be-
gründet wurde das Rücktrittsgesuch mit beruflichen 
Gründen. Peter Michel war seit dem 27. Juni 2016 
Mitglied des Unterkulmer Gemeinderates. Als Kandi-
daten standen im ersten Wahlgang Markus Erismann, 
Urs Viktor Schläpfer und Ernst Steiner zur Verfügung. 
Nachdem im ersten Wahlgang kein Kandidat das ab-
solute Mehr erreichen konnte, traten alle drei Kandi-
daten zum zweiten Wahlgang an. Mit 175 Stimmen 
wurde Urs Viktor Schläpfer gewählt. Die Stimmbeteili-
gung lag bei 19.9 %. Urs Schläpfer hat die Ressorts 
Bürgerrecht, Gewerbe, Soziales und Umwelt von Peter 
Michel übernommen. Zudem ist er Präsident des Ge-
meindeverbandes Schwimmbad Mittleres Wynental, 
Mitglied in der Energiekommission, der Naturschutz-
kommission und der Landwirtschaftskommission so-
wie Delegierter der Gemeinde bei impuls Zusammen-
leben.

Businessplan 2018/2021
Der Gemeinderat hat zu Beginn der Legislaturperiode 
2018/2021 insgesamt 43 einzelne Massnahmen/Ziele 
aus unterschiedlichen Bereichen definiert. Der Busi-
nessplan wird vom Gemeinderat als zentrales strategi-
sches Führungs- und Planungsinstrument erarbeitet. 
Darin werden die Schwerpunkte der Gemeinderatstä-
tigkeit im vorgegebenen Zeitrahmen festgelegt und die 
Richtung aufgezeigt, wie sich die Gemeinde Unterkulm 
in den nächsten vier Jahren entwickeln soll. Der Ge-
meinderat legt mit dem Businessplan seine politischen 
Schwerpunkte und Ziele offen. Der Businessplan ist auf 
der Website der Gemeinde einsehbar. Damit wird die 
Transparenz der Entscheidungsprozesse erhöht. Die 
Schwerpunkte bei der Bearbeitung lagen im Jahr 2019 
bei folgenden Themen:

–  Willkommensgeschenk für Neugeborene
–  Bildung Kreisschule aargauSüd
–  Mittagstisch-Angebot
–  Sozialstrategie
–  Revision und Umsetzung neue Bau- und 

Nutzungsordnung

–  Eigentrassierung WSB / Sanierung Böhlerknoten
–  Neue Grundwasserfassung Hueb
–  Erweiterung Entsorgungsmöglichkeiten 

Sammelstelle Juch
–  Erarbeitung Personalleitbild
–  Effizienzsteigerung Waldwirtschaft
–  Ausbau Internes Kontrollsystem IKS

Die einzelnen Ziele und Massnahmen aus dem Busi-
nessplan werden periodisch überprüft.

Qualitätsmanagement
Die Gemeindeverwaltung erhebt systematisch Kun-
denreaktionen und legt diese dem Gemeinderat vor. 
Im Sinne eines einfachen Qualitätsmanagements ent-
scheidet der Gemeinderat über allfällige Massnahmen. 
Wie bereits in den Vorjahren, werden zahlreiche Kun-
denreaktionen direkt und zeitnah durch die Verwal-
tung erledigt. Eine Bearbeitung durch den Gemeinde-
rat ist in jenen Fällen notwendig, bei denen die Ver-
waltung keine Handlungskompetenzen besitzt. Dieses 
effiziente Qualitätsmanagement bewährt sich und soll 
so weitergeführt werden.

Vernehmlassungen
Zu folgenden Themen hat der Gemeinderat eine Ver-
nehmlassung abgegeben:

–  Teilrevision des Brandschutzgesetzes
–  Änderung des Feuerwehrgesetzes (FwG)
–  Änderung des Gesetzes über Ergänzungs-

leistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und 
Invalidenversicherung (Ergänzungsleistungs-
gesetz Aargau, ELG-AG)

–  Teilrevision des Gesetzes über die Einrichtungen 
für Menschen mit besonderen 
Betreuungsbedürf nissen (Betreuungsgesetz)

Reglemente
Im Jahr 2019 wurden keine Reglemente angepasst.

GEMEINDEVERWALTUNG,  
PERSONAL, NEBENAMTLICHE 
FUNKTIONEN

Kommissionen
Finanzkommission

Die Vakanz in der Finanzkommission konnte im Rah-
men einer stillen Wahl besetzt werden. Im April 2019 
wurde Herr Vinzenz Pius Winterberg, Kreuzstrasse 7, 
in die Finanzkommission gewählt.

Steuerkommission
Die Vakanz in der Steuerkommission konnte ebenfalls 
im Rahmen einer stillen Wahl besetzt werden. Im April 
2019 wurde Frau Daniela Bösiger-Suter, Steinenberg-
strasse 28, in die Steuerkommission gewählt.

Schwimmbadkommission
Der Gemeinderat hat Frau Sibylle Haltiner per 1. April 
2019 für den Rest der Amtsperiode 2018/2021, d. h. 
bis 31. Dezember 2021, als neues Mitglied in die 
Schwimmbad-Kommission gewählt. Frau Haltiner be-
setzt den seit Beginn der Amtsperiode vakanten Sitz.

Personalleitbild
Im Businessplan 2018 / 2021 hat sich der Gemeinderat 
zum Ziel gesetzt, die Gemeinde Unterkulm als moder-
ne Arbeitgeberin zu positionieren und zeitgemässe 
Rahmenbedingungen zu schaffen. Vorgelagert zur 
Revision des Dienst- und Besoldungsreglements hat 
der Gemeinderat gemeinsam mit dem Gemeindeper-
sonal Kultur und Werte der Personalarbeit in einem 
neuen Personalleitbild festgehalten. Das Personalleit-
bild beinhaltet nebst einem Commitment zur gemein-
samen Kultur und Werten auch Leitsätze aus der Pers-
pektive als Arbeitgeberin, als Führungsverantwortliche 
und als Mitarbeiter. Aufbauend auf diesen Aussagen 

Statistische 
Angaben

2018 2019

Holznutzung Wirtschaftsjahr 01.01. – 31.12.2019 13’488 m3 10’156 m3

Rundholz Nadel 6’357 m3 4’065 m3

Rundholz Laub 532 m3 347 m3

Industrieholz Nadel 302 m3 603 m3

Industrieholz Laub 135 m3 183 m3

Energieholz Brennholz Nadel 18 m3 38 m3

Energieholz Brennholz Laub 627 m3 364 m3

Energieholz Hackschnitzel Laub + Nadel 5’126 m3 4’090 m3

Derbholz Nadel 256 m3 360 m3

Derbholz Laub 135 m3 106 m3

TOTAL NADELHOLZ 9’289 m3 7’516 m3

TOTAL LAUBHOLZ 4’199 m3 2’640 m3

wird der Gemeinderat nun die seit Jahren anstehende 
Revision des Dienst- und Besoldungsreglements an die 
Hand nehmen.

Regionales Steueramt
Per 31. Dezember 2019 umfasste das Regionale Steu-
eramt Kulm 4’484 natürliche Steuerpflichtige, davon 
sind 1’857 aus Unterkulm, 1’584 aus Oberkulm und 
1’043 aus Teufenthal.

Personal
Auch im Jahr 2019 hat der Sozialdienst noch nicht zur 
gewünschten Ruhe gefunden. Per 31. Juli 2019 hat 
Frau Iris Sanchez, Sachbearbeiterin Administration 
Sozialdienst, ihre Anstellung gekündigt. Zur Über-
brückung wurde Herr Isai Gerber als temporärer 
 Mitarbeiter für die Administration angestellt. Als   
neue  Mitarbeiterin für die Administration des  
Sozial dienstes wurde per 01. Oktober 2019 Frau  
Simonetta Assaiante gewählt. Mit ihrer grossen 
Berufserfahrung in der Administration, speziell im Be-
reich des Gesundheitswesens, bringt Frau Simonetta 
Assaiante das notwendige «Rüstzeug» mit, um die an-
spruchsvollen Arbeiten beim Sozialdienst bestens zu 
bewältigen. Anfang Juli kündigte Frau Vanessa Kleeb 
ihre Stelle per Ende Januar 2020, um sich beruflich neu 
zu orientieren. Vanessa Kleeb hat seit Oktober 2017 
den Sozialdienst gemeinsam mit Frau Cindy Bertschi 
wieder auf «Vorderfrau» gebracht und wichtige  

Abläufe innerhalb der Verwaltung fixiert. Als neue  
Leiterin Soziale Dienste hat der Gemeinderat Frau  
Cindy Bertschi gewählt. Für die Gemeinde und für 
die Sozialen Dienste mit Sicherheit eine tolle Regelung. 
Als bisherige Sozialarbeiterin kennt Frau Cindy Bertschi 
unsere Gemeinde, ihre Abteilung und die Klienten  
bestens. Als neue Sozialarbeiterin und Nachfolgerin 
von Frau Cindy Bertschi wurde im Oktober Frau  
Franziska Huber Furrer gewählt. Sie arbeitete seit 
mehreren Jahren auf einem grossen Sozialdienst und 
bring fundiertes Fachwissen im Bereich der öffentli-
chen Sozialhilfe mit. Frau Franziska Huber Furrer hat 
ihre Stelle am 1. Februar 2020 angetreten. 

Per Ende 2018 hat Herr Christian Leutwyler seine 
Anstellung als Stellvertreter des Leiters Technischer  
Betrieb und als Brunnenmeister gekündigt. Herr  
Janik Leuenberger hat diese Aufgaben per 1.  
Januar 2019 übernommen. Herr Janik Leuenberger 
war zuvor schon als Brunnenmeister-Stellvertreter beim 
Technischen Betrieb angestellt und bringt das notwen-
dige Fachwissen für diese Aufgaben mit. Die Nach-
folge von Herrn Janik Leuenberger als Fachmann Be-
triebsunterhalt und Brunnenmeister-Stellvertreter hat 
Anfang 2019 Herr Philipp Müller angetreten. Herr 
Philipp Müller hat im August 2018 seine Lehre in  
unserem Technischen Betrieb abgeschlossen und wur-
de anschliessend bis Ende 2018 temporär angestellt. 
Er kennt durch seine Ausbildungszeit den Technischen 
Betrieb und dessen Aufgaben bestens.

Im August 2019 hat Herr Sven Schneider (Fach-
mann Betriebsunterhalt, Fachrichtung Werkdienst) 
seine Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Der Aus-
bildungsplatz beim Technischen Betrieb ab August 
2019 konnte aufgrund der mangelhaften Bewerbun-
gen nicht besetzt werden. Als neuer Lernender inner-
halb der Verwaltung hat Herr David Kopp, Biberstein, 
seine Ausbildung begonnen. Das erste Ausbildungsjahr 
verbringt er bei der Gemeindekanzlei.

Dieses Jahr konnten innerhalb des Verwaltungs- 
Teams folgende Dienstjubiläen gefeiert werden: Herr 
Bruno Kuhn, Leiter Steuern, 15 Jahre und Frau Andrea 
Schmalz, Betreibungsbeamtin, 10 Jahre.

Nebenamtliche Bauverwaltung
Die Führung der nebenamtlichen Bauverwaltung wur-
de im Jahr 2019 mit Fr. 104’897.60 (Fr. 123’010.15) 
entschädigt und lag klar unter dem budgetierten Auf-
wand von Fr. 150’000.00. Der Aufwand der Bauver-
waltung steht in einem unmittelbaren Zusammenhang 
mit der Bautätigkeit in der Gemeinde. Dem Aufwand 
für die Führung der Bauverwaltung stehen Gebühren-
einnahmen von Fr. 79’374.50 gegenüber. Budgetiert 
waren Einnahmen von Fr. 130’000.00. Informationen 
zu den Tätigkeiten der Bauverwaltung sind der Rubrik 
«Bau- und Planungswesen» zu entnehmen. Die Bau-
verwaltung wird durch die Bauverwaltung Region 
Kulm GmbH geführt. 
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Externe Führung Sozialdienst und  
Amtsvormundschaft

Die Mandate für Massnahmen aus dem Kindes- und 
Erwachsenenschutzrecht wurden auch in diesem Jahr 
von der Sozpoint GmbH übernommen. Herr Daniel 
Beuggert übernimmt die Funktion als Berufsbeistand. 
Die Anzahl der zu betreuenden Mandate variierte im 
vergangenen Jahr zwischen 44 und 54 Fällen. Für die 
Mandatsführung wurden im Jahr 2019 2’108.32 
(1’940.63) Stunden aufgewendet. Dies verursachte 
Kosten von netto Fr. 272’001.40. Die Fallzahlen stag-
nieren. Die Anzahl der für die Mandatsführung auf-
gewendeten Stunden nahm erneut um rund 150 Stun-
den zu. Die zu betreuenden Fälle werden zunehmend 
umfangreicher. Einerseits benötigen die Klientinnen 
und Klienten eine umfangreichere persönliche Betreu-
ung, andererseits nimmt der administrative Aufwand 
für die Fallführung und der Umgang mit Behörden und 
Institutionen immer mehr zu. Der Gemeinderat beab-
sichtigt, die Führung der Beistandschaften wieder 
durch eigenes Personal vorzunehmen. Eine Angliede-
rung an die Abteilung Soziale Dienste bringt zahlreiche 
Synergien. Aufgrund der fehlenden Platzverhältnisse 
im Gemeindehaus konnte diese Zusammenführung 
noch nicht vollzogen werden.

Digitalisierung
Der Gemeinderat hat sich im Rahmen seiner strategi-
schen Planung zum Ziel gesetzt, die digitalen Dienst-
leistungen der Gemeindeverwaltung laufend zu erwei-
tern. Im Jahr 2019 wurden folgende Projekte realisiert:

Kita-Rechner
Mit der Annahme des Gesetzes über die familienergän-
zende Kinderbetreuung stehen die Gemeinden in der 
Pflicht, den Zugang zu einem bedarfsgerechten Betreu-
ungsangebot von Kindern bis zum Abschluss der Pri-
marschule sicherzustellen. Die Gemeinde Unterkulm 
beteiligt sich an den Kosten der familienergänzenden 
Kinderbetreuung mittels Betreuungsgutscheinen. Be-
treuungsgutscheine sind eine finanzielle Unterstützung 
für die Betreuung von Kindern im Vorschul- und Schul-
alter, unabhängig in welcher Kita, Spielgruppe oder 
Tagesfamilie das Kind betreut wird. Anspruchsberech-
tigt sind Erziehungsberechtigte mit Wohnsitz in Unter-
kulm mit Kindern mit Wohnsitz in Unterkulm. Die Höhe 
des Gemeindebeitrages richtet sich nach den finanziel-
len Verhältnissen der Erziehungsberechtigten. Um 
möglichst einfach und schnell die Anspruchsvoraus-
setzungen prüfen können, wurde auf der Website der 
Gemeinde neu ein Online-Kita-Rechner aufgeschaltet. 
Mit wenigen Klicks kann die Höhe des Anspruches ge-
prüft werden.

Werkleitungs-Kataster
In Zusammenarbeit mit der Zbinden Geo AG, Unter-
kulm, wurden die Daten aus dem GIS (Geografisches 
Informationssystem) neu in einer öffentlichen Karte 
zugänglich gemacht. Mit wenigen Klicks kann von zu 
Hause aus abgerufen werden, wo beispielsweise die 
Wasser- oder Abwasserleitungen verlaufen oder in 
welcher Bauzone sich eine Liegenschaft befindet. Mit 
den aufgeschalteten Orthofotos (Luftbildern) können 
einfach die baulichen Entwicklungen in der Gemeinde 
oder in einem Quartier nachverfolgt werden. Wichtige 
kantonale Fachkarten können unter dem Menüpunkt 
«Karten AGIS» ausgewählt werden. Das digitale An-
gebot bietet zudem die Möglichkeit, innerhalb der 
Karte zu zeichnen, Vermassungen vorzunehmen, Be-
schriftungen anzubringen oder die Karte mit ge-
wünschten Inhalten massstabsgetreu auszudrucken.

Website www.unterkulm.ch
Im Jahr 2019 verzeichnete die Website der Gemeinde 
Unterkulm insgesamt 11’309 Besuche. Insgesamt wur-
den 32’430 Seiten aufgerufen und 1’495 Downloads 
vorgenommen. Die zahlreichen Online-Dienstleistun-
gen wurden intensiv genutzt, allen voran das Reserva-
tionstool für die SBB-Tageskarten oder die Raumreser-
vationen. Zu den am häufigsten aufgerufenen Seiten 
zählen die Kontaktinformationen zu den einzelnen 

Verwaltungsabteilungen gefolgt von der Seite mit den 
aktuellen News-Meldungen.

GESUNDHEIT

Spitex Mittleres Wynental /  
Alterszentrum Oberkulm

Nach einer intensiven Bauzeit konnte das Projekt mit 
dem Namen «ZUREK» (Zukunft’s Raumentwicklungs-
konzept) abgeschlossen werden. Vieles ist neu! Die 
Bewohnerinnen und Bewohner erfreuen sich an einem 
hellen, gemütlichen und praktischen Speisesaal. Die 
Mitarbeitenden der Küche dürfen in einer auf dem 
neuesten Stand eingerichteten Küche arbeiten. Dies 
tun sie mit grosser Freude. Das Spitexteam hat sich in 
den neuen Büroräumlichkeiten gut eingerichtet und 
fühlt sich sehr wohl. Zur Freude von allen Beteiligten 
konnten die Budgetvorgaben eingehalten, ja sogar 
etwas unterschritten werden. Die Spitex sowie das 
Alterszentrum weisen auch 2019 eine sehr hohe Aus-
lastung aus.

In der Weiterentwicklung der Dienstleistungen 
musste die Spitex einen herben Rückschlag einstecken. 
Die auf den 01. Januar 2020 geplante Fusion, zusam-
men mit der Spitex Reinach-Leimbach, wurde aus un-
terschiedlichsten Gründen von Seiten Reinach-Leim-
bach sistiert. Die Spitex Reinach-Leimbach hat sich 
entschieden, eine Kooperation mit dem Alters- und 
Pflegeheim Sonnenberg in Reinach einzugehen. Die 
Spitex Mittleres Wynental ist in allen Bereichen sehr 
gut aufgestellt und arbeitet effizient. Die Weiterent-
wicklung wird trotz dieses Rückschlages in allen Teilen 
weitergeführt.

Pro Senectute Aargau
Die von der Pro Senectute Aargau geführte Anlauf- 
und Beratungsstelle nach Pflegegesetz wurde im Jahr 
2019 37 Mal von Einwohnerinnen und Einwohnern 
der Gemeinde Unterkulm in Anspruch genommen. Die 
Anfragen wurden zu verschiedenen Themen, mehr-
heitlich zum Dienstleistungsangebot der Pro Senectute 
oder zu Fragen betreffend Wohnen, präventive An-
gebote, Erwachsenenschutz, Tod oder Gesundheit ge-
stellt. Die Anlauf- und Beratungsstelle dient betagten 
Personen und ihren Angehörigen zur Information über 
das Angebot der vorhandenen Dienste, zur Beratung 
und zur Vermittlung der benötigten Dienstleistungen. 
Sie ist über die Telefonnummer 0848 40 80 80 oder 
über E-Mail beratung@info-ag.ch erreichbar. Die Ge-
meinde leistete einen Jahresbeitrag von Fr. 480.00.

Präventionskommission
Im Rahmen des Projekts «Frühintervention und Früh-
erkennung in den Gemeinden» führt die Präventions-
kommission erst im 2020 wieder einen Workshop mit 
den Fachstellen durch. Ein guter Austausch mit den 
Fachstellen ist wichtig und hat sich bewährt. Die Ar-
beitsgruppe Öffentlicher Raum / Freizeit klärte das An-
bringen von Videokameras auf öffentlichem Raum ab. 
Ein Konzept ist in Erarbeitung. Die Arbeitsgruppe El-
ternarbeit/Information organisierte am 26. März eine 
Veranstaltung zum Thema Pubertät in der Aula Unter-
kulm. Der Anlass hat 30 Besucher angelockt und ist bei 
den Besuchern gut angekommen. Aufgrund der Prob-
lematik mit dem Spiel «Fortnite» organisierte die Ar-
beitsgruppe am 11. September einen weiteren Anlass 
mit dem Thema «Fortnite – Kampf oder Spass?» Der 
Anlass wurde sehr gut besucht. Die Steuergruppe 
überwachte die Finanzen, erstellte das Budget und ge-
nehmigte die Projekte der Arbeitsgruppen. Sie koordi-
nierte und förderte die Zusammenarbeit zwischen der 
Präventionskommission, der Schulsozialarbeit, den 
Schulen, der Suchtprävention Aargau, der Jugendar-
beit und dem Gewerbe.

JAGD

Jagdgesellschaften - Mutationen
In den Jagdgesellschaften, die für die Bejagung der 
Unterkulmer Wälder zuständig sind, erfolgten im Jahr 
2019 keine Mutationen bei den Jagdpächtern oder 
Jagdaufsehern.

JUGEND

Jugendtreff Unterkulm
Der Vorstand traf sich im Jahr 2019 zu vier ordent-

lichen und einer ausserordentlichen Sitzung. Er fördert 
aktiv die Vernetzung der Jugendarbeit in der Gemein-
de. Im Berichtsjahr erarbeite der Vorstand ein Präven-
tions- und Sicherheitskonzept über die Aufsichtspflicht 
in der Jugendarbeit. Der Ende Oktober 2018 eingestell-
te Jugendarbeiter Roger Bussinger wurde nach der 
Probezeit nicht übernommen. Die Personalsuche er-
wies sich als schwierig und es konnte, trotz mehreren 
Vorstellungsgesprächen/Probearbeitstagen, keine 
neue Person eingestellt werden. Der Vorstand hat das 
Angebot des Jugendtreffs ad interim selber geführt. 
Laura Vogt, Vertreterin der Gemeinde Teufenthal, hat 
im September 2019 ihren Rücktritt aus dem Vorstand 
per 31. März 2020 bekanntgegeben. Sie wird ab 1. 
August 2020 die Leitung der Jugendarbeit überneh-
men und hat bereits diverse Fachtagungen und Fach-
seminare besucht. Bis zum Sommer konnte Rahel 
Mumenthaler für die Mithilfe im Jugendtreff gewon-
nen werden. Der Jugendtreff ist weiterhin beliebt, was 
die sehr hohen Besucherzahlen belegen. Die Bera-
tungsstelle Jugendarbeit ist weiterhin gefragt. Der Vor-
stand arbeitet gut vernetzt und eng mit den anderen 
Institutionen und Fachstellen (Schule, Pro Juventute, 
Suchtprävention Aargau, Impuls Zusammenleben, Prä-
ventionskommission, Behörden) zusammen. Der Mäd-
chentreff erfreut sich grosser Beliebtheit und aufgrund 
der grossen Nachfrage wird das Programm weiter aus-
gebaut. Die Sackgeldbörse war 2019 wiederum be-
liebt. Vor allem im Frühling und im Herbst ist die Hilfe 
der Jugendlichen sehr gefragt. Die Zahl der Mittags-
tischbesucher war 2019 weiter zunehmend. Der Mit-
tagstisch ist äusserst beliebt und das Essen schmeckt 
allen gut. Die Gemeinde Unterkulm leistete im Jahr 
2019 einen Beitrag von Fr. 25’000.00 an den Verein 
Pro Jugend Mittleres Wynental.

Regionale Jugendarbeit Wynental
Die ehemalige Regionale Jugendarbeit Wynental ist 
Bestandteil des Projektes «Impuls Zusammenleben Aar-
gauSüd», welches von 10 Gemeinden, Kanton und 
Bund getragen wird. Es wird auf die separate Bericht-
erstattung zum Projekt «Impuls Zusammenleben Aar-
gauSüd» verwiesen. Der Beitrag an die Regionale Ju-
gendarbeit Wynental belief sich im Jahr 2019 auf Fr. 
15’215.00

KULTUR, FREIZEIT,  
VERANSTALTUNGEN

Impuls Zusammenleben Aargau Süd
«Impuls Zusammenleben aargauSüd» unterstützt das 
Engagement im Bereich des Zusammenlebens, stärkt 
die gesellschaftliche Integration und fördert den sozia-
len Zusammenhalt in den Gemeinden der Region. Die 
Trägerschaft besteht aus 10 Gemeinden aus der Regi-
on aargauSüd (Birrwil, Burg, Gontenschwil, Leimbach, 
Menziken, Oberkulm, Reinach, Teufenthal, Unterkulm, 
Zetzwil). Der Bund hat bereits anfangs 2016 grünes 
Licht zum Integrationsprojekt «Impuls Zusammenleben 
aargauSüd» gegeben. Organisatorisch ist Impuls Zu-
sammenleben aargauSüd beim Regionalplanungsver-
band angegliedert. Das Projekt wird durch gemeinde-
eigene Mittel, durch Beiträge aus der kantonalen In-
tegrations- und Jugendförderung sowie der Integra- 
 tionsförderung des Bundes finanziert. 

Die Handlungsfelder sind schwerpunktmässig in 
den Bereichen Freiwilligenarbeit, Projektförderung, 
Kinder und Familie, Jugend und Integration sowie Le-
ben im Alter ausgerichtet. Freiwilligenarbeit spielt eine 
grosse Rolle und soll vermehrt sichtbar gemacht wer-
den. Dies fördert das Zusammenlebe und freiwilliges 
Engagement und muss verstärkt wertgeschätzt wer-
den. Projektförderung ist die Plattform zur Umsetzung 
guter Ideen. Gruppen, Personen, Vereine oder andere 
Organisationen erhalten Unterstützung in fachlichen, 
finanziellen und gemeinschaftsfördernden Ideen. Kin-
der und Familien sollen in regional vernetzter Zusam-
menarbeit im Vorschulalter gefördert werden. Vernet-
zungstreffen, Arbeitsgruppen im Frühbereich, Angebo-
te für Familien mit Kindern bis 5 Jahren sowie Mass - 
nahmen zur Förderung der Chancengleichheit aus so-
zial benachteiligten oder fremdsprachigen Familien. 
Die Jugend wird mit einem breiten Angebot in ihrer 
Entwicklung sowie im jugendkulturellen Engagement 
unterstützt. Das Regionale Freizeithaus «Onderwerch» 
in Reinach bietet eine Anlaufstelle und Treffpunkt mit 
ausgewiesenem Fachpersonal für alle Jugendlichen mit 
ihren Anliegen. Die Integration mit der Fachstelle ko-
ordiniert Massnahmen, Rahmenbedingungen, Integ-
rationsprozesse als Informations- und Auskunftsstelle. 
Ebenso werden Neuzuziehende an dieser Stelle zu ih-
rem neuen Umfeld gerne beraten. Das Leben im Alter 
wird je länger je mehr zu einer wichtigen Ausrichtung, 
für aktive oder bedürftige Senioren in Projekten zu Frei-
willigenarbeit oder Unterstützung in Sozialprojekten 
unterschiedlicher Bedürfnisse. Dies fördert die Gemein-
schaft durchmischter Altersgruppen und verdient eben-
so grossen Respekt. Die breite Vernetzung allerbe tei  - 
ligten Gemeinden kann zu einem guten Gelingen und 
erheblicher Wertschöpfung in der Region verhelfen.

Interkulturkommission
Die Interkulturkommission (IKK) wurde im Jahr 2012 
mit dem Ziel gegründet, Bevölkerungsgruppen auslän-
discher Herkunft bei der Integration in die schweizeri-
schen Verhältnisse zu unterstützen. Ein Schwerpunkt 
der Aufgabe der IKK war die sprachliche Integration. 
Die Aufgaben der IKK wurden in einem Pflichtenheft 
sowie im Integrationskonzept der Gemeinde Unter-
kulm von 2014 festgehalten. Die Aktivitäten der IKK 
haben in den letzten Jahren sukzessive abgenommen. 
Vom Angebot wurde aus unterschiedlichen Gründen 
kein Gebrauch gemacht. Im Weiteren zeigte die Zu-
sammenarbeit mit impuls Zusammenleben, dass das 
Thema der Integration regional gelöst werden soll. Die 
Interkulturkommission wurde deshalb per 31. Dezem-
ber 2019 aufgelöst.

Kulturregion KUKUK
Die Kulturregion KUKUK organisiert in den drei Ge-
meinden Oberkulm, Teufenthal und Unterkulm selbst-
ständig kulturelle Anlässe. Mit dem Jahresprogramm 
WELCOME 19 wurde erneut ein abwechslungsreiches 
und vielschichtiges Kulturangebot mit 10 Anlässen/
Veranstaltungen präsentiert. Insgesamt 930 Besuche-
rinnen und Besucher durften begrüsst werden.

Der Abschluss der Jahresrechnung 2019 lag im Zeit-
punkt der Berichterstattung noch nicht vor.

Die KUKUK holt ihre Ideen vorwiegend an der 
Künstlerbörse in Thun, wo auch im Jahr 2018 wieder-
um viele neue, faszinierende Künstlerinnen und Künst-
ler der Kleinkunstszene begeisterten. Bei den Veran-
staltungen ist es der KUKUK ein Bedürfnis, die Klein-
kunst in passendem Rahmen und ihre Vielschichtigkeit 
zu präsentieren. Nebst den Sitzungen, an welchen die 
KUKUK die einzelnen Anlässe «WELCOME 19» vorbe-
reitet und das Programm 2020 «Best of KUKUK» ent-
wickelt hat, fand auch der alljährliche Austausch mit 
den Gemeinderatsvertretern der drei Dörfer statt.

Die Suche nach tatkräftigen Mitgliedern in der Kul-
turregion KUKUK steht nebst der Organisation der An-
lässe im Zentrum. Wer sich für die Arbeit interessiert, 
ist herzlich zu einer Beschnupperungs-Sitzung eingela-
den. Philipp Hausherr gibt als Präsident gerne ergän-
zende Informationen ab.

Regionale Bibliothek
Das Bibliotheksteam (Elisabeth Krack, Esther Kyburz 
und Sandra Reusser) schaut auf ein arbeitsintensives 
Jahr zurück und freut sich, zahlreiche Besucherinnen 
und Besucher betreuen und beraten zu dürfen. Per 
Ende 2019 sind 113 Benutzer (inkl. Schüler) mehr re-
gistriert als im Vorjahr. Die Bibliothek als «Dritter Ort» 
wird immer wichtiger. Das Bibliotheksteam schätzt die 
sehr gute Zusammenarbeit mit der Kreisschule mittle-
res Wynental, den 6. Klassen der Primarschulen Ober-
kulm, Unterkulm und Teufenthal sowie den Kindergär-
ten Unterkulm. Mit dem Angebot von eMedien bzw. 
dem Beitritt zum Verein ebook+ im April 2019 konnte 
für die Kundinnen und Kunden das Medienangebot 
auf attraktive Art und Weise erweitert werden. Insge-
samt wurden 1’337 Stunden Bibliotheksarbeit geleistet.

Die Lehrkräfte von Kindergarten und Mittelstufe be-
suchen regelmässig die Bibliothek. Die Schülerinnen 
und Schüler können sich so einfach über das umfang-
reiche Angebot der Bibliothek informieren lassen. 12 
Schul- und Kindergartenklassen lernten im Jahr 2019 
die Bibliothek mit einer Klasseneinführung besser ken-
nen. 46 Mal besuchten Schulklassen und Kindergärten 
die Bibliothek zum Ausleihen von Medien ausserhalb 
der regulären Öffnungszeiten. Mit rund 20 öffentlichen 
Anlässen bot die Regionale Bibliothek der Öffentlich-
keit erneut vielseitige Einblicke in die Bücherwelt.

Im Jahr 2019 profitierten insgesamt 360 Erwachsene 
sowie 597 Kinder und Jugendliche vom umfassenden 
Medienangebot. Der Bestand von 8’586 Medien wur-
de rund 3 Mal umgesetzt. Um das Angebot attraktiv 
und abwechslungsreich zu gestalten, wurden im Jahr 
2019 1’655 neue Medien aufbereitet. Im Gegenzug 
wurden 1’182 Medien ausgeschieden, die entweder 
defekt oder seit Langem nicht mehr ausgeliehen wur-
den. Insgesamt erfolgten 27’249 Ausleihen, was einer 
Zunahme gegenüber dem Vorjahr von 626 Ausleihen 
entspricht. Bei der Rangliste der ausgeliehenen Medien 
übernimmt die Belletristik mit 15’523 Ausleihen klar 
die Führung, gefolgt von Sachliteratur, Comics, DVD/
Blu-ray, Hörbüchern, Zeitschriften und Kassetten.

Die Bibliothekskommission steht unter der Leitung 
von Remo Isch, Unterkulm. Als weiteres Mitglied aus 
Unterkulm ist Claudia Forrer Pfluger in der Kommission 
vertreten. Diese traf sich im Jahr 2019 zu zwei Sitzungen.

Ludothek Ludobähnli
Seit 2012 leistet die Gemeinde Unterkulm einen jähr-
lichen Beitrag von Fr. 0.45/Einwohner an den Betrieb 
der Ludothek. Damit unterstützte der Gemeinderat 
den Erhalt und den zeitgemässen Ausbau des umfang-
reichen Angebotes. Die Gemeinde Unterkulm hat als 
familienfreundliche Gemeinde auch im Jahr 2019 der 
Ludothek einen Beitrag von Fr. 1’376.55 überwiesen. 
Mit grossem Bedauern hat der Gemeinderat davon 
Kenntnis genommen, dass der Verein den Betrieb der 
Ludothek per Ende 2019 einstellen wird. Grund für die 
Schliessung waren fehlende personelle Ressourcen, die 
für eine Weiterführung unerlässlich gewesen wären.

Märkte
Die Marktkommission führte im Jahr 2019 zwei Sitzun-
gen durch. Traditionsgemäss fanden das Jahr hindurch 
vier ganztätige Warenmärkte und vier halbtägige 
Samstagsmärkte statt sowie im Dezember der Weih-
nachtsmarkt. An den vier Freitagsmärkten waren 

durchschnittlich ca. 30 Marktstände mit dabei. Die Be-
sucherzahlen zeigten die üblichen, teils wetterbeding-
ten Schwankungen wie die Jahre zuvor. Unser Markt-
sortiment bestand aus Lebensmitteln, Kleidern und 
Schuhen, Spielzeugen, Büchern, Haushaltsgegenstän-
den und auch die typischen Marktsüssigkeiten wie 
Magenbrot, Zuckerwatte und gebrannte Mandeln 
durften nicht fehlen. Das stets gut besuchte Marktstü-
bli sorgte mit feinen Menus für das leibliche Wohl sei-
ner Gäste. Auch das Kafistübli im Pavillon der refor-
mierten Kirche bot einen gerne genützten Treffpunkt.

An den vier Samstagsmärkten wurden frische Le-
bensmittel wie zum Beispiel Gemüse, Fische und Alp-
käse angeboten. Auch einige Stände mit Handwerks-
arbeiten boten den Besucherinnen und Besuchern ein 
abwechslungsreiches Sortiment. Die Standbetreiber 
sowie die Marktkommission freuen sich, wenn zukünf-
tig noch mehr Leute an unseren Samstagsmarkt auf 
dem Zentrumsplatz gelockt werden.

Der Weihnachtsmarkt musste wegen Sturmwarnun-
gen kurzfristig vom Zentrumsplatz auf den Schulhaus-
platz des Oberstufenschulhauses verlegt werden. Es 
luden 35 Standbetreiber, zumeist Gewerbetreibende 
und Vereine aus der Region, die Besucherinnen und 
Besucher zu warmen Getränken oder kleinen Nasche-
reien ein und boten verschiedene Artikel zum Kauf an. 
Zur Freude der Kinder war wiederum auch der Sami-
chlaus gekommen.

Aus dem Marktbetrieb konnten im Jahr 2019 total 
Fr. 6’690.00 erwirtschaftet werden.

SBB-Generalabonnemente – Tageskarten
Pro Tag sind zwei SBB-Tageskarten erhältlich, welche 
im Jahr 2019 zu Fr. 41.00 pro Stück verkauft wurden. 
Die Auslastung lag bei rund 88.90 % (Vorjahr 89.89 %).

Die Kosten für die Tageskarten beliefen sich im Jahr 
2018 auf Fr. 28’000.00. Aus dem Verkauf von Tages-
karten und Gutscheinen konnte ein Betrag von Fr. 
27’572.00 erzielt werden. Somit resultiert ein Ver-
kaufsdefizit von Fr. 428.00. Um die Attraktivität der 
Tageskarten hoch zu halten, besteht weiterhin die 
Möglichkeit von LAST-Minute-Angeboten. Die Reser-
vation der Tageskarten erfolgt entweder über die Web-
site der Gemeinde oder telefonisch bei der Abteilung 
Einwohnerdienste.

LANDWIRTSCHAFT

Kommunale Erhebungsstelle Landwirtschaft
Mit Hilfe der Kommunalen Erhebungsstelle Landwirt-
schaft (KEL) wurden zwischen 2015 und 2017 im Pro-
jekt GISELAN die Nutzungsflächen aller direktzahlungs-
berechtigten Landwirtschaftsbetriebe sowie grösseren 
"Hobbybetriebe" im Kanton Aargau räumlich im geo-
graphischen Informationssystem (agriGIS) erfolgreich 
ersterfasst. Im Jahr 2019 wurden zusätzlich noch die 
Flächen der kleineren, nicht direktzahlungsberechtig-
ten Betriebe erfasst. Die KEL wird in Unterkulm von 
Hansruedi Müller geführt.

Auslastung SBB Generalabonnemente 2019

Monat Auslastung in % Monat Auslastung in %

Januar 56.45 Juli 96.77

Februar 87.50 August 98.39

März 85.48 September 93.33

April 90.00 Oktober 95.16

Mai 82.26 November 93.33

Juni 96.67 Dezember 91.94
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LEER-WOHNUNGSERHEBUNG

Statistische Daten
Jährlich wird die gesamtschweizerische Zählung der 
leer stehenden Wohnungen durchgeführt. In Unter-
kulm wurden 60 (22) leer stehende Wohnungen ge-
zählt. Davon waren 25 Mietwohnungen, 32 Eigen-
tumswohnungen und 3 Einfamilienhäuser. Von den 
total 60 leer stehenden Objekten wurden 39 Wohnun-
gen im oder nach 2017 erstellt.

LIEGENSCHAFTEN UND GEBÄUDE

Bezirksschulhaus
Dachnutzung
Seit rund drei Jahren wird das Flachdach der Schul-

anlage Färberacker von der Genossenschaft kulmsolar 
für den Betrieb einer Photovoltaik-Anlage genutzt. Die 
Einwohnergemeinde übernimmt die produzierte Ener-
gie für den Betrieb der Schulanlage Färberacker. Die-
sem Beispiel folgend, beabsichtigt die Genossenschaft, 
auch auf dem Dach des Bezirksschulhauses eine An-
lage in Betrieb zu nehmen. Der Gemeinderat hat dafür 
seine grundsätzliche Zustimmung erteilt. Die neue 
Photovoltaik-Anlage wurde während den Sommerfe-
rien montiert, nachdem das Dach der Bezirksschule 
saniert wurde. Der Strom wird wiederum direkt von 
der Gemeinde für die Versorgung der Bezirksschule 
verwendet.

Radonsanierung
Im August 2019 informierte das Amt für Verbraucher-
schutz über das Ergebnis der Radonmessung 
2018/2019. In der Bibliothek wurde eine Überschrei-
tung des Referenzwertes festgestellt. Aufgrund der 
hohen Dringlichkeit wurde eine Sanierungsfrist von 3 
Jahren festgelegt. Die Gemeinde hat eine Fachperson 
mit der Erarbeitung von Sanierungsmassnahmen be-
auftragt. Der Auftrag ist an ein Kostendach von Fr. 
7’400.00 (exkl. MwSt.) gebunden. Die Messungen 
erfolgten gegen Jahresende. Die Untersuchungsergeb-
nisse mit den Sanierungsempfehlungen sind noch aus-
stehend.

Schulanlage Färberacker
Sanierung

Die Arbeiten für die Sanierung der Schulanlage Färber-
acker haben sich über rund zwei Jahre erstreckt. Zum 
Jahresbeginn konnte das Schulhaus wieder bezogen 
und in Betrieb genommen werden. Im Mai standen die 
sanierten Anlagen der Bevölkerung im Rahmen eines 
Tages der offenen Türe zur Besichtigung offen. Die 
technisch komplexen Arbeiten konnten bis Ende 2018 
abgeschlossen werden. Während der Berichtsperiode 
konzentrierten sich die Arbeiten auf kleine Ausbesse-
rungen und Mängelbehebungen. Mit der Sanierung 
wurde die gesamte Schulanlage an die aktuellen Be-
dürfnisse des Schulbetriebs angepasst, um den Betrieb 
der Schule für die nächsten 15-20 Jahre sicherzustel-
len. Von Beginn an stand das Projekt unter einem gros-
sen Spardruck. Der bewilligte Sanierungskredit von 
4.35 Millionen Franken musste für die Schadstoffsanie-
rung um 1.558 Millionen Franken erhöht werden. Die 
Sanierung kann mit einer Nettoinvestition von Fr. 
6’132’377.00 abgeschlossen werden. Ein wesentlicher 
Grund für die Kostenüberschreitung von Fr. 224’377.08 
lag bei den Mehrkosten für die Betonsanierung der 
Fassade und für den Ersatz und die Aufarbeitung sämt-
licher Aussentüren. Insgesamt liegt die Nettoinvestition 
innerhalb der Kostengenauigkeit des Kostenvoran-
schlages von +/– 10 %.

Mobilfunkantenne
Die Anfrage eines Mobilfunkanbieters für die Montage 
einer 5G-Mobilfunkantenne auf dem Schulhaus Fär-
beracker wurde vom Gemeinderat mit Nachdruck ab-
gelehnt. Auch wenn die ausgewiesenen Strahlungs-
werte unter den gesetzlichen Grenzwerten lagen, 

vertrat der Gemeinderat die Ansicht, dass das Schul-
areal aufgrund der umstrittenen gesundheitlichen Fol-
gen als sensibler Standort in jedem Fall zu schützen ist.

Ersatz Videoüberwachung
Im Rahmen der Sanierungsarbeiten der Schulanlage 
Färberacker I wurde die bestehende Video-Über-
wa-chungsanlage deinstalliert. Bei der Wieder-Inbe-
triebnahme musste festgestellt werden, dass einzelne 
Komponenten stark veraltet sind. Um weiterhin zu 
gewährleisten, dass bei Vandalenakten auswertbare 
Aufzeichnungen vorliegen, hat der Gemeinderat ent-
schieden, die Kameras ausserordentlich zu Lasten des 
laufenden Liegenschaftsunterhaltes zu ersetzen. Die 
Kosten beliefen sich auf Fr. 4’712.80.

Parkplatz hinter der Kirche
Die kostenlose Parkmöglichkeit auf dem Parkplatz hin-
ter der reformierten Kirche wird rege genutzt. Einer-
seits von Personen, die in Unterkulm arbeitstätig sind 
und vom Arbeitgeber keinen gratis Parkplatz benutzen 
können, andererseits von Einwohnerinnen und Ein-
wohnern, die sich die Miete für einen Parkplatz sparen 
wollen. Trotz hoher Auslastung hält der Gemeinderat 
an der Parkzeitbeschränkung von 48 Stunden fest. Die-
se wird durch einen privaten Sicherheitsdienst kontrol-
liert. Sollte die Belegung weiter zunehmen, wird der 
Gemeinderat eine Verkürzung der Parkzeit oder die 
Einführung einer Parkgebühr prüfen.

Zentrumsplatz
Für die Benützung des Zentrumsplatzes hat der Ge-
meinderat im Jahr 2019 drei Benützungsbewilligungen 
erteilt. Der Zentrumsplatz befindet sich im Eigentum 
der Gemeinde Unterkulm. Für die über den Gemein-
gebrauch hinausgehenden Sondernutzungen des Zen-
trumsplatzes bestehen keine Weisungen. Der Gemein-
derat entscheidet im Einzelfall, welche Nutzungen, die 
einem öffentlichen Interesse dienen, bewilligt resp. 
abgelehnt werden.

Waldhütte Fornach
Die Waldhütte Fornach konnte im Jahr 2019 insgesamt 
43 (30) Mal vermietet werden. Total wurden Fr. 
4’920.00 (Fr. 3’360.00) an Benützungsgebühren ein-
genommen. Das Hüttenwart-Team mit Dieter Tanner 
und Hans-Peter Müller hat auch im Jahr 2019 wieder 
zahlreiche Unterhalts- und Werterhaltungsarbeiten an 
der Waldhütte und an der Umgebung geleistet, damit 
die Waldhütte zum gemütlichen und genussvollen Ver-
weilen einlädt. Das um die Waldhütte herumliegende 
Sturmholz wurde als Brennholz aufbereitet. Die Tat-
sache, dass das aufbereitete Brennholz, welches sorg-
fältig im Unterstand deponiert war, gestohlen wurde, 
ist bedauerlich. Dass nun selbst in der Waldhütte alles 
niet- und nagelfest verschlossen werden muss, ist 
mehr als bedenklich. Die Leidtragenden sind jene Gäs-
te, welche die Infrastrukturen mit Sorgfalt und Anstand 
benutzen.

Verkauf Bauland Binzhalde
Von den insgesamt 10 Baulandparzellen in der Binz-
halde, wovon 2 Parzellen über die Zehntenbergstrasse 
und 8 Parzellen über die Weidstrasse erschlossen wer-
den, wurden bis zum Jahresende 7 Baulandparzellen 
verkauft. Davon sind 4 Parzellen bereits überbaut, auf 
einem Grundstück sind die Bauarbeiten im Gang und 
bei den verbleibenden 2 Grundstücken sind Planungen 
pendent. Die vom Gemeinderat definierten Zuschlags-
kriterien gelten unverändert. Der Verkauf erfolgt aus-
schliesslich an Privatpersonen, vorzugsweise junge 
Familien mit Kindern oder Familien mit Kinderplanung. 

Aufenthaltsverbot Schulareal
Für die Gewährleistung der Ordnung und Sicherheit 
auf dem Unterkulmer Schulareal hat der Gemeinderat 
im Jahr 2018 ein Aufenthaltsverbot auf dem Schul-
areal, jeweils zwischen 22.00 Uhr und 06.00 Uhr er-
lassen. Damit reagierte der Gemeinderat auf die unver-
hältnismässigen Lärmbelästigungen und die nächtli-
chen Hinterlassenschaften unliebsamer Gäste. Zur 

Kontrolle des Aufenthaltsverbotes hat der Gemeinde-
rat die Firma Elite Protect GmbH ein-gesetzt. Gegen 10 
Personen hat der Gemeinderat Strafbefehle ausgespro-
chen. 14 minderjährigen Personen wurde anstelle einer 
Verzeigung an die Jugendstaatsanwaltschaft die Leis-
tung von gemeinnütziger Arbeit angeboten. Seit der 
Durchführung der Patrouillen konnte die Anzahl an 
Vandalenschäden merklich reduziert werden.

Erwerb Waldparzellen
Der Gemeinderat hat im Jahr 2019 drei Waldparzellen 
in den Gebieten Unterzaug und Bumpelerweid ge-
kauft. Aufgrund des schlechten Baubestandes und 
unter Berücksichtigung des Aufwandes für die Pflege 
und Wiederaufforstung wurde ein Preis von Fr. 1.00 
pro m2 bezahlt. Der Gemeinderat ist grundsätzlich zu-
rückhaltend beim Kauf neuer Waldparzellen, da sich 
diese kaum mehr rentabel bewirtschaften lassen.

MILITÄR

Entlassung aus der Militärdienstpflicht
Per 31. Dezember 2019 wurden 4 Personen aus der 
Militärdienstpflicht entlassen. 

NATUR- UND UMWELTSCHUTZ, 
GEWÄSSER

Naturschutzkommission
Die Naturschutzkommission (nako) traf sich im Jahr 
vergangenen Jahr fanden 6 Sitzungen der Naturschutz-
kommission (NaKo) statt. An diesen wurde im ersten 
Quartal die Vorbereitung für das Projekt «Natur findet 
Stadt» vertieft und ein Budget für ein NfS Projekt für 
das Jahr 2020 erstellt. Am 29. April wurde eine Infor-
mationsveranstaltung zu diesem Thema organisiert, an 
der Frau Ruprecht vom Naturama Aarau dazu referier-
te und einen Einblick in das Vorhaben gab. Die Idee 
wurde von den Anwesenden grossmehrheitlich positiv 
aufgenommen. In der Folge wurde ein Objekt (Teich 
Schulhaus Färberacker) für das NfS Projekt für das Jahr 
2020 evaluiert und ein Betrag von Fr. 8’450.15 im Bud-
get eingestellt. Die Instandstellung der Teichanlage 
Färberacker und dessen Unterhalt wurden in der Folge 
jedoch dem Technischen Betrieb auferlegt und der 
Budgetposten gestrichen. In der NaKo wurde die Pla-
nung für ein neues NfS Projekt in kleinerem Mass in 
Angriff genommen, das im Rahmen des ordentlichen 
Budgets realisiert werden kann. Im Herbst wurde die 
NaKo darauf aufmerksam gemacht, dass in der Teich-
anlage im Hueb ein Herbstschnitt der Hecken erfolgen 
sollte.

Heckenunterhalt
Für den Unterhalt und die Pflege von Naturschutzob-
jekten wurde beim Kanton erneut ein Subventionsge-
such eingereicht. An den ausgewiesenen Gesamtkos-
ten von total Fr. 4’900.00 beteiligt sich der Kanton mit 
Fr. 1’700.00.

Bei der Weiher-Anlage im Hueb wurde im Herbst 
ein kräftiger Rückschnitt bei den Sträuchern vorge-
nommen. Das Ausdünnen der Wasserpflanzen, das 
Auslichten der Gehölze und das Zurückschneiden von 
Sträuchern wurden vom Forstbetrieb Gränichen-Unter-
kulm übernommen.

Subvention Bienenhalter
Subventionsberechtigt waren 8 (7) Bienenhalter mit 
total 66 (51) Bienenvölkern. Pro Bienenvolk wird ein 
Beitrag von Fr. 30.00 ausgerichtet. Der Gemeinderat 
hat die Subventionsbedingungen in einem Merkblatt 
festgehalten. Anspruch auf einen jährlichen Beitrag an 
die Bienenhaltung haben alle Imkerinnen und Imker, 
die am kantonalen Stichtag für die Bienenerhebung 
(aktuell 15. März) Bienenvölker innerhalb der Gemein-
de Unterkulm stationiert haben. In Unterkulm wohn-
hafte Imkerinnen und Imker, die keine Bienenvölker in 

Unterkulm stationiert haben, können keinen Anspruch 
geltend machen. Grundsätzlich handelt es sich bei den 
Bienen-Subventionszahlungen um freiwillige Beiträge 
der Gemeinde, die der Gemeinderat jederzeit einstel-
len könnte. Im Jahr 2019 wurden gesamthaft Fr. 
1’980.00 an Subventionen ausbezahlt.

Revitalisierung Wyna, allgemein
Seit 2014 arbeitet der Kanton an einem Revitalisie-
rungsprojekt der Wyna ab der Bärnhaldematte bis ca. 
ins Gebiet Wässerig. Sämtliche Varianten haben zum 
Ziel, die in den 1940er Jahren begradigte Wyna öko-
logisch aufzuwerten, eine Längsvernetzung sicherzu-
stellen und den Gewässerraum als Naherholungsgebiet 
zugänglich zu machen. Der Kanton hat insgesamt drei 
verschiedene Varianten erarbeitet, die nach einer kan-
tonsinternen Vernehmlassung im Herbst 2019 den 
betroffenen Eigentümern hätte vorgestellt werden 
sollen. Die Arbeiten beim Kanton sind in Verzug. Ein 
Ergebnis war bis zum Jahresende ausstehend.

Revitalisierung Wyna Bereich KWC-Areal
Das Projekt für die Renaturierung der Wyna im Bereich 
des KWC-Areals hat im Jahr 2018 öffentlich aufgele-
gen. Ziel ist die Revitalisierung und naturnahe Gestal-
tung der Wyna im Abschnitt der neuen Überbauung. 
Ende Oktober hat der Kanton die notwendigen Bau-
meisterarbeiten in Auftrag gegeben. Die Revitalisie-
rungsarbeiten sind vom Baufortschritt auf dem KWC-
Areal abhängig.

POLIZEIWESEN

Regionalpolizei aargauSüd
Die Regionalpolizei hat in ihrem Zuständigkeitsgebiet 
total 195 Geschwindigkeitskontrollen mit 150’576 ge-
messenen Fahrzeugen durchgeführt. Davon wurden 
13 Kontrollen in Unterkulm abgewickelt. Die Übertre-
tungsquote lag in Unterkulm durchschnittlich bei 5 %. 
Daraus ergaben sich 663 Anzeigen und Ordnungsbus-
sen.

Insgesamt 82 Ordnungsbussen (ohne Geschwindig-
keitskontrollen) mussten in Unterkulm ausgesprochen 
werden. Sie betrafen grösstenteils Parkierübertretun-
gen, das Nichttragen der Sicherheitsgurte, das Ver-
wenden des Natels während der Fahrt und das Miss-
achten von Verbotssignalen.

Für die Strassenverkehrs-Erziehung in den Kinder-
gärten und Schulen in Unterkulm hat die Regionalpoli-
zei aargauSüd 53 Stunden aufgewendet. Schwerpunkt 
lag bei der Aktion Schulbeginn.

Wegen häuslicher Gewalt, Streit/Drohungen, alko-
holisierten Problempersonen, Ruhestörungen etc. re-
gistrierte die Repol in der Gemeinde Unterkulm 112 
Einsätze. Insgesamt hat die Regionalpolizei aargauSüd 
in Unterkulm 1’233 Stunden für Verkehrskontrollen, 
Patrouillen, Ausrückungen, Instruktionen etc. aufge-
wendet und zur allgemeinen Sicherheit beigetragen. 

Gemeinderätliche Strafbefehle
Der Gemeinderat musste im Jahr 2019 im Rahmen 
seiner Bussenkompetenz insgesamt 23 (32) gemeinde-
rätliche Strafbefehle aussprechen. Strafbefehle wurden 
wegen Missachtung von § 59 BauG (Baubewilligungs-
pflicht) ausgesprochen. Die Höhe der Strafbefehle be-
lief sich auf Fr. 400.00. Gegen fehlbare Hundehalter 
wurden 6 Strafbefehle in der Höhe von total Fr. 700.00 
verfügt. Wegen Missachtung der Meldevorschriften im 
Bereich der Einwohnerkontrolle wurden 2 Personen 
mit total Fr. 400.00 gebüsst. 10 Personen wurden we-
gen Missachtung der Aufenthaltsbestimmungen auf 
dem Schulareal mit je Fr. 100.00 gebüsst. Je 1 Straf-
befehl wurde wegen Littering und Missachtung des 
Gastgewerbegesetzes ausgesprochen. Zusätzlich hat 
der Gemeinderat wegen Missachtung der Baubewilli-
gungspflicht eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft 
Zofingen-Kulm eingereicht. 

Privater Sicherheitsdienst
Zur Sicherstellung des nächtlichen Aufenthaltsverbotes 
auf dem Unterkulmer Schulareal hat der Gemeinderat 
auch im Jahr 2019 die Dienstleistungen eines privaten 
Sicherheitsdienstes in Anspruch genommen. Ergän-
zend zu den Nacht-Patrouillen wurde der Sicherheits-
dienst auch für den Mai-Markt mit dem Luna-Park 
sowie für periodische Kontrollen beim Grundwasser-
pumpwerk Hueb eingesetzt. 

Hundehaltung
Seit dem 1. Januar 2017 sind die Änderungen der Tier-
schutzverordnung in Kraft. Seither gibt es die schweiz-
weit obligatorische Ausbildung mit Sachkundenach-
weis für Hundehalter nicht mehr. Alle übrigen Tier-
schutzbestimmungen im Bereich der Hundehaltung 
gelten weiterhin, etwa jene zu Sozialkontakt, Bewe-
gung, Unterkunft, Umgang, Verantwortlichkeiten und 
Meldepflichten (innert 10 Tagen an die Einwohner-
dienste). Ausdrücklich ist im Hundegesetz auch das 
Aufnehmen des Hundekots in Siedlungs- und Land-
wirtschaftsgebieten sowie entlang von Strassen und 
Wegen als obligatorisch erklärt. Für Halter von bewil-
ligungspflichtigen Hunden, sogenannte Listenhunde, 
besteht im Kanton Aargau nach wie vor eine Kurs- und 
Prüfungspflicht. Die Hundetaxe blieb im Jahr 2019 un-
verändert bei Fr. 120.00. 

Der Hundekontrolle kann entnommen werden, dass 
per 31. Dezember 2019 287 Hunde registriert waren. 
Insgesamt ergeben sich Einnahmen aus der Hunde-
steuer von Fr. 34’260.00, wovon Fr. 5’610.00 an den 
Kanton abgeliefert werden mussten.

SCHULE

Kreisschule Mittleres Wynental
Mit der Bildung der Kreisschule aargauSüd per 01. Ja-
nuar 2020 wurde die Kreisschule Mittleres Wynental 
per 31. Dezember 2019 aufgelöst. Die Gemeindever-
sammlung hat der Auflösung am 07. Juni 2018 zuge-
stimmt.

Kreisschulpflege Kreisschule  
Mittleres Wynental

Mit der Bildung der neuen Kreisschule aargauSüd per 
01. Januar 2020 wurde die Kreisschulpflege Kreisschu-
le Mittleres Wynental aufgelöst. Unterkulm war mit 
Christina Camadini und Dieter Heuscher in der Kreis-
schulpflege vertreten. Christian Camadini übernimmt 
ab 01. Januar 2020 das Präsidium der neuen Kreis-
schule aargauSüd.

Kreisschule aargauSüd
Im 2019 standen die Vorbereitungsarbeiten für einen 
reibungslosen Start der Kreisschule aargauSüd, welche 
ein Zusammenschluss aus den Kreisschulen Mittleres 
Wynental und Homberg sowie der Oberstufe Menzi-
ken ist, per 01. Januar 2020 im Zentrum. Daneben 
musste mit der Umsetzung der kantonalen Bildungs-
reformen (neuer Aargauer Lehrplan und die Einfüh-
rung der pauschalisierten Ressourcierung an der Volks-
schule) begonnen werden. Die Führungsstrukturen der 
Kreisschule aargauSüd wurden im Verlauf vom 2019 
festgelegt. Es ist sehr erfreulich, dass die Schul- und 
Standortleiter der bisherigen Kreisschulen ihr Wissen 
auch der neuen Schule zur Verfügung stellen und dort 
die Funktionen der Standortleitungen übernehmen. 
Die Standortleitung Menziken übernahm eine langjäh-
rige Lehrperson der Oberstufe Menziken ad interim. 
Zusammen mit den bisherigen Mitarbeiterinnen im 
Bereich der Schuladministration kann so die ge-
wünschte Kontinuität auf allen Ebenen sichergestellt 
werden. Die Stelle des neuen Gesamtschulleiters wur-
de per 01. Februar 2020 mit Joachim Redondo besetzt. 
Mitglied des Schulvorstandes ist Vizeammann Manue-
la Basso.

Kreisschulpflege Kreisschule aargauSüd
Gemäss den Satzungen der Kreisschule aargauSüd 

hat die Gemeinde Unterkulm Anspruch auf einen Sitz 
in der Kreisschulpflege. Die Mitglieder werden auf An-
trag der Gemeinderäte vom Kreisschulrat gewählt. Die 
Kreisschulpflege konstituiert sich anschliessend selbst. 
Die Gemeinde Unterkulm wird durch Frau Christina 
Camadini in der Kreisschulpflege vertreten.

Primarschule Unterkulm
Schulpflege und Schulleitung der Primarschule erstat-
ten folgenden Rechenschaftsbericht:

Schulbetrieb
Durch die Bautätigkeit in der Gemeinde nehmen die 
Unterkulmer Schülerzahlen tendenziell zu. Neu werden 
alle Klassen parallel geführt. In Zusammenhang mit der 
Bautätigkeit verzeichneten wir zunehmend kurzfristig 
geplante Weg- und Neuzuzüge innerhalb des Schul-
jahres. Die Schülerinnen und Schüler sind immer wie-
der mit der Integration neuer Kinder gefordert. Dies 
erschwert das Führen der Klassen und den geregelten 
Unterricht. Das schnelle Tempo, in welchem sich die 
Gesellschaft und die Schule den Veränderungen, den 
neuen Herausforderungen und der Zuschreibung neu-
er Aufgaben stellen müssen, ist ein Merkmal der heu-
tigen Zeit, für die Schulen aber auch eine Belastung. 
Das neue Kalenderjahr konnte die Schule in den reno-
vierten Schulräumen starten. Nach Abschluss der Sa-
nierungsarbeiten war die Freude auf die Rückkehr ins 
Schulhaus in der Woche vor Weihnachten gross.

Sanierung Schulanlage
Bei der Sanierung der Schulanlage stand primär die 
Werterhaltung im Mittelpunkt. Von Beginn an waren 
die zur Verfügung stehenden finanziell mittel fürs We-
sentlichste vorgesehen. Daraus hat sich ergeben, dass 
einiges, was nach der Totalsanierung des Schulhauses 
tatsächlich neu ist, kaum zu sehen oder sogar gut ver-
steckt ist. Neu und unauffällig ist die Beleuchtung. In 
den Zimmern und Gängen hängen energiesparende 
Lampen an den Decken. Die Räume sind hell und 
freundlich. Die Schallisolation an der Decke bewährt 
sich im Unterricht. Die neuen Wandschränke bieten 
viel Platz. Die alten Wandtafeln wurden ersetzt. Das 
Schulhaus Färberacker I wurde mit Wandtafeln der 
neusten Generation ausgerüstet. Es sind Wandtafeln 
mit einem grossen Computerbildschirm in der Mitte, 
der auf Berührung reagiert. Weil die Lehrmittel des 
Kantons zunehmend auf multimedialen Begleitmate-
rialien basieren, ist diese Anschaffung besonders er-
freulich. Schulleitung und Schuladministration konnten 
vom Kellerbüro in einen grossen, hellen Raum ins Erd-
geschoss des Schulhauses ziehen. Künftig werden wir 
besser auffindbar sein. Auch die Schulbibliothek erhielt 
einen lichtdurchfluteten Raum, der auch Platz zum Ver-
weilen bietet. Die Räume der Hauswirtschaft erfuhren 
die grössten Veränderungen. Die Böden und die Ein-
richtung sind auf dem neusten Stand und zusätzlich 
wurde ein behindertengerechter Arbeitsplatz geschaffen.

Im Namen der Lehrpersonen dankt die Schulleitung 
den für die Genehmigung der finanziellen Mittel. Die 
lange Geschichte der Schulanlagen Färberacker wird 
weitergehen und um viele neue Kapitel ergänzt.

Personell erfuhr das Primarschulteam eine traurige 
Veränderung. Am ersten Tag der Sommerferien ver-
starb Anna Steiner. Sie hätte nach den Ferien die 1. 
Klasse übernommen. Anna Steiner wird uns als hilfs-
bereite, liebenswerte Kollegin in Erinnerung bleiben. 
Erfreulicherweise konnte schnell eine Lösung gefunden 
werden, um den Unterricht nach den Sommerferien zu 
starten. Erforderlich war aber ein aussserordentliches 
Engagement vor allem der Unterstufenlehrerinnen.

Externe Schulevaluation
Im Auftrag des Departementes Bildung, Kultur und 
Sport (BKS) des Kantons Aargau wurde die Primarschu-
le Unterkulm durch die Fachstelle «Externe Schuleva-
luation» beurteilt. Ziel der externen Schulevaluation ist 
es zu überprüfen, ob die Schule den gestellten Quali-
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tätsanforderungen gerecht wird. Gleichzeitig erhalten 
sie Impulse, um die Schul- und Unterrichtsqualität 
weiterzuentwickeln. Die Evaluation beruht auf der 
Analyse von Dokumenten der Schule und einer schrift-
lichen Vorbefragung. Mitte September besuchte ein 
Expertenteam der Fachhochschule für zwei Tage die 
Schule und interviewte Eltern- und Schüler/-innengrup-
pen, Lehrpersonen, Schulsozialarbeit, Sekretariat, 
Hauswart, Schulpflege und die Schulleitung. Aus Sicht 
der externen Schulevaluation funktioniert die Schule 
gut und bietet ein insgesamt positives Bild. In allen 
evaluierten, kantonal festgelegten Qualitätsbereichen 
stehen die Ampeln auf «Grün». Die grünen Ampeln 
verpflichten die Schule, den eingeschlagenen und er-
folgreichen Weg mit Umsicht weiter zu pflegen. 

Der «Umgang miteinander» ist ein zentrales Thema, 
das sich bei allen befragten Gruppen widerspiegelt und 
in einen Zusammenhang bringen lässt. Um die gute 
Schulqualität zu sichern und das Schulleben zu ver-
bessern, wird die Schule ihren Entwicklungsschwer-
punkt auf die Gemeinschaftsbildung in der Schule und 
die Zusammenarbeit mit den Eltern legen. Die gut in-
stallierten Kooperationsgefässe wie Unterrichtsteams, 
Klassenteams und die Schulsozialarbeit bilden eine 
gute Ausgangslage.

Neuerungen und Projekte
Auf das Schuljahr 2019/20 wurden verschiedene orga-
nisatorische Anpassungen vorgenommen. Die 10 
Uhr-Pause wurde um 5 Minuten verlängert. Der Unter-
richt am Morgen dauert somit bis um 11.50 Uhr. Die 
Projektwoche wurde auf den Frühling verschoben. 
Gleichzeitig findet das Skilager statt. Das bedeutet, 
dass die Schule in den Winterferien kein Schneesport-
lager durchführt. Die Schülerinnen und Schüler ab der 
4. Klasse haben die Möglichkeit, am Skilager oder der 
Projektwoche teilzunehmen. Die Besuchstage der 
Schule finden neu im Februar statt. Die Schulen im 
Aargau erfahren auf das Schuljahr 2020/21 mit dem 
Lehrplan 21 und der Neuen Ressourcierung zwei we-
sentliche Neuerungen. Die Lehrpersonen bereiteten 
sich mit gemeinsamer und individueller Weiterbildung 
auf das Unterrichten mit dem neuen Lehrplan vor.

Der Lehrplan 21 in Kürze
Der Lehrplan 21 ist in drei Stufen, die sogenannten 
Zyklen, aufgeteilt: Kindergarten bis 2. Klasse; 3. bis 6. 
Klasse; 7. bis 9. Klasse. Der Lehrplan umfasst die ge-
wohnten Fachbereiche wie Mathematik, Sprachen etc. 
Neu ist das Fach Medien und Informatik im Lehrplan 
enthalten. Dazu kommen die sogenannten überfach-
lichen Kompetenzen, wie zum Beispiel Selbständigkeit, 
Verantwortungsbewusstsein, Sozialverhalten etc. In 
allen Fächern und Bereichen zeigt der Lehrplan 21 auf, 
wie neuer Stoff auf bereits Gelerntem aufbaut. Neu ist, 
dass das Anwenden von Wissen, die sogenannte Kom-
petenz, mehr Bedeutung erhält als in bisherigen Lehr-
plänen. Der neue Lehrplan legt Grundkompetenzen 
fest und formuliert weiterführende Kompetenzstufen.

Was heisst Kompetenzorientierung?
Der Lehrplan 21 stellt die Kompetenzen in den Vorder-
grund. Das bedeutet nicht, dass das Wissen in der 
Schule seine Bedeutung verliert. Aber es soll nicht 
mehr isoliert gelernt werden, ohne es in irgendeiner 
Form anzuwenden.

Um eine Kompetenz zu erwerben, braucht es drei 
Dinge:

–  Wissen: Das fachliche Wissen, das zum Lösen einer 
Aufgabe benötigt wird. Dazu gehört auch das 
Verstehen, Analysieren und Strukturieren von 
Informationen.

–  Können: Die Fähigkeit, das Wissen praktisch zu 
nutzen und anzuwenden, so dass die Aufgabe 
gelöst werden kann.

–  Wollen: Die Bereitschaft, Wissen und Können  
zu gebrauchen.

Neue Ressourcierung
Jede Schülerin und jeder Schüler löst künftig eine ge-
wisse Anzahl Ressourcen beziehungsweise bezahlte 

Arbeitszeit von Lehrerinnen und Lehrern aus. Mit der 
Zuweisung des gesamten Ressourcenkontingents an 
die Schulen erhalten diese mehr Gestaltungsraum, 
tragen aber auch mehr Verantwortung: Sie stehen vor 
der Aufgabe, mit den ihnen zur Verfügung stehenden 
Ressourcen für ein sachgerechtes Bildungsangebot ge-
mäss Schulgesetz zu sorgen. Im Zentrum stehen dabei 
immer die Erfüllung der Bildungsrechte aller Schülerin-
nen und Schüler sowie eine möglichst hohe Wirkung.

Generationen im Klassenzimmer
Eine Begegnung zwischen Jung und Alt ermöglichen 
– dies ist das Ziel von «Generationen im Klassenzim-
mer». Von diesem generationenübergreifenden Projekt 
profitieren sowohl Seniorinnen und Senioren als auch 
die Schülerinnen, Schüler und Lehrpersonen der Pri-
marschule Unterkulm. Senior/-innen übernehmen viel-
fältige Aufgaben in der Schule und leisten somit wei-
terhin einen wertvollen Beitrag für die Gesellschaft. Sie 
lernen dabei selbst immer wieder Neues, indem sie 
einen Einblick in die Lebenswelten der Lehrpersonen 
sowie der Kinder und Jugendlichen erhalten. Kinder 
und Jugendliche können vom Erfahrungswissen und 
der erweiterten Weltsicht der Senior/-innen profitieren. 
Sie erleben Beziehung und treffen auf jemanden, der 
ein offenes Ohr für sie hat. Durch den regelmässigen 
Kontakt mit den Senior/-innen können die Kinder ein 
differenziertes Altersbild entwickeln. Lehrpersonen 
werden durch die Lebenserfahrung und den Wissens-
schatz der Senior/-innen bereichert. Sie erfahren direk-
te Unterstützung im Unterricht und erhalten so die 
Möglichkeit, alternative Unterrichtsformen umzuset-
zen.

Schulpflege Primarschule
Im Januar 2019 informierte Frau Sarah Huber, dass sie 
aus persönlichen Gründen als Mitglied der Unterkul-
mer Schulpflege zurückgetreten werde. Frau Huber 
war seit Beginn der Amtsperiode 2018/2021 Mitglied 
der Schulpflege. Als neues Mitglied wurde im April 
2019 in stiller Wahl Frau Stefanie Kolly-Scheiber, Juch-
strasse 18, gewählt.

Schulsozialarbeit
Die Primarschulen der Gemeinden Unterkulm, Ober-
kulm und Teufenthal sowie die Kreisschule Mittleres 
Wynental führen eine gemeinsame Schulsozialarbeit. 
Das Stellenetat von 80 % wird prozentual zur Anzahl 
Schülerinnen und Schüler verteilt. Die Primarschule 
Unterkulm erhält zusätzlich 15 % für Prävention, die 
Primarschule Teufenthal 6,6 %. Mit der Leitung der 
Schulsozialarbeit ist Frau Sibylle Heizmann beauftragt. 
Sie wird zusätzlich von Frau Priska Fernandez als Fach-
person für die Schulsozialarbeit unterstützt. 

Am Kindergarten und an der Primarschule Unter-
kulm führte die Schulsozialarbeit mit 30 Mädchen 53 
Gespräche und mit 22 Knaben 56 Gespräche. Die drei 
häufigsten Themenbereiche waren Ausgrenzen, Kon-
flikte und persönliche Themen der Schüler und Schü-
lerinnen. Mit Eltern fanden 14 Gespräche statt. Um die 
Konfliktkompetenz der Kinder zu erhöhen und die 
Kinder und die Lehrpersonen kennenzulernen, wurde 
anfangs des Schuljahres das Präventionsprojekt Frie-
denstreppe eingeführt. Vor den Sommerferien konn-
ten die Schulsozialarbeitenden zusammen mit einer 
Lehrperson aus Oberkulm im Lehrerkollegium Unter-
kulm das Ideenbüro vorstellen und nach den Herbst-
ferien einführen. Das Projekt fördert die Partizipation 
und dient der Früherkennung und Frühintervention. 

An der Oberstufe wurden mit 21 Mädchen 42 Ein-
zelgespräche, und mit 18 Knaben 27 Beratungsgesprä-
che geführt. Zusätzlich fanden 20 Klassenbesuche und 
-interventionen statt. Im Vergleich zur Primarschule 
standen bei den Gesprächen mehrheitlich persönliche 
Themen, Fragen zur Berufswahl, die Situation im El-
ternhaus oder die Hausaufgaben im Vordergrund. Ei-
nerseits wurden alle neuen Klassen in der 1. Oberstufe 
besucht, um mit ihnen am Klassenklima zu arbeiten. 
Andererseits gab es einzelne Klassen, welche von der 
Schulsozialarbeit in enger Zusammenarbeit mit den 
Lehrpersonen in loseren Abständen übers Schuljahr 

begleitet wurden. Die Arbeitsgruppe "Schule mit El-
tern" arbeitete mit dem Ziel, die Zusammenarbeit zwi-
schen Schule und Elternhaus zum Wohle der Schüle-
rinnen und Schüler zu optimieren. Im Fokus stand vor 
allem der aktive Einbezug der Eltern in den Schulalltag. 
Die Grundaussage – der Einfluss des Elternhauses auf 
den Lernerfolg der Kinder ist doppelt so gross wie der-
jenige der Schule – wurde an allen Elternabenden the-
matisiert und an Elterngesprächen angesprochen. Wie 
schon im Vorjahr, befragte die Schulsozialarbeit die 
Schülerinnen und Schüler der 6. Klasse vor dem Über-
tritt in die Oberstufe zu ihren Wünschen und Ängsten 
für diesen neuen Lebensabschnitt. Mit den Resultaten 
wurde mit der ganzen Klasse und, wenn nötig auch 
mit Einzelnen, weitergearbeitet.

Der Rechenschaftsbericht für das Schuljahr 2018/19 
wird der letzte der Schulsozialarbeit (SSA) Mittleres 
Wynental sein. Mit der Fusion der Kreisschule Mittleres 
Wynental, der Kreisschule Homberg und der Oberstu-
fe Menziken und Burg zur neuen Kreisschule aargau-
Süd wurde die Kreisschulpflege als bisherige formelle 
Trägerin der SSA im mittleren Wynental per Ende 2019 
aufgehoben. Die SSA wurde damit im mittleren Wy-
nental aber nicht abgeschafft. Vielmehr wurde die SSA 
unter der Führung der neuen Kreisschule aargauSüd 
nicht nur weitergeführt, sondern mit derjenigen der 
Kreisschule Homberg und derjenigen der Gemeinden 
im Einzugsgebiet der Kreisschule aargauSüd zusam-
mengefasst. Neue Trägerin seit 1. Januar 2020 ist die 
Kreisschulpflege der Kreisschule aargauSüd.

Musikschule Kulm
Die Musikschule hat sich in diesem Jahr mit verschie-
denen Herausforderungen und Projekten beschäftigt. 
An der strategischen Sitzung im Mai 2018 wurde be-
schlossen, das Pensum der Musikschulleitung von 20 % 
auf 30 % und das der Pensum Administration von 5 % 
auf 15 % per Januar 2019 zu erweitern. Mit einem 
Schreiben an die Gemeinden im oberen Wynental und 
Seetal hat die Musikschule Kulm das Interesse für eine 
Zusammenlegung von Musikschulen der Umgebung 
angefragt. Anhand der Rückmeldungen hat sich die 
Musikschulkommission von diesem Projekt zurückge-
zogen. Es wurde beschlossen, sich auf die Überarbei-
tung des Reglements zu konzentrieren. 

Personelles 
Sarah Fischer hat die Musikschule Kulm per Ende Ja-
nuar 2019 verlassen. Nach der ersten Vorstellungsrun-
de konnte sich das Wahlgremium für keinen Kandida-
ten/keine Kandidatin entscheiden. Es wurde beschlos-
sen, die Stelle noch einmal auszuschreiben. Von 
Februar bis Juli 2019 führten Brigitta Bruder und Chris-
tine Hächler die Musikschule ad interim. Noch vor der 
zweiten Ausschreibung hat sich Franziska Hämmerli, 
die seit vielen Jahren als Klavierlehrerin an der Musik-
schule Kulm arbeitet, für die offene Stelle beworben. 
Franziska Hämmerli wurde auf Beginn des Schuljahres 
2019/2020 als Schulleiterin der Musikschule Kulm ge-
wählt. Nebst der Schulleitung wurden zwei neue Inst-
rumentallehrpersonen angestellt. Als Ersatz für Franzis-
ka Hämmerli wurde eine neue Klavierlehrperson an-
gestellt. Als Stellvertretung für Saxophon konnte 
ebenfalls eine geeignete Lehrperson gefunden wer-
den.

Aktivitäten 
Auch in diesem Schuljahr wurden im März zwei Musik-
morgen in den Primarschulen durchgeführt, dieses Jahr 
in Teufenthal und Oberkulm. Die verschiedenen Instru-
mente wurden den Kindern durch die Instrumental-
lehrkräfte auf anregende, unterhaltende und witzige 
Weise vorgestellt. Beim Instrumentenvorstellen am 09. 
März 2019 konnten sich Kinder und Eltern konkret 
über den Instrumentalunterricht informieren und ge-
zielt die Instrumente ausprobieren. Während den Be-
suchswochen im März wurde allen Interessierten der 
Besuch des Unterrichts geöffnet. Im vergangenen Jahr 
haben wieder verschiedene Schülerinnen und Schüler 
den m-Check Test gemacht. Ihre Leistungen wurden 
mit einer kleinen Feier im April gewürdigt. Ein Höhe-

punkt des Musikschuljahres war das Adventskonzert, 
das viele begeisterte Zuhörerinnen und Zuhörer in die 
reformierte Kirche Kulm zog. Im 30. Juni hatten die 
Musikschüler und Musikschülerinnen im Rahmen des 
100 Jahre Jubiläums der Musikgesellschaft Teufenthal 

SOZIALWESEN

Sozialstrategie
Im Rahmen der Legislaturplanung 2018/2021 hat sich 
der Gemeinderat zum Ziel gesetzt, sich für eine wir-
kungsorientierte und gezielte Unterstützung und För-
derung des sozialen und kulturellen Engagements in 
der Gemeinde einzusetzen. Die beschränkten öffentli-
chen Finanzen sollen möglichst bedürfnisorientiert ein-
gesetzt werden. Der Themen-Fokus umfasst beispiels-
weise die öffentliche Sozialhilfe, die Unterstützung von 
Vereinen und Non-Profit-Organisationen bis hin zur 
Jugendarbeit. In einem ersten Schritt überprüft der Ge-
meinderat das Angebot und die Organisation der Ju-
gendarbeit mittleres Wynental. Dazu hat er die Firma 
Schiess Beratung von Organisationen AG beauftragt, 
eine Expertise zur Jugendarbeit zu erstellen und Emp-
fehlungen für die künftige Ausrichtung der Jugendar-
beit auszuarbeiten. Ende 2019 wurde eine Online-Be-
fragung bei Erwachsenen und Jugendlichen durchge-
führt, um Angaben über die Bedürfnisse zu erhalten.

Konzept Arbeitseinsätze Sozialhilfe
Gemäss den gesetzlichen Bestimmungen bezweckt 

die Sozialhilfe die Existenzsicherung, fördert die wirt-
schaftliche und persönliche Selbständigkeit und unter-
stützt die gesellschaftliche Integration. Mit einem 
neuen Konzept regelt der Gemeinderat die gemeinde-

Gelegenheit, ihr Können einem grösseren Publikum 
vorzustellen. Mehrere Lehrpersonen haben ihre Schü-
lerinnen und Schüler motiviert und an diesem Anlass 
begleitet. 

internen Arbeitstätigkeiten von unterstützungsbezie-
henden Personen. Dazu werden innerhalb der beste-
henden Strukturen – insbesondere im Technischen 
Betrieb – verschiedene Arbeitseinsätze ermöglicht. Die 
unterstützungsbeziehenden Personen haben so die 
Möglichkeit, Erfahrungen im Arbeitsmarkt zu sam-
meln, die ihnen bei späteren Bewerbungen als Refe-
renz dienen. Andererseits werden die Arbeitseinsätze 
aber auch als Auflage zur Gewährung der materiellen 
Hilfe verfügt. Damit sollen Unterstützungsbeziehende 
in verpflichtende Strukturen eingebunden werden. 
Personen, die sich eignen und bemühen, kann ein 
Arbeitsvertrag für maximal drei Monate angeboten 
werden. Mit diesem Konzept erhofft sich der Gemein-
derat, dass Unterstützungsbeziehende einfacher zu 
einer Anstellung kommen und damit auch die wirt-
schaftliche Selbstständigkeit früher erreicht wird.

Sozialhilfe
Im vergangenen Jahr waren insgesamt 94 (141) Klien-
ten (Familien und Einzel-Personen) zur Bestreitung ih-
res Lebensunterhaltes auf öffentliche Sozialhilfe ange-
wiesen. Die gesamten Unterstützungskosten (wirt-
schaftliche Hilfe und Asylwesen) beliefen sich auf 
brutto Fr. 1’871’034.60 (Fr. 1’868’960.00). Nach Ab-
zug der Rückerstattungen verblieben Fr. 693’279.80 
(Fr. 163’709.10), die von der Gemeinde Unterkulm 
bezahlt werden mussten. Der gegenüber dem Jahr 
2018 wesentliche Unterschied ist damit zu begründen, 

dass im Jahr 2018 eine ausserordentliche Einnahme 
(neue Abgrenzung) zu verbuchen war.

Die Fallzahlen stagnieren auf einem konstanten 
Niveau von rund 70 Unterstützungsfällen. Der Rück-
gang gegenüber dem Vorjahr kann einerseits darauf 
zurückgeführt werden, dass verschiedene Personen in 
den Arbeitsmarkt vermittelt und von der Sozialhilfe ab-
gelöst werden konnten. Andererseits wurden verschie-
dene Liegenschaften aufgewertet, die bisher für Unter-
stützungsbeziehende zur Verfügung standen. Die Un-
terstützungskosten, die nach Abzug der 
Rückerstattungen verbleiben, sind markant höher als 
im Vorjahr. Grund dafür ist, dass in zahlreichen Fällen 
- vorwiegend bei Asylsuchenden - die Rückerstattungs-
pflicht des Bundes abgelaufen ist. Eine wesentliche 
Aufgabe des Sozialdienstes ist die Koordination von 
Massnahmen zur besseren Integration. Primär geht es 
um die Vermittlung von Sprachkompetenzen, welche 
für eine Arbeitsstelle im ersten Arbeitsmarkt zwingend 
vorausgesetzt werden. Sind diese vorhanden, können 
mittels Arbeitsprogrammen oder Anlehren die weite-
ren Voraussetzungen geschaffen werden, um Fuss in 
der Arbeitswelt zu fassen. Die Integrationsmassnah-
men betreffen jedoch nicht nur erwachsene Personen. 
Für nicht schulpflichtige Kinder müssen in der Regel für 
die Dauer der Integrationsmassnahmen der Eltern, oft 
alleinerziehenden Müttern, Betreuungssituationen ge-
schaffen werden. Diese helfen der Vermittlung der 
Kultur und ebenfalls der Sprachkompetenz, was einen 
späteren Einstieg in den Kindergarten wesentlich er-
leichtert. Weiter zeigt sich, dass durch die Verschär-
fung der IV-Bestimmungen mehr Personen voll oder 
ergänzend von der Sozialhilfe abhängig sind. Oft sind 
die Unterstützungsbeziehenden aufgrund fehlender 
Kenntnisse darauf angewiesen, dass sich der Sozial-
dienst gemeinsam mit den Ärzten um eine IV-Anmel-
dung kümmert. Ebenfalls zugenommen hat die Anzahl 
Personen, die sich in einem Alters- oder Pflegeheim 
befinden und trotz AHV, Ergänzungsleistungen oder 
Hilflosenentschädigung nicht in der Lage sind, ihre 
persönlichen Kosten zu decken.

Aufgrund der fehlenden Angebote leisten die Mit-
arbeitenden auf dem Sozialdienst zunehmend Bera-
tungen ausserhalb der materiellen Hilfe (immaterielle 
Hilfe). Diese Beratungen wirken präventiv und verhin-
dern ab und an eine vormundschaftliche Massnahme 
und weiterführende Verschuldungen. Mit den heuti-
gen Fallzahlen kann diese Aufgabe mit den vorhande-
nen Stellenpensen beim Sozialdienst zielführend erfüllt 
werden.

Alimentenbevorschussung
Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder 
musste an 12 (18) Personen ausgerichtet werden. Im 
Jahr 2019 hat der Gemeinderat ein neues Bevorschus-
sungsgesuch bewilligt und vier laufende Fälle einge-
stellt. Die Anspruchsberechtigungen werden jährlich 
geprüft. Die Unterhaltsbeiträge wurden gegenüber 
den Kindsvätern auf dem betreibungsrechtlichen Weg 
geltend gemacht. Die von der öffentlichen Hand un-
gedeckt gebliebenen Ausstände bei den Kinderalimen-
ten beliefen sich im Jahr 2019 auf Fr. 45’967.00 (Fr. 
45’813.00).

Alimenteninkasso
Unterhaltsberechtigte Kinder und Ehegatten haben 
Anspruch auf Inkassohilfe, wenn die Alimentenschuld-
ner ihrer Unterhaltspflicht nicht oder nur teilweise bzw. 
nicht rechtzeitig nachkommen. Bei Kinderunterhalts-
beiträgen erfolgt die Inkassohilfe unentgeltlich, bei 
Ehegattenunterhaltsbeiträgen je nach den wirtschaft-
lichen Verhältnissen, maximal jedoch für eine Jahres-
gebühr von 800 Franken. Kosten, die durch eine Be-
treibung entstehen, haben in jedem Fall die Gesuch-
steller zu bezahlen. Der Gemeinderat hat im Jahr 2019 
keine Inkassohilfe geleistet.

Elternschaftsbeihilfe
Mit der Elternschaftsbeihilfe soll sichergestellt werden, 
dass das neugeborene Kind während den ersten sechs 
Monaten nach der Geburt durch einen Elternteil 

Schülerstatistik

ABTEILUNG 2016 2017 2018 2019

Kindergarten 55 65 72 76

Primarschule 196 198 199 191

Realschule 25 22 16 14

Sekundarschule 21 19 21 21

Bezirksschule 105 96 97 102

Entwicklung Fallzahlen Sozialhilfe 2019
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Steuereinnahmen 2019

STEUERART Effektiv Budget Abweichung

Einkommenssteuern nat. Personen Fr. 5’525’593.43 Fr. 5’354’000.00 + 3.2 % 

Vermögenssteuern nat. Personen Fr. 498’591.92 Fr. 520’000.00 –4.1 %

Pauschale Steueranrechnung nat. Personen Fr. – 942.25 Fr. 0.00  

Quellensteuern Fr. 136’484.90 Fr. 90’000.00 + 51.6 % 

Aktiensteuern Fr. 267’812.20 Fr. 160’000.00 + 67.4 % 

Nach- und Strafsteuern Fr. 104’368.30 Fr. 10’000.00 + 943.7 % 

Grundstückgewinnsteuern Fr. 93’508.60 Fr. 150’000.00 – 37.7 % 

Erbschafts- und Schenkungssteuern Fr. 3’340.00 Fr. 20’000.00 – 83.3 % 

TOTAL Fr. 6’628’757.10 Fr. 6’304’000.00

 betreut werden kann. Die Hilfe richtet sich an wirt-
schaftlich schwache Eltern bzw. Elternteile. Anspruchs-
berechtigt sind die im gleichen Haushalt lebenden 
 Eltern oder ein allein erziehender Elternteil des neu-
geborenen Kindes. Der Gemeinderat hat im Jahr 2019 
4 (1) Gesuche im Umfang von total Fr. 30’818.50 be-
willigt. Kein Gesuch musste infolge Nichterfüllung der 
Anspruchsvoraussetzungen abgelehnt werden.

Betreuungsgutscheine
Auf Beginn des Schuljahres 2018/2019 trat das von der 
Einwohnergemeindeversammlung genehmigte Regle-
ment über die familienergänzende Kinderbetreuung in 
Kraft. Die Gemeinde leistet Beiträge an die Betreuungs-
kosten für Kinder bis zum Abschluss der Primarschule. 
Das kantonale Kinderbetreuungsgesetz bestimmt wei-
ter, dass sich die Wohngemeinde unabhängig vom 
Betreuungsort nach Massgabe der wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit der Erziehungsberechtigten an den 
Betreuungskosten zu beteiligen hat. Die Höhe der Ge-
meindebeiträge und ein einkommensabhängiger Tarif 
sind im Anhang des Reglements geregelt. Das Regle-
ment bestimmt die maximale Höhe der Betreuungs-
kosten, welche durch die Gemeinde finanziert werden. 
Im Jahr 2019 hat der Gemeinderat insgesamt 12 (7) 
Beitragsgesuche um familienergänzende Kinderbetreu-
ung in der Höhe von total Fr. 21’066.75 bewilligt.

STEUERN

Betrieb Reg. Steueramt Kulm
Das Regionale Steueramt Kulm (Gemeinden Oberkulm, 
Unterkulm, Teufenthal) orientierte, dass per ordentli-
chem Abgabedatum der Steuererklärung 2018 (31. 
März 2019) von den 4’487 Steuerpflichtigen 1’395 
(31.1%) die Steuererklärung eingereicht haben. Ins-
gesamt 561 Pflichtige, die keine Fristverlängerung be-
antragt hatten, mussten gemahnt werden. Aufgrund 
der erstmals eingeführten Mahngebühren fielen somit 
insgesamt Fr. 19’635.00 Gebühren für 1. Mahnungen 
und Fr. 10’900.00 für 2. Mahnungen an. Bis Ende 
2019 mussten 136 Personen wegen der Verletzung 
von Verfahrenspflichten (vorwiegend Nichtabgabe der 
Steuererklärung) gebüsst werden. Erfreulicherweise 
haben rund 78.4 % aller Steuerpflichtigen ihre Steuer-

Die Steuereinnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

erklärung mit Easy-Tax ausgefüllt und rund 17.7 % 
haben diese mit Easy-Tax-Transfer eingereicht.

Die stetig steigenden Einwohnerzahlen in allen drei 
Gemeinden führen auch zu einer Erhöhung der Anzahl 
Steuererklärungen. Der Gemeinderat hat im Oktober 
2019 entschieden, die Pensen per 01. Januar 2020 um 
20 % zu erhöhen. Die Pensenerhöhung liegt innerhalb 
des Stellenplans, der von der Gemeindeversammlung 
bewilligt wurde. Eine weitere Effizienzsteigerung soll 
die Möglichkeit von Telearbeit bieten. Vorläufig im 
Rahmen eines Pilotprojektes werden im Jahr 2020 Er-
fahrungen gesammelt.

Das Kantonale Steueramt informiert, dass sich die 
Einnahmen aus dem Busseninkasso im Rechnungsjahr 
2019 auf Fr. 43’547.60 belaufen. Der Anteil der Ge-
meinde Unterkulm beträgt davon 50 %. Der Betrag an 
ausstehenden Bussgeldern beläuft sich auf total Fr. 
130’716.65. Im Jahr 2019 sind total Fr. 81’050.00 an 
Strafbefehlen hinzugekommen.

Steuererlassgesuche
Der Gemeinderat hatte im Jahr 2019 2 Steuererlass-
gesuche zu prüfen. Ein Gesuch wurde bewilligt. Die 
Summe des nicht bewilligten/nicht eingetreten Erlass-
gesuches belief sich auf Fr. 62’308.00. Bei der Beurtei-
lung der Steuererlassgesuche stützt sich der Gemein-
derat auf die Weisungen des Kantonalen Steueramtes 
betreffend Zahlungserleichterungen und Steuererlass. 
Für einen Erlass muss das Bestehen einer härtebegrün-
denden Notlage nachgewiesen sein. Ergibt sich nach 
der Berechnung des betreibungsrechtlichen Existenz-
minimums ein finanzieller Überschuss (Einnahmen 
höher als Existenzbedarf), wird ein Erlassgesuch ab-
gelehnt. Ein Erlassgesuch in der Höhe von Fr. 622.40 
wurde bewilligt.

Steuerabschluss 2019
Mit einem unveränderten Steuerfuss von 115% hat das 
Ergebnis des Steuerabschlusses das Budget um rund 
Fr. 325’000 übertroffen. Für dieses erfreuliche Ergebnis 
verantwortlich sind Mehreinnahmen bei den Einkom-
menssteuern von Fr. 170’000 sowie bei den Nach-
steuern von Fr. 95’000. Ebenfalls die Erwartungen 
übertroffen haben die Aktiensteuern mit Fr. 105’000 
sowie die Quellensteuern mit Fr. 45’000. Das Budget 
nicht erreicht haben die Vermögenssteuern, die 
Grundstückgewinnsteuern sowie die Erbschafts- und 

Schenkungssteuern. Diese liegen zusammen rund  
Fr. 90’000 unter den Erwartungen.

TOURISMUS

Das Bundesamt für Statistik (BFS) hat im 2016 die Para-
hotelleriestatistik eingeführt. Um die Qualität dieser 
Statistik sicherzustellen, wird jährlich eine gesamt-
schweizerische Bestandsaufnahme der kommerziell 
bewirtschafteten Ferienwohnungen und der Kollektiv-
unterkünfte durchgeführt. Als Kollektivunterkünfte 
gelten einerseits Betriebe, die Schlafplätze (Betten) in 
Kollektivzimmern vermieten, andererseits Räumlich-
keiten, die als Ganzes vermietet werden und auf die 
Beherbergung von Gruppen ausgerichtet sind. In der 
Parahotelleriestatistik 2019 der Gemeinde Unterkulm 
sind 5 Bed&Breakfast eingetragen. 

VERKEHR / STRASSENBAU

Ausbau Böhlerstrasse mit Gehweg
Das seit 2015 in Bearbeitung stehende Projekt «Sanie-
rung Böhlerstrasse West» beinhaltet nebst den nötigen 
Sanierungsarbeiten am Belag eine Verbreiterung der 
Fahrbahn auf 6,2 m, einen Gehwegausbau auf der 
Nordseite der K 237, eine Verlegung und ökologische 
Aufwertung des Böhlerbächlis sowie ein Eingangstor 
mit sechs Hochstammbäumen zur Signalisierung des 
Übergangs in das Siedlungsgebiet. Die Kosten sind auf 
4,13 Millionen Franken veranschlagt, davon entfallen 
1,4 Millionen Franken auf die Gemeinde Unterkulm 
und 2,73 Millionen Franken auf den Kanton. Der Ver-
pflichtungskredit wurde vom Grossen Rat im Novem-
ber 2019 genehmigt. Die Realisierung des Projekts ist 
in den Jahren 2022/23 vorgesehen.

Kantonale Radroute
Die Lücke im kantonalen Radroutennetz zwischen Un-
terkulm (ab Böhlerstrasse) und Oberkulm besteht nach 
wie vor und die Planungen konnten auch im Jahr 2019 
nicht vorangetrieben werden. Eine Lösung zeichnet 
sich nach wie vor nicht ab.

Verkehrsentlastung Raum Suhr (VERAS)
Im August 2019 informierten Kanton und Gemeinde-
rat Suhr über den aktuellen Stand der Arbeiten am 
Projekt VERAS mit den Schwerpunkten der Ost- und 
Südumfahrung von Suhr. An den Projektkosten von 
rund 190 Millionen Franken haben sich die Gemeinden 
Suhr, Gränichen und Oberentfelden mit rund 13.4 Mil-
lionen Franken zu beteiligen. Seitens der Gemeinde 
Suhr, die den grössten Anteil der Dekretskosten zu 
tragen hätte, wird vorgeschlagen, dass sich die Wy-
nentaler Gemeinden mit einem Beitrag von 1 Million 
Franken an den Projektkosten beteiligen. Für die Auf-
teilung dieses Betrages unter den Wynentaler Gemein-
den wurde ein Vorschlag vorgelegt, welcher Einwoh-
nerzahlen, Arbeitsplätze und den täglichen Verkehr 
berücksichtigt. Stellvertretend für die Wynentaler Ge-
meinden hat der Regionalplanungsverband aargauSüd 
eine ablehnende Antwort mitgeteilt.

Projekt WSB-Eigentrassierung Mitte / 
Böhlerknoten

Ein erstes Projekt zur WSB-Eigentrassierung Mitte mit 
der Sanierung des Böhlerknotens und dem Bau eines 
Kreisels wurde aufgrund zahlreicher Einsprachen sis-
tiert. Der Kanton stellte Ende 2018 verschiedene Lö-
sungsansätze für die künftige Knotengestaltung (status 
quo, Kreisel, T-Knoten) vor. In Abwägung sämtlicher 
Vor- und Nachteile und unter Berücksichtigung der Ein-
sprachen aus der Bevölkerung befürwortete der Ge-
meinderat die Weiterentwicklung eines T-Knotens. 
Nebst einem aktiven Einbezug und einer geeigneten 
Beteiligung der Bevölkerung forderte der Gemeinderat, 
dass im Rahmen der anstehenden Überarbeitung des 
Richtplanes die Verkehrssituation für das gesamte Wy-
nental im Detail und unter Einbezug der Regionalpla-

Steuer-Statistik

2016 2017 2018 2019

Total Steuerpflichtige 1’923 1’935 1’978 2’038

– Selbstständigerwerbende 76 79 84 80

– Landwirte 26 27 28 29

– Unselbstständigerwerbende 1’616 1’622 1’652 1’680

– Sekundär-Steuerpflichtige 58 53 53 80

– Juristische Personen 147 154 161 169

nungsverbände zu prüfen ist. Gleichzeitig forderte die 
auf privater Basis gegründete IG Bahntunnel die Prü-
fung eines Bahntunnels. Das Projekt der Eigentrassie-
rung und der Bau eines neuen Knotens wurden aktiv 
bekämpft. Im Gegenteil zum ersten Projekt erfolgte für 
die Variante «T-Knoten» keine detaillierte Planung mit 
öffentlicher Auflage. Beim Grossen Rat wurde direkt 
ein Verpflichtungskredit in der Höhe von 22.37 Millio-
nen Franken beantragt. Der Anteil der Gemeinde für 
den Strassenbau von 12.67 Millionen Franken wurde 
auf 29 % festgelegt. Auf Initiative der IG Bahntunnel 
entscheid der Grosse Rat im November 2019 die Sis-
tierung des Geschäftes. Der Gemeinderat wurde in 
einem Votum ersucht, die Bevölkerung angemessen in 
die Planung zu integrieren. Kanton, Bahn und Gemein-
de haben diesen Auftrag aufgenommen und Ende Jahr 
die Grundlagen für ein öffentliches Beteiligungsver-
fahren erarbeitet.

Fussweg Sonnhalde-Talstrasse
Seit Jahren drängt sich eine Sanierung der Fusswegver-
bindung Sonnhaldeweg-Talstrasse ab. Der Belag weist 
erhebliche Absenkungen und Risse auf. Zudem führen 
Bodenerosionen dazu, dass sich die Stützmauern ver-
schieben. Mit der Revision der Bau- und Nutzungsord-
nung soll die weitere Bebauung in der Sonnhalde er-
möglicht werden. Dazu ist unter anderem die Weiter-
führung der bisherigen Sonnhaldenstrasse notwendig. 
In diesem Zeitpunkt soll dann auch der bestehende 
Fussweg saniert werden. Bis dahin wird die Sicherheit 

des Fussweges mit geologischen Aufzeichnungen lau-
fend überprüft, damit eine gefahrlose Benutzung je-
derzeit sichergestellt ist.

Strassenunterhalt
Im Strassenunterhalt sind im Jahre 2019 mehrere Teil-
abschnitte komplett erneuert worden. Es sind dies: 
Wynastrasse bis Trafo Winkel; Wannenhofstrasse/
Spitzacker; Binzhaldenstrasse/Zehntenbergstrasse; 
Buchloch; Juchstrasse mit Umfahrung Werkhof; Zu-
fahrt Schulanlage Färberacker; Tüelen-Hochwacht. An 
verschiedenen Orten mussten Rand- und Wassersteine 
ersetzt und zusätzlich kleinere Belagsarbeiten ausge-
führt werden. Auf Gemeindestrassen wurden insge-
samt 12 Kanalisationsschächte sowie 6 Einlaufschäch-
te neu eingebaut.

Kosten Winterdienst
Der Aufwand für den Winterdienst 2019 belief sich auf 
Fr. 71’118.75 (Fr. 38’636.05). Die vorwiegend milden 
Temperaturen sorgten dafür, dass sich der Winterdienst 
in der ersten Jahreshälfte auf wenige Tage konzentrier-
te. Insbesondere die kalten Tage im Januar forderten 
einen vermehrten Winterdienstbetrieb. Die erste Hälfte 
des Winters 2019/2020 war ausgesprochen mild. Der 
Einsatz des Schneepfluges war bis im Dezember nicht 
notwendig. Der Winterdienst reduzierte sich auf ver-
einzelte Kontrollfahrten und salzen in den höheren 
Lagen auf dem Wannenhof. 

und 2. Wahlgang) für ein Mitglied des Gemeinderats 
statt.

Sachgeschäfte und Beteiligung  
Gemeindeversammlung

An der Einwohnergemeindeversammlung vom 16. Mai 
2019 wurde über 5 und an jener vom 21. November 
2019 über 2 Sachgeschäfte abgestimmt. An beiden 
Versammlungen wurden alle Traktanden in der vom 
Gemeinderat beantragten Form genehmigt. 

Als ausserordentliches Ereignis kann der Besuch ei-
ner südkoreanischen Delegation an der Gemeindever-
sammlung vom 16. Mai 2019 bezeichnet werden. Eine 
achtköpfige Delegation, bestehend aus Professoren 
und Politikern aus der politischen Gemeinde Buk-Gu in 
der Provinz Daegu in Süd-Korea, war einen ganzen Tag 
zu Besuch in der Gemeinde Unterkulm. Begründet 
wurde der Besuch mit dem grossen Interesse am poli-
tischen System der Schweiz und insbesondere an der 

VORMUNDSCHAFTSWESEN /  
PFLEGEKINDERAUFSICHT

Kindes- und Erwachsenenschutz
Die Führung der Berufsbeistandschaft erfolgte auch im 
Jahr 2019 durch einen externen Dienstleister. Berufs-
beistand Daniel Beuggert, Sozpoint GmbH, führt im 
Auftrag der Gemeinde rund 50 Mandate. Stehen 
Massnahmen bei der Kindes- und Erwachsenenschutz-
behörde an, die für die Gemeinde mit erheblichen fi-
nanziellen Folgen verbunden sind, steht der Gemeinde 
von Gesetzes wegen ein Anhörungsrecht zu. Die Ge-
meinde hat sich im vergangenen Jahr zu zwei Mass-
nahmen äussern können. Seitens des Familiengerichtes 
wurden rund 80 Urteile im Bereich des Kindes- und 
Erwachsenenschutzes an die Gemeinde zugestellt. Die 
Urteile betreffen zur Hauptsache die Errichtung, An-
passung oder Auflösung von Massnahmen oder die 
Genehmigung der periodischen Berichterstattungen 
durch den Berufsbeistand.

Pflegekinder
Der Gemeinderat hat im Jahr 2019 keine Pflegeplatz-
bewilligung erteilt. Pflegeplatzverträge wurden keine 
genehmigt.

WAHLEN UND ABSTIMMUNGEN

Abstimmung und Wahlen
Im vergangenen Jahr fanden insgesamt 5 Abstim-
mungs- und Wahlwochenenden mit insgesamt 9 Ur-
nengängen statt. Es wurde über drei eidgenössische 
Vorlagen abgestimmt. Auf kantonaler Ebene erfolgten 
keine Abstimmungen. Bei den Wahlen stand auf eid-
genössischer Ebene die Gesamterneuerung des Natio-
nal- und Ständerates an. Ergänzend erfolgte im Kanton 
Aargau die Gesamterneuerungswahl des Regierungs-
rates. Auf kommunaler Ebene fand eine Ersatzwahl (1. 

Gemeindepolitik. Mit der Teilnahme an der Gemeinde-
versammlung bot sich der südkoreanischen Delegation 
die Möglichkeit, sich ein eigenes Bild über einen Teil 
unseres demokratischen Systems zu verschaffen.

Urnenöffnungszeiten
An den Urnenöffnungszeiten haben sich im Jahr 2019 
keine Änderungen ergeben. Es gelten nach wie vor 
folgende Öffnungszeiten:

An Abstimmungs-Wochenenden ohne  
Gemeindeversammlung
Sonntag, 09.00 – 09.30 Uhr, Gemeindehaus

An Abstimmungs-Wochenenden mit  
Gemeindeversammlung
Donnerstag , 19.30 – 20.00 Uhr,  
vor der Gemeindeversammlung
Sonntag, 09.00 – 09.30 Uhr, Gemeindehaus

WASSERVERSORGUNG

Allgemeiner Unterhalt
Sämtliche Anlagen der Wasserversorgung (Reservoire, 
Pumpwerke und Quellfassungen) werden nach einem 
strengen Konzept unterhalten. Alle Anlageteile sind 
dem Alter entsprechend in einem guten Zustand. 

Im Jahr 2019 waren 2 (3) Hauptleitungsbrüche und 
7 (2) Hauszuleitungslecke zu verzeichnen. Der Hydran-
tenbestand beträgt 194 Stück und wurde durch die 
Firma Hinni nach Bedarf revidiert. 

Das öffentliche Leitungsnetz umfasst eine Länge 
von 27’800 Metern. Die privaten Hauszuleitungen er-
geben weitere 12’043 Meter.

Im Jahr 2019 wurden durchschnittlich 570’000 Liter 
pro Tag an Trinkwasser an Wasserbezüger abgegeben. 
Dieses setzt sich aus etwa 53 % Quellwasser und 47 % 
Grundwasser zusammen. Dies ergibt einen durch-
schnittlichen, theoretischen Verbrauch von 183 Liter 
Wasser pro Einwohner pro Tag. Das Grundwasser wird 
unbehandelt ins Leitungsnetz gefördert. Das Quellwas-
ser aller Quellen wird durch UV-Entkeimungsanlagen 
behandelt und anschliessend in die Reservoire geleitet. 
Zur Qualitätsüberwachung wurden das Rohrwasser 
(Quellen und Grundwasser) sowie das Trinkwasser am 
Ausgang der Werke und Verteilernetze nach einem 
festgelegten Untersuchungsprogramm überprüft. An-
schliessend wurden die Wasserproben an das Amt für 
Verbraucherschutz zur mikrobiologischen Untersu-
chung eingesendet.

Pikettdienst
Die Mitarbeiter des Technischen Betriebes leisten das 
ganze Jahr Pikettdienst für die Wasserversorgung, die 
Abwasserentsorgung, den Strassenunterhalt inkl. Win-
terdienst und die Gewässer. Im Fall einer Störung in der 
Wasserversorgung (Leitungsbruch, leeres Reservoir 

Winterdienst-Statistik

2016 2017 2018 2019

Kosten Winterdienst 57’084.60 76’287.00 38’636.05 71’118.75

Stimmbeteiligungen

Datum Beteiligung Bezeichnung

10.02.2019 32.7 % Eidg. Abstimmung

09.05.2019 29.9 % Eidg. Abstimmung
Ersatzwahl Gemeinderat

25.08.2019 19.9 % Ersatzwahl Gemeinderat (2. Wahlgang)

20.10.2019 40.4 % National- und Ständerats-Wahlen

24.11.2019 37.2 % Eidg. und kant. Wahlen (2. Wahlgänge)

Zahlen zu den Gemeindeversammlungen:

Datum Stimmberechtigte Teilnehmer in Prozent

16.05.2019 1’820 68 3.7

21.11.2019 1’825 97 5.3
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etc.) beträgt die definierte Interventionszeit max. 30 
Minuten. Zur Entlastung des Brunnenmeisters und des-
sen Stellvertreters hat der Gemeinderat mit dem orts-
ansässigen Gewerbe (Kobal Gebäudetechnik AG und 
Senn Haustechnik) eine Vereinbarung zur Übernahme 
von max. 20 Pikettdienst-Wochenenden abgeschlos-
sen.

Niederschlagsstatistik
Die Regenwasserstatistik 2019 lieferte gegenüber dem 
Vorjahr trotz tieferer Anzahl Regentage eine um knapp 
10 % höhere Regenwassermenge. Mit 140 Liter pro m2 
zeichnete sich der Oktober als der regenreichste Monat 
aus. Mit lediglich 25 Liter pro m2 fiel der Monat April 
aus. Der langjährige Vergleich (bis ins Jahr 2003) zeigt, 
dass das Jahr 2019 zu den heissesten Jahren zählt, die 
Regentage und Regenmenge aus dem Jahr 2006 (47 
Regentage mit 585 Liter pro m2) aber nicht übertroffen 
hat. Regenarm im Vergleich zum Jahr 2019 waren 
auch die Jahre 2003, 2005 und 2015.

Quellen
Der durchschnittliche Quellertrag 2019 der Quellgebie-
te Tüelen, Rebacher und Heurüti beträgt 347 l/min 
(365 l /min). Dieser weist gegenüber dem Vorjahr eine 
geringfügige Abnahme von rund 18 l/min aus. Die 
langjährige Datenerfassung zeigt einen Durchschnitts-
wert von 374.5 l/min. Mit der vorsorglich gegen Jah-
resende vom Netz der Wasserversorgung abgetrenn-
ten Quellfassung Tüelen wird sich der Quellertrag im 
nächsten Jahr wesentlich verändern. Die Ergiebigkeit 
der Quelle lag bei rund 100 l/min.

Grundwasser
Der Grundwasserspiegel lag Anfang 2019 bei 441.36 
m. ü. M. Der Pegelstand stieg bis im April um knapp 2 
Meter an. Bis zum Jahresende sank der Pegel kontinu-
ierlich auf 442.85 m. ü. M., wobei der tiefste Stand von 
441.99 m. ü. M. im Oktober gemessen wurde. Die 
Grundwasserfördermenge lag bei 122’201 m3, was 
gegenüber dem Vorjahr einer wesentlichen Zunahme 
von rund 60 % entspricht. Grund sind die deutlich 
rückgängigen Quellerträge sowie die Abtrennung der 
Quellfassung in der Tüelen. 

Trinkwasserinspektion
Die Trinkwasserinspektionen (Mikrobiologie), die im 
April und im September entnommen wurden, fielen 
alle positiv aus. Insgesamt wurde an 18 Probeentnah-
mestellen das Wasser geprüft. Ebenfalls wurde das 
Trink- und Rohwasser nach Aufforderung des Amts für 
Verbraucherschutz auf Pflanzenschutzmittelrückstände 
in Bezug auf Chlorothalonil geprüft. Insgesamt an 20 
Entnahmestellen wurde das Quell- und Mischwasser 
auf Pflanzenschutzmittel geprüft. Um die Trinkwasser-
qualität zu erhalten, musste die Quelle Tüelen Nr. 10 
dem Netz entnommen werden. Das Wasser der Was-
serversorgung entspricht den hohen Anforderungen 
der Hygieneverordnung und kann somit sorglos kon-
sumiert werden.

Wasserverlust
Die Wasserverlustmenge wird mit einem Verlustkenn-
wert beziffert. Der Verlustkennwert ist die Menge 
Wasser, die in einer Minute auf einen Hauptleitungs-
kilometer als Verlust ausgewiesen wird. Die Wasserver-
sorgung Unterkulm weist einen Verlustkennwert von 
2.9 l /min (2.3 l /min) pro Hauptleitungskilometer aus. 
Dies entspricht einem Durchschnittswert der letzten 
Jahre. Die bestehende Wasserverlustmenge darf nicht 
ausschliesslich im öffentlichen Netz gesucht werden. 
Auch Lecke in privaten Hauszuleitungen oder sogar 
sanitären Einrichtungen (Spülkästen, Ventile etc.) kön-
nen zu Verlusten führen, da diese aufgrund des mini-
malen Wasserverbrauchs über die Wasseruhr nicht 
gemessen werden können.

Verlegung Grundwasserfassung Hueb / 
Konzessionserneuerung

Die Konzession des Grundwasser-Pumpwerks «Hueb» 
ist Ende 2012 abgelaufen. Für die Standortevaluation 
einer neuen Grundwasserfassung genehmigte die Ge-
meindeversammlung am 26. November 2015 einen 
Kredit in der Höhe von Fr. 335’000.00. Geplant ist ein 
neues Grundwasserpumpwerk mit einer Förderleistung 
von 1’500 l/min. Zahlreiche Sondierungsarbeiten und 
Markierversuche bestätigten, dass der evaluierte 
Standort auf der Parzelle 630 im Hueb die geforderten 
Voraussetzungen an einen Ersatzstandort erfüllt. Zur 

Abklärung von Altlasten wurden zusätzliche Unter-
grunduntersuchungen durchgeführt. Die Verhandlun-
gen für den notwendigen Landerwerb konnten noch 
nicht abgeschlossen werden. Daher verzögert sich die 
Ausarbeitung des Bauprojekts. Geplant ist, dass der 
Winter-Gemeindeversammlung 2020 ein entsprechen-
der Baukredit vorgelegt werden kann.

Ringschluss Eingeländeweg
Für die Erstellung eines Wasserleitungs-Ringschlusses 
zwischen dem Eingelände und dem Buchenweg ge-
nehmigte die Gemeindeversammlung am 28. Mai 
2015 einen Kredit in der Höhe von Fr. 153’000.00 inkl. 
MwSt. Der Verpflichtungskredit konnte um Fr. 
72’374.55 unterschritten werden. Die erhebliche Kre-
ditunterschreitung ergibt sich, weil das Projekt in we-
sentlichen Teilen reduziert wurde.

Erschliessung «Im Dorf» (Parz. 191)
Am 28. Mai 2015 wurde durch die Gemeindever-
sammlung ein Kredit von Fr. 124’000.00 (inkl. MwSt.) 
für die Erschliessung der Parzelle 191 mit Trinkwasser 
genehmigt. Der Verpflichtungskredit wurde um Fr. 
2’945.30 überschritten. Mehrkosten verursachte die 
nicht geplante Etappierung der Bauarbeiten. An den 
Gesamtkosten beteiligen sich die Grundeigentümer 
mit 70 %. Die Netto-Kosten der Gemeinde beliefen 
sich auf Fr. 35’354.15. 

Leitungsersatz Böhlerstrasse West
In Koordination mit der Sanierung der Kantonsstrasse 
K 237 (Böhlerstrasse) ist ein Ersatz der Wasserleitung 
vorgesehen. Das Bauprojekt wurde mit dem Auflage-
projekt des Kantonstrassenprojekts beim Kanton Aar-
gau eingereicht. Der Grosse Rat hat im November 
2019 den Strassenbaukredit erteilt. Die Realisierung ist 
in den Jahren 2022/23 vorgesehen. Somit kann auch 
der Ersatz der Wasserleitung umgesetzt werden.

Erschliessung KWC-Areal
Das ehemalige KWC-Areal wird durch die Artemis Im-
mobilien AG, Aarburg, überbaut. Die bestehende Was-
serleitung, die dieses Gebiet quert, muss grösstenteils 
abgebrochen werden. Das neue Erschliessungs- und 
Löschkonzept wurde durch die Wasserversorgung ge-
prüft und an die geltenden Anforderungen der Was-
serversorgung angepasst. Die bestehende Wasserlei-
tung, die dieses Gebiet querte und den Löschschutz 
sichergestellt hat, wurde abgebrochen. In enger Zu-
sammenarbeit mit der Wasserversorgung, der Feuer-
wehr sowie dem Planungsstab der Bauherrschaft wur-
de ein neues Erschliessungs- und Löschschutzkonzept 
erarbeitet. Bis im Herbst 2020 sollten die Arbeiten 
ausgeführt sein.

Aktualisierung Schutzzonen
Das heutige Schutzzonenreglement für die acht Quel-
len der öffentlichen Trinkwasserversorgung der Ge-
meinde Unterkulm stammt aus dem Jahre 1982. In den 
vergangenen 38 Jahren haben verschiedene Schutz-
zonenbestimmungen, insbesondere durch Änderung 
der gesetzlichen Grundlagen, Korrekturen erfahren. Es 
ist daher eine hydrogeologische Überprüfung der 
Schutzzonen mit einer Neubemessung der Schutzzo-
nengrenzen aller öffentlichen Quellen nötig. Die be-
stehenden Schutzzonen mit den heutigen Konflikt- 
und Gefährdungsstellen wurden im Jahre 2018 auf-
genommen und in den Planunterlagen ergänzt. Um 
den Zustand der Fassungsstränge zu beurteilen und die 
exakte Lage für die Neubemessung zu bestimmen, 
wurden die Fassungsstränge im Jahre 2019 mit einer 
Kleinkamera untersucht und wo nötig der genaue Lei-
tungsverlauf geortet und dokumentiert. Auf der Basis 
der aufgearbeiteten Planunterlagen werden zurzeit die 
Schutzzonen neu bemessen. Zum Schutz des Fassungs-
bereiches wird anschliessend nach den kantonalen 
Vorgaben für jede Quelle ein auf die vorliegenden Ver-
hältnisse massgeschneidertes Schutzzonenreglement 
mit Gefahrenkataster, sowie ein allfälliges Sanierungs-
konzept zur Beseitigung von Konfliktstellen erstellt. Im 
Rahmen der Überprüfung der Quellen auf Pestizidrück-

Niederschlagsstatistik

2016 2017 2018 2019

Regentage 117 122 102 92

lt /m2 1’131 1’135 921 975

Wasser-Statistik

2016 2017 2018 2019

Quellwasser-Gewinnung m3 188’536 165’266 173’560 137’294

Grundwasser-Gewinnung m3 44’183 87’198 76’763 122’201

Wasserverkauf an Abonnenten m3 188’265 200’051 199’962 194’900

Zu-/Abnahme Wasserverkauf an  
Abonnenten

– 2.9 % + 6.3 % 0.1 % – 3.5 %

durchschnittlicher Verbrauch pro  
Haushaltung und Kleingewerbe

m3/tg 0.151 0.198 0.161 0.148

Wasserverlust m3/ Jahr 20’996 32’203 32’956 43’085

Einnahmen aus Wasserverkauf an  
Abonnenten budgetiert

314’500 323’000 323’000 323’000

Einnahmen aus Wasserverkauf an  
Abonnenten effektiv

316’958 338’562 336’647 330’576

Guthaben gegenüber der Einwohner-
gemeinde

1’171’485 1’097’597 1’338’629 1’539’249

Schuld gegenüber der Einwohner-
gemeinde

0 0 0 0
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stände aus Pflanzenschutzmitteln im Oktober 2019 
wurde festgestellt, dass der Chlorothalonilsulfonsäu-
re-Gehalt der Fassung Tüelen 10a über dem zugelas-
senen Grenzwert liegt. Die Fassung wurde daraufhin 
bis auf Weiteres ausser Betrieb genommen. Die Trink-
wasserversorgung kann momentan ohne die Quelle 
Tüelen 10a sichergestellt werden.

ZIVILSCHUTZ

Zivilschutzorganisationen aargauSüd
Das Motto für das Jahr 2019 hiess nach den Fusions-
arbeiten «Zusammen wachsen». Dies durfte man in 
vielerlei Hinsicht spürbar erleben, sei es am Eidgenös-
sischen Turnfest in überregionaler Form, in dem unse-
re ZSO mit anderen Zivilschutzorganisationen den Ab-
bau meistern mussten, oder aber auch auf unserem 
Gebiet, in dem die Beziehungen zu den Partnern 
«Technische Betriebe» und «Öffentliches Gesundheits-
wesen» verstärkt wurden. Die intensivere Zusammen-
arbeit mit dem öffentlichen Gesundheitswesen, sprich 
die Altersheime und Pflegeinstitutionen, war sehr be-
eindruckend. Daraus ist nun ein Ausbildungs-Konzept 
für die Betreuer entstanden, welches die Thematik 
«Einführung in pflegerische Tätigkeiten» beinhaltet. 
Das schweizerische rote Kreuz, Sektion Aargau, wird 
mit der ZSO aargauSüd zusammen diese Ausbildung 
im 2020 angehen. Ein weiterer Höhepunkt war die 
Organisation und Durchführung der Generalversamm-
lung des Schweizerischen Zivilschutzverbandes in Aar-
au. Der effektive Personalbestand per Ende 2019 liegt 
bei 415 Schutzdienstpflichtigen.

Total wurden 2’413 Diensttage absolviert (1’318 
Tage für WK, 842 Tage für Einsätze zu Gunsten der 
Gemeinschaft, 181 Tage Grundausbildung, 25 Tage 
Zusatzkurse für Spezialisten, 27 Tage Kaderkurse, 10 
Tage Kaderkurse für Kommandanten, 10 Tage Weiter-
bildungskuse).

Unterkulm, August 2020
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